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Vorwort

Erscheinungsformen von Gewalt machen vor unseren Schultoren
nicht Halt und sind vielfach zwischen den Fachleuten diskutiert wor-
den. Aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen wurden in den letzten
Jahren eine Reihe von  Präventionsprogrammen entwickelt. Dabei
konzentrierte man sich auf die Frage, in welchem Ausmaß Schule der
Entstehung und Entwicklung von Aggressionen und Gewalt mit erzie-
herischen beziehungsweise  pädagogischen Mitteln begegnen kann. 

Gewalt allein auf eine schulpädagogische Herausforderung her-
unterzudefinieren wäre allerdings eine zu kurze Sicht. Um Gewaltpo-
tenziale unter Kindern und Jugendlichen zu reduzieren, müssen – vor
dem Hintergrund komplexer Ursachengefüge – gesamtgesellschaftli-
che Anstrengungen unternommen und Verantwortlichkeiten deutlich
gemacht werden. Schule allein kann das nicht schultern.

Aus diesem Grund hat die Landesregierung die Initiative ergriffen
und das »Netzwerk gegen Gewalt an Schulen« begründet. Hier sollen
sich nicht nur die Initiatoren aus Kultus-, Innen- und Sozialministerium
beraten und Informationen austauschen, sondern  auch die Erzie-
hungsverantwortlichen in den Kommunen und Landkreisen zur Ko-
operation finden. Vielerorts  sind – unter anderem über Arbeitskreise
der Kommunalen Kriminalprävention – runde Tische entstanden, um
Handlungskonzepte gegen Gewalt zu entwickeln.

Was kann, was muss die Schule in der Zusammenarbeit mit den an-
deren Institutionen leisten?

Wichtig für Schulen ist es, Probleme zu erkennen und beim Namen
zu nennen. Schule muss sich den Partnern öffnen, so wie sich eben
auch die Partner ihrer Mitverantwortung bewusst werden müssen.
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Notwendig ist eine rechtzeitige präventive Zusammenarbeit mit der
Polizei, der Jugendhilfe und anderen, um die Beratungs- und Interven-
tionskompetenz für die Schulen zu nutzen. Intervention ist dann ange-
sagt, wenn jugendliche Gewalttäter durch Grenzüberschreitungen Mit-
schülerinnen und Mitschülern Angst machen oder sie sogar bedrohen.
Hier darf es keine Akzeptanz als »normale Alltagserscheinung« geben.
Ohne spürbare Konsequenzen und Sanktionen wird Vorschub für
weitere Taten geleistet. 

Schule muss ein Bereich sein, in dem Gewalt keinen Raum hat.
Gewalt als Mittel von Konfliktlösung muss überall, also auch an der
Schule geächtet sein. Schule ist der Ort, an dem sich Schülerinnen
und Schüler durch das Instrument verlässlicher Regeln sicher- und
wohlfühlen, wo produktiv gearbeitet wird und Lernerfolge erlebt wer-
den können.

Mit dem Reader »Aktiv gegen Gewalt« erhalten die Schulen zahlrei-
che pädagogische, psychologische und rechtliche Hinweise, die Hilfen
zum Aufbau schulischer Strukturen und Kooperationen geben und da-
mit zur Sicherheit im Umgang mit Gewalterscheinungen beitragen.
Damit werden einerseits die Voraussetzungen für friedliche Lösungen
von Konflikten geschaffen und anderseits in akuten Gewaltsituationen
Handlungskompetenz gewährleistet. 

Dr. Annette Schavan Dr. Thomas Schäuble Dr. Friedhelm Repnik
Kultusministerin Innenminister Sozialminister
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Netzwerk gegen Gewalt an Schulen

Gewalt macht Schule – diese plakative Äußerung auf die Institution
Schule bezogen – scheint durch die erschreckenden Ereignisse in
jüngster Zeit bestätigt. Doch es sind nicht die spektakulären Vorfälle
die den schulischen Alltag kennzeichnen, es sind Mobbing, Raufereien
und Beschimpfungen; schwere Gewalt bleibt nach wie vor die Aus-
nahme. Die tatsächliche Belastung der Schulen durch Gewaltexzesse
ist deutlich geringer, als die Medienberichterstattung den Eindruck er-
zeugt. Eigene Befragungen bei den Staatlichen Schulämtern und den
Oberschulämtern bestätigen die Ergebnisse einer Verlaufsstudie der
Universität Eichstätt von 1994 und 1999, der zufolge die häufige An-
wendung von schwerer physischer Gewalt auf eine kleine Minderheit
von etwa 2 % fast ausschließlich männlicher Schüler zurückgeht.
Diese 2 % jedoch können das Klima an den Schulen und in der Öffent-
lichkeit jedoch nachhaltig beeinträchtigen.

Verschiedene, teilweise spektakuläre Vorfälle haben zu einer gestei-
gerten Gewaltsensibilität bei Schülern, Lehrern und Eltern geführt und
erkennbar gemacht, dass Gewalt in der Schule in unterschiedlicher
Form erlebt wird. Gewalt ist für manche Schüler und Schülerinnen
zwischenzeitlich ein erprobtes Mittel zur Durchsetzung eigener Be-
dürfnisse. Sie reicht von der Verrohung des Umgangstons, verbaler
Beleidigung, Mobbing bis hin zur Körperverletzung. Es muss davon
ausgegangen werden, dass verbale Gewalt und physische Auseinan-
dersetzungen mit der Folge der Körperverletzung an Schulen in Baden-
Württemberg zugenommen haben. Hierauf deutet auch das Ergebnis
einer Sonderauswertung der polizeilichen Kriminalstatistik im Vergleich
der letzten Jahre hin. Gleichwohl darf auch mit Blick auf die Gesamt-
zahl der Schülerinnen und Schüler, diese Situation weder verharmlost
noch dramatisiert werden.
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Ursachen von Gewalt

Gewaltvorkommnisse an Schulen sind oftmals durch ein äußerst kom-
plexes Ursachen- und Bedingungsgefüge begründet. Dazu gehört,
dass Kinder und Jugendliche die Vorbilder, Werte und Normen nicht
mehr vorwiegend im Elternhaus finden, sondern vielfach über Medie-
nangebote, Internet und jugendliche Cliquen. Oftmals sind es Prägun-
gen aus praktizierter Gewalt in der Familie, verbunden mit problemati-
schen Verhältnissen wie Arbeitslosigkeit, Elternkonflikten und
fehlender menschlicher Wärme. Nach verschiedenen Untersuchungen
erhöht sich das Risiko der Entstehung von Jugendgewalt dramatisch,
wenn mindestens zwei der folgenden belastenden Faktoren zu-
sammentreffen: 

a) Erfahrung innerfamiliärer Gewalt
b) Gravierende soziale Benachteiligung der Familie
c) Schlechte Zukunftschancen des Jugendlichen selbst, insbeson-

dere aufgrund niedrigen Bildungsniveaus
d) Orientierungslosigkeit in der Sozialisation durch fehlende oder

unzureichende Erziehungskompetenz der Eltern
e) Zeitlich ausgedehnte Mediennutzung – vor allem dann, wenn die

genutzten Medienprodukte gewaltsame Verhaltensweisen zeigen
bzw. beinhalten.

Aber auch an der Schule selbst sind Bedingungsfaktoren für Gewalt
angesiedelt. Das können Leistungsdruck, Versagensängste, mangelnde
Beziehung und Bindung in der Klasse, aber auch Lehreraggressionen
sein. Bei der Ursachenerklärung sind auch Persönlichkeitsmerkmale
wie mangelnde Selbstkontrolle, Probleme beim Umgang mit Wut und
Ärger, die Schwierigkeit, Zugang zu eigenen und den Gefühlen anderer
zu bekommen, zu nennen. Hinsichtlich der Täter- und Opferprofile
lässt sich anhand der Untersuchungsbefunde allgemein Folgendes
feststellen:

– Täter und Opfer sind meist Jugendliche
– Altersmäßig auffällig sind vor allem die 13- bis 16-Jährigen, was

in etwa den Jahrgangsstufen 7–10 entspricht
– Täter und Opfer sind überwiegend männlichen Geschlechts –

vor allem dann, wenn es um unmittelbare physische Gewalt geht
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– Die Delinquenten sind besonders häufig Mitglieder einer »Gang«
bzw. einer jugendspezifischen Clique, aber auch Einzelgänger
(»Outsider«)

– Niedriges Selbstwertgefühl und Neidkomplexe können über ein
diffuses Freund-Feind-Bild zu Vorurteilen gegen Fremde führen
(erhöhte Anfälligkeit für Anwerbeversuche extremistischer Grup-
pen und Szeneeinstieg)

– Ein erhöhtes Risiko der Gewaltanwendung besteht bei intereth-
nischen Spannungen

Die Struktur des Netzwerks

Gewaltvorbeugung erfolgt in erster Linie durch Erziehung und damit
vorrangig durch die Eltern (ggf. durch andere Personensorgeberech-
tigte). Die Schule hat über den Bildungs- und Erziehungsauftrag die
Aufgabe einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen
und Schüler; sie wirkt dadurch nachhaltig auf das Sozialverhalten
junger Menschen ein. Regeln eines friedlichen Zusammenlebens, Tole-
ranz gegenüber kultureller Vielfalt und Abbau latent oder offen vorhan-
dener fremdenfeindlicher Einstellung sind elementare Erziehungsprin-
zipien. Dabei darf die Schule aber nicht allein gelassen werden. Vor
allem bei nachlassender Erziehungskraft der Familie ist es vielmehr
Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte und Institutionen, zusammen
mit den Eltern durch gemeinsames Handeln zu einem positiven Sozial-
klima beizutragen und mögliche Aggressionspotenziale bereits im Ent-
stehen abzubauen.

Partner im Erziehungsprozess 

Partner in diesem Erziehungsprozess sind Eltern, Lehrkräfte, Erzieher-
innen, Eltern- und Schülervertreter, Beratungslehrer, Jugendsozial-
arbeiter, Schulsozialarbeiter an der Schule, Schulpsychologische- und
Erziehungsberatungsstellen, die Allgemeinen Sozialen Dienste der Ju-
gendämter, Justiz- und Ausländerbehörden, Vereine, Träger der freien
Jugendhilfe, Kirchen, Wirtschaft und Medien.



Netzwerk gegen Gewalt an Schulen

10

In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Komplex Gewaltpräven-
tion und Fragen der Intervention sind es vor allem Polizei und Jugend-
ämter, Kommunen bzw. Landkreise.

Netzwerkebenen

Das Konzept des »Netzwerkes gegen Gewalt« realisiert sich auf drei
Ebenen:

– Ebene der Einzelschule
– Regionale/Lokale Ebene – Runde Tische
– Landesebene.

Einzelschule

Es sind vor allem drei Herausforderungen, denen sich die Schule im
Zusammenhang der Gewaltproblematik gegenübergestellt sieht:

1. Die Entwicklung eines stabilen Selbstwertgefühls und Förderung
sozialer Verantwortung bei Schülerinnen und Schülern:

Ort der Einübung von sozialen Verhaltensweisen, der Stärkung des
Selbstwertgefühls und der Entwicklung von Verantwortungsbewusst-
sein ist vor allem der Unterricht und darüber hinaus die bewusste Ge-
staltung einer Schulkultur.

Es ist daher vor allem Aufgabe einer jeden Lehrkraft darauf hinzuar-
beiten, das Selbstwertgefühl und das soziale Ansehen der einzelnen
Schülerinnen und Schüler in möglichst vielen verschiedenen Berei-
chen zu fördern. Dadurch und durch die Erziehung zu prosozialem
Handeln kann auch die Ausgrenzung von Außenseitern verhindert
werden.
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2. Die gemeinsame Verständigung der Schule über Normen und deren
Durchsetzung:

Ein Schwerpunkt der erzieherischen Arbeit an Schulen ist es, das Be-
wusstsein von Recht und Unrecht zu wecken und zu schärfen. Über
die Schulordnung sind Normen zu formulieren, die das Miteinander re-
geln. Verstöße gegen diese Normen dürfen nicht ungeahndet bleiben.
In die Erarbeitung werden Eltern und Schüler im Rahmen ihrer Mitwir-
kungsrechte einbezogen.

3. Die Erarbeitung von Konzepten gegen Gewalt im Rahmen der
Inneren Schulentwicklung:

Schulentwicklungskonzepte sollen der Verbesserung der Handlungs-
und Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler dienen. Schulindi-
viduelle und schulartspezifische Besonderheiten können dabei be-
sonders berücksichtigt werden. Getragen werden diese Konzepte von
einem kooperativen Kollegium, engagierten Eltern und motivierten
Schülerinnen und Schülern. Projekte der Schulentwicklung können
von einem externen Schulberater/Pädagogischen Berater begleitet
werden.

→Gewaltprävention als Schulentwicklungsprozess S. 21

Ebene der Region – Runde Tische

Um erzieherische, gewaltpräventive Aufgaben umfassend effizient und
kontinuierlich zu erfüllen, ist es – unbeschadet der Vielzahl bereits be-
stehender erfolgreicher Aktionen und Initiativen – über die Einzel-
schule hinaus unabdingbar, in einer konzertierten Aktion unter Einbe-
ziehung von Schulleitern, Vertretern der Eltern, der Jugendhilfe,
Polizei, Kommune, Jugendamt und je nach Erfordernis Schülervertre-
tern, Justiz, Ausländerbehörde, Vereinen, Kirchen, Wirtschaft und
Presse auf regionaler und lokaler Ebene vernetzte Handlungskonzepte
und Interventionsprogramme zu entwickeln.

Dazu sollen Arbeitskreise in Form »Runder Tische« eingerichtet wer-
den, die unter Leitung eines Geschäftsführenden Schulleiters schulart-
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übergreifend und anlassbezogen – mindestens zweimal jährlich – ta-
gen. Dort, wo es bereits »Runde Tische« bzw. Arbeitskreise gegen Ge-
walt – beispielsweise im Rahmen Kommunaler Kriminalprävention –
gibt, sollen die vorhandenen Strukturen genutzt werden.

→Der Runde Tisch S. 29

Landesebene

Ständige interministerielle Arbeitsgruppe

Aufgabe der mit der Gewaltproblematik befassten Landesministerien
(Kultusministerium, Innenministerium und Sozialministerium) ist es, die
übergeordneten Rahmenbedingungen und Abstimmungen zu schaf-
fen, um die Aktionen auf regionaler bzw. lokaler Ebene zu fördern und
zu unterstützen.

Dazu gehört das zwischenzeitlich eingerichtete Kontaktbüro für
Schulen zur Gewaltprävention.

Initiativen und Programme auf Landesebene

Die Landesregierung hat bereits frühzeitig vielfältige Präventionsmaß-
nahmen ergriffen und gezielte Initiativen und Programme umgesetzt.
Vor allem werden folgende Programme durchgeführt:

– Jugendsozialarbeit an Schulen*
– Mobile Jugendarbeit*
– Kommunale Kriminalprävention*
– Jugendliche Intensivtäter*
– Kinder und Kriminalität
– Jugendberufshelfer
– Stärkung der Erziehungsfähigkeit von zugewanderten Eltern/

Sprachförderung ausländischer Jugendlicher
– Integrationsprogramme für Ausländer und Aussiedler

* Diese Stichworte werden im Glossar detailliert beschrieben
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– Projekt »Gewalt in den Medien – Ein Thema für die Elternarbeit«
→Medienerziehung

Im unmittelbaren Bereich der Schule wurden hierzu folgende Maß-
nahmen eingeleitet oder sind in Planung:

– Lehrplanarbeit
– Lehrerfortbildung
– Einbeziehung der Schulpsychologen in gewaltpräventive Maß-

nahmen
– Schulorganisatorische Maßnahmen

Beispielhaft werden zwei herausragende landesweite Projekte zur
Gewaltprävention der Polizei an Schulen dargestellt:

Prävention in der Grundschule

Dieser Baustein des Programms »Kinder & Kriminalität«, der im Dezem-
ber 2000 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, wendet sich an die Ziel-
gruppen der Klassen 3 und 4 der Grundschulen und deren Lehrerinnen
und Lehrer. Ein Begleitheft für die Pädagogen enthält Basisinformatio-
nen und Lehrplanbezüge zur Behandlung der Themen – Recht und Un-
recht – Eigentum und Diebstahl – Gewalt gegen Personen und Sachen –
Gefährdungen und Hilfsangebote im Unterricht. Für die Schülerinnen
und Schüler wurde ein Arbeitsheft mit dem Titel »ICH + DU = WIR« ge-
staltet, das Themen wie Körperverletzung, Sachbeschädigung, Dieb-
stahl oder Erpressung in Comics, Rätseln, einem Puzzle und einem
Suchspiel behandelt. Beide Hefte werden vom Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport, Sozialministerium und dem Innenministerium Ba-
den-Württemberg herausgegeben und jährlich an die Grundschulen
verteilt. Flankierend hierzu ist die Polizei auf Wunsch der Schulen
gerne bereit, zu den einzelnen Themen Veranstaltungen für die Schü-
ler und auch Elternabende durchzuführen. Die Jugendsachbearbeiter
der Polizei verfügen über einen Ordner mit Begleitmaterialien, der kon-
krete Vorschläge für die Durchführung entsprechender Veranstaltun-
gen enthält.

Weitere Infos: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Dezernat
423, Tel.: (07 11) 54 01-3470; E-Mail: dezernat423@lka.bwl.de
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Herausforderung Gewalt

Im Rahmen dieser gemeinsamen Initiative von Kultus- und Innenminis-
terium wurde bereits im Februar 1998 von den Jugendsachbearbeitern
der Polizei 13.500 Lehrerhandreichungen mit dem Titel »Herausforde-
rung Gewalt« an den allgemeinbildenden Schulen des Landes verteilt.
Von Pädagogen für Pädagogen geschrieben, gibt diese Handreichung
praxisorientierte Hilfen für den Umgang mit Aggressionen im Schulall-
tag. Sie sensibilisiert für die interaktiven Zusammenhänge bei Gewalt-
anwendung, gibt wertvolle Tipps und Hinweise für die Intervention in
Konfliktfällen und trägt zur Stärkung der erzieherischen Kompetenz
bei. Auf Wunsch führt die Polizei für Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 6–8 und für deren Eltern Veranstaltungen zum Thema
Gewaltprävention durch. Ein vom Landeskriminalamt erstelltes »Ak-
tionspaket Jugend und Gewalt« bietet den Jugendsachbearbeitern der
örtlichen Dienststellen hierzu entsprechende Vorschläge an. Bei Be-
darf führt im Einzelfall auch das Dezernat Mobile Prävention des Lan-
deskriminalamtes in Abstimmung mit den örtlichen Polizeidienststellen
Schüler- und Elternveranstaltungen zur Gewaltprävention durch. Glei-
ches gilt auch für Schülerveranstaltungen in beruflichen Schulen und
für spezielle Pädagogenveranstaltungen, wo mit einem Lehrerkolle-
gium, z. B. im Rahmen eines Pädagogischen Tages, Möglichkeiten zur
Gewaltprävention durch die Schule erörtert werden können. Die lan-
desweite Umsetzung von »Herausforderung Gewalt« hat den Kontakt
von Schulen und Polizei und die aktive Zusammenarbeit in der Prä-
vention in sehr erfreulicher Weise verbessert.

Weitere Infos: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Dezernat
423, Tel.: 07 11/54 01-3470; E-Mail: dezernat423@lka.bwl.de
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Weitere ressortübergreifende Programme/Initiativen mit landeswei-
ter Bedeutung sind:

• Kommunale Kriminalprävention*
• Initiativprogramm Jugendliche Intensivtäter*

Eine ausführliche Darstellung der Netzwerkaktivitäten finden Sie in
der Broschüre »Netzwerk gegen Gewalt an Schulen« (Bestellung beim
Kultusministerium →Adressen).

*Diese Programme werden im Lexikon detailliert beschrieben.
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Typische Ursachen von Aggression und 
Gewalt aus Sicht von Schulpsychologen

In vielen Medienberichten ist bisher zu leichtsinnig und pauschal mit
dem Aggressionsbegriff umgegangen worden. Bisweilen war es so,
dass jeder gesteigerte Ausdruck von Lebensenergie bereits der Kate-
gorie »Aggression« zugeordnet wurde. So einfach ist dies aus wissen-
schaftlicher Sicht nicht. Wie Winkel (1996) herausgearbeitet hat, liegen
der Aggression von Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Sinn-
perspektiven zugrunde:

• Explorative Aggression: Erforschung von Territorien, Austestung
von Grenzen.

• Spielerische Aggression: Ausprobieren von körperlicher Stärke,
Lust am Kräftemessen, Ringen und Rangeln.

• Kontaktierende Aggression: Interesse am anderen, Bedürfnis
nach Zuwendung wird in Form von Aggression zum Ausdruck
gebracht.

• Defensive Aggression: man fühlt sich bedroht und setzt sich zur
Wehr, um unverletzt zu bleiben.

• Destruktive Aggression: aus Gründen der Spannungsabfuhr, aus
Langeweile oder als Folge früher erlittener seelischer Frustratio-
nen und Verletzungen werden Mitmenschen gekränkt, verletzt
und fertig gemacht.

Zu schaffen macht uns vor allem die letzte Form, die auch als bös-
artige Aggression bezeichnet werden kann. Mit ihr haben sich die
Psychologie und Verhaltensbiologie intensiv beschäftigt. Ergebnis die-
ser Erkenntnisbemühungen sind folgende vier Modelle:



Typische Ursachen von Aggression und Gewalt

17

Lerntheorie

Aggressives Verhalten wird wie anderes Verhalten erlernt, und zwar
großenteils durch Modelllernen. Mediale und reale Vorbilder motivieren
Kinder zur Nachahmung. Aggressives Verhalten wird umso eher imi-
tiert, je positiver die Konsequenzen für die Vorbildperson sind. Hat der
Nachahmer bei der Ausführung des aggressiven Verhaltens Erfolg, in-
dem er bewundert wird oder sich durchsetzt, wird es sehr wahrschein-
lich in sein Verhaltensrepertoire übernommen. Einmal erfolgreich an-
geeignetes Aggressionsverhalten tendiert dazu, auf ähnliche
Situationen übertragen zu werden.

Psychoanalyse

Aggression ist die Ableitung von Triebenergie über die Muskulatur auf
die Außenwelt. Sie wurzelt, so Freud, in der »angeborenen Neigung
des Menschen zum Bösen«. Aggressiv wird der Mensch zum einen
dann, wenn er in seinem Luststreben gehemmt oder gekränkt wird. Je
mehr dies einem Menschen in seiner Kindheit widerfährt, desto stärker
ist die Aggressivität in seinem Erwachsenenleben. Zum anderen spielt
bei der Aggressionsentstehung auch die Über-Ich-Funktion eine Rolle.
Hat ein Kind während seiner Entwicklung auf dem Weg der Identifika-
tion mit einer erwachsenen Bezugsperson nicht genügend »morali-
sche Sicherungen« (Über-Ich-Lücken) erworben, steigt das Ausmaß
der individuellen Aggressivität ebenfalls. Schließlich ist für die Aggres-
sionsbewältigung von Belang, inwieweit das Ich durch soziale, kultu-
relle und sportliche Aktivitäten für den Aggressionsverzicht ausglei-
chend entschädigt wird.

Instinkttheorie

Aus der Sicht der Verhaltensbiologie geht die Aggression auf einen an-
geborenen Instinkt zurück, der einen arterhaltenden Sinn hat. Es handelt
sich, so Lorenz, auf einen »auf den Artgenossen gerichteten Kampf-
trieb von Tier und Mensch«. Im Organismus wird ständig aggressive
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Energie erzeugt, die sich so lange aufstaut, bis sie eine bestimmte
Schwelle überschreitet und sich in aggressiven Handlungen entlädt.
Je stärker der Aggressionsstau ist, desto geringer der Auslösereiz zum
Aggressionsausbruch. Im Extremfall kommt es ohne äußeren Anlass
zur aggressiven Entladung (Leerlaufreaktion).

Frustrations-Aggressionstheorie

Werden zielgerichtete Aktivitäten des Menschen gestört oder blo-
ckiert, entstehen Frustrationen, die wiederum zu Aggressionen führen
können. Wie wahrscheinlich solche Aggressionen sind, hängt erstens
von aggressionsfördernden Auslösern ab (z. B. von Provokationen).
Zweitens spielt es eine Rolle, wie die Situation bewertet wird. Und drit-
tens ist mitentscheidend, wie stark die Affekte sind, die das frustrie-
rende Ereignis hervorgerufen hat. Wichtig zu wissen ist noch, dass die
aus einer Frustration resultierende Aggression sich nicht gegen die
Frustrationsquelle richten muss, sondern sich auch auf einen Sünden-
bock verschieben kann (Aggressionsverschiebung).

Diese Erklärungsmodelle sind sehr allgemein gehalten und eignen
sich im Schulalltag nur bedingt für eine genauere Ursachenanalyse. Im
Folgenden wird deshalb eine Ursachenstruktur dargestellt, die aus
schulpsychologischer Sicht und aus dem Blickwinkel aktueller sozial-
wissenschaftlicher Befunde einen präziseren Aufschluss ermöglichen
soll. An ihr soll auch deutlich werden, dass Aggression ein multifakto-
rielles Wechselspiel verschiedenster Ursachen ist.

Familiäre Erziehungsfelder
• permissive Erziehung (zu wenig Normverdeutlichung, Normver-

mittlung und Grenzziehung)
• inkonsequente Erziehung
• kaltherzige, unterdrückende Erziehung
• uneinige Erziehung
• Erziehungsabstinenz des Vaters
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Familiäre Belastung
• chronische Beziehungskrise
• akute Trennungs-/Scheidungskonflikte
• Alleinerzieherfamilie
• Patchworkfamilie

Frühkindliche Entwicklungsverletzungen
• Ablehnung
• Misshandlung
• Missbrauch
• Verstoßung

Aktuelle Entwicklungsprobleme
• seelisch-körperlicher Wandel (Pubertät)
• schulische Misserfolge
• Misserfolge bei der Partnersuche
• generelle Ablehnung durch Gleichaltrige
• misslungene Identitäts- und Sinnsuche
• negative Gruppen- und Subkultureinflüsse

Schulische Erziehungsfehler
• zuwenig Normverdeutlichung und Grenzziehung
• mangelnder pädagogischer Konsens
• Inkonsequenz
• Kränkungen, Bloßstellungen, Killerphrasen
• Mangel an Umgangsregeln und Ritualen

Unterrichtsfehler
• Mangel an schülerzentrierten Arbeitsformen
• leistungsmäßige Über- oder Unterforderung
• wenig Spannung, Neugierweckung und Humor
• schlechte Stoffdarbietung

Reale Gewaltmodelle
• schlagende Eltern
• schlagende Geschwister, Schulkameraden und Freunde
• unfaire Sportler und Verkehrsteilnehmer
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Mediale Gewaltmodelle
• gewalthaltige Fernsehfilme
• Horrorvideos
• gewaltverherrlichende Computerspiele

Gesellschaftliche Faktoren
• ökonomische Krise
• soziale Brennpunktgebiete
• permissive Medienpolitik
• Erosion des Wertekonsenses
• Sündenbockdenken
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Gewaltprävention als Schulentwicklungsprozess

Einleitung

Gewaltvorkommnisse an Schulen haben erkennbar gemacht, dass
Fragen der Gewalt und Gewaltprävention an allen Schulen zum Thema
des Unterrichts gemacht werden müssen. Verschweigen von Proble-
men oder Wegsehen verhindern eher die Lösung von bestehenden
Problemen. Tragfähige und dauerhafte Maßnahmen gegen Gewalt
können auch nicht erst dann einsetzen, wenn etwas geschehen ist,
denn Einstellungsveränderungen können nur über längere Prozesse
erzielt werden.

Es ist die zentrale Aufgabe der Schule, junge Menschen zu einem
selbst- und sozialverantwortlichen Handeln in der Gesellschaft zu be-
fähigen. Insofern geht es nicht nur darum, Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu vermitteln, sondern auch darum, bei jungen Men-
schen die Entwicklung von positiven Einstellungen und Werthaltungen
zu fördern und zu festigen. Dabei stehen Toleranz und Solidarität, Ge-
waltlosigkeit und Rücksichtnahme, Zivilcourage und Verantwortungs-
bewusstsein an vorderster Stelle. Schulische Maßnahmen zur Prävention
gegen Gewalt sind daher in ein ganzheitliches Schulentwicklungskon-
zept einzubinden; sie ergänzen und vertiefen die erzieherischen Ziel-
setzungen. 

In der pädagogischen Arbeit der Schule muss das Ziel deutlich wer-
den, dass Schülerinnen und Schüler größere Verantwortung für den ei-
genen Lernerfolg, für das Arbeits- und Sozialverhalten in der Schule
und das Einhalten schulischer Regeln übernehmen. Damit einher geht
die Erweiterung schulischen Engagements z. B. in Bereiche interkultu-
reller Erziehung, einer Vertiefung der Zusammenarbeit mit Eltern bis
hin zu Öffnung von Schule in das gesellschaftliche Umfeld.
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Das schreckliche Verbrechen von Erfurt hat den Blick intensiv auf
die Schule gelenkt, sodass der Eindruck entstehen könnte, dass
Schule und die sie determinierenden Rahmenbedingungen, ein Hort
der Entstehung von Gewalt seien.

Gewalt ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem und somit
keine originäre Erscheinung der Institution Schule. Deshalb kann die
Gewalt auch nur erfolgreich auf mehreren Ebenen konstruktiv bearbei-
tet werden. 

In Baden-Württemberg geschieht dies folgendermaßen:

Auf Landesebene
• Programme der Landesregierung
• Netzwerk gegen Gewalt
• Kontaktbüro Gewaltprävention

Auf der regionalen/lokalen Ebene
• Gewaltprävention durch regionale und kommunale Vernetzung

mit Kooperationspartnern im Rahmen von Runden Tischen und
Kommunaler Kriminalprävention.

Auf Schulebene
• Verbesserung der Kommunikations- und Kooperationsstrukturen

in der Schule durch die altersgemäße Delegierung von Verant-
wortung an Schüler und Schülerinnen.

• Die Wertevermittlung als zentralen Erziehungsauftrag begreifen
und im Alltag als Vorbild vorleben.

• Initiierung demokratischer Strukturen durch die Beteiligung der
Schüler an Unterrichtsthemen, Normsetzung, an Planung und
Umsetzung. 

• Entwicklung eines stabilen Selbstwertgefühls und Förderung so-
zialer Verantwortung bei Schülerinnen und Schülern.

• Schule nicht nur als Ort des Lernens definieren, sondern ihn ge-
meinsam als Lebensraum gestalten.

• Bereitstellung sinnvoller Freizeitangebote.
• Verbesserung der Berufsperspektiven durch Vermittlung von

Schlüsselqualifikationen und die Erreichung von Bildungsstan-
dards. 



Gewaltprävention als Schulentwicklungsprozess

23

Der Schlüssel gegen Gewalt liegt in jedem Menschen selbst. Der
Aufbau einer starken Persönlichkeit ist der beste Garant für gewaltfreie
Beziehungen zwischen Menschen.

Was ist Innere Schulentwicklung?

Die planmäßige Veränderung und Weiterentwicklung von Unterricht
und Erziehung durch die Eigeninitiative der Mitglieder der Institution
Schule ist das Ziel der Inneren Schulentwicklung. 

Hervorgerufen wird die Veränderung der Schule durch die Verände-
rung gesellschaftlicher Strukturen und Werte, vor allem die der Fami-
lien und der beruflichen Anforderungen an Jugendliche.

Die Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit der Schülerin-
nen und Schüler ist nur dann möglich, wenn affektive und soziale
Lernziele Teil der Lernprozesse sind, sodass die Unterschiedlichkeit
und Vielfalt der Schülerinnen und Schüler und deren Beachtung zum
didaktischen Planungsprinzip einer ganzheitlichen Pädagogik werden
können.

Die Schule der Zukunft hat also unterschiedliche Interessens- und
Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen in der Gestaltung der Bil-
dungspläne zu berücksichtigen, um die Schülerpersönlichkeit nach-
haltig stärken zu können. 

Dies geschieht durch die Miteinbeziehung der Schülerinnen und
Schüler in die Planung der Inhalte und durch deren aktive Beteiligung
an den Entscheidungsprozessen in der Schule. Eine weitere Aufgabe
der Schule ist die Suche nach externen Kooperationspartnern, die im
Bereich der Gewaltprävention, Gewaltintervention und der Begleitung
aktueller Probleme die Schule unterstützen und beraten. 

Die systematische Weiterentwicklung der didaktischen, methodi-
schen und kommunikativen Standards der Lehrkräfte sind Vorausset-
zungen dafür, bei Schülern jene Kompetenzen zu entwickeln, die sie in
die Lage versetzen, Werte zu internalisieren und zu generieren, die die
Gesellschaft stabilisieren und weiterentwickeln.

Die Innere Schulentwicklung kann auf vier Handlungsfeldern be-
schrieben werden.
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Handlungsfeld 1:

Innovative Unterrichts- und Erziehungsformen unter Berücksichtigung
sozialen Lernens

Die Fächergrenzen werden zunehmend aufgehoben und durch the-
menorientiertes Arbeiten ersetzt, wobei projektbezogenes Lernen und
Handeln im Team einen herausragenden Stellenwert erhält.

Die Auswahl der Lerninhalte orientiert sich an der Bedeutsamkeit für
die Entwicklung einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit und der
Verwertbarkeit im sozialen und beruflichen Kontext der Kinder und Ju-
gendlichen.

Die Informationsaufnahme und Informationsauswahl unter Nutzung
vielfältiger Quellen und Medien, die Informationsverarbeitung unter re-
levanten Fragestellungen und die Präsentation der Arbeitsergebnisse
sind nur auf der Basis sozialer Arbeitsformen und der Entwicklung so-
zialer Kompetenzen zu erzielen.

Neben der Informationsvermittlung wichtiger Daten tritt damit
gleichrangig die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und
Schüler.

»Starke Schüler schlagen nicht!« Mit dieser vereinfachten These las-
sen sich viele erzieherische Maßnahmen verbinden, die darauf abzie-
len, die Persönlichkeit des Schülers zu stärken, sein Selbstwertgefühl
zu verbessern und ihn als Partner in einem Erziehungsprozess inner-
halb demokratischer werdender Schulstrukturen zu begreifen, der ent-
wicklungsbedingt Verantwortung übernehmen kann und will.

Erziehender Unterricht lebt vom Vorbild des Lehrers, der plastisch
und eindeutig nicht nur von Werten spricht, sondern diese im Alltag,
im Beziehungsgeflecht Schule, vorlebt und erfahrbar macht.

Erziehender Unterricht ist bewusst und intentional und hat als Ziel
den selbstbewussten mündigen Bürger, der frei von Fremdsteuerung
sich und seine Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringt, der seinen
Wirkungskreis erweitert und kritisch Stellung zu relevanten gesell-
schaftlichen Fragen bezieht. 

Dieser Prozess muss in der Schule über unterrichtliche Arrange-
ments, über Beteiligung an den Entscheidungsprozessen in der
Schule, über Delegation von Verantwortung und das »Üben« in relativ
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»geschützten« Räumen angelegt und weiterentwickelt werden. Kon-
krete Maßnahmen können sein:

• Beteiligung der Schüler an den Regeln, Sanktionen und Verein-
barungen in Form eines Klassenvertrags, die das gewünschte
Verhalten in der eigenen Klasse beschreibt.

• Schulvereinbarung unter Einbeziehung der SMV, die das ge-
samte Schulleben und sein Regelwerk auf eine transparente
Grundlage stellt (»Wie wollen wir miteinander umgehen?«).

• Beteiligung an der stofflichen Orientierung der Klasse und der
Schule zur Findung lebensnaher Unterrichtsthemen und Freizeit-
angeboten in der Schule.

• Aufbau eines Helfersystems in der Schule durch Übernahme von
Patenschaften für jüngere Schüler.

• Beteiligung an einer positiven Konfliktkultur an der Schule (z. B.
per Streitschlichtung).

• …

Handlungsfeld 2:

Verbesserung der Kommunikation in der Schule

Die Verbesserung der Kommunikation muss auf zwei Ebenen erfolgen,
die aber beide starken Einfluss auf die Schulqualität der einzelnen
Schule nehmen.

Das Schulklima einer Schule wird wesentlich von der Qualität der
Beziehungen zwischen den Lehrern, Schülern, Eltern und Angestellten
einer Schule geprägt.

Die Fähigkeit zum Zuhören, zur »sozialverträglichen« Kritik und zur
Selbstkritik, das Umgehen mit Widerständen, das Formulieren von Be-
dürfnissen, das Wahrnehmen und Verbalisieren von Gefühlen und die
konstruktive Be- und Verarbeitung von Konflikten sind wesentliche
Voraussetzungen, aber auch Aufgabe schulinterner Entwicklungspro-
zesse, die sachbezogene Kommunikationen und Interaktionen zwi-
schen den beteiligten Personen zum Ziel haben.

Die Ziele der schulischen Qualitätsentwicklung sind Synergieeffekte
und damit Leistungsverbesserungen in allen relevanten schulischen
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Arbeitsfeldern und bei allen beteiligten Personen, die aus einer ver-
netzten Arbeit mit schulischen und außerschulischen Kooperations-
partnern entstehen. 

Kennzeichnende Organisationsstrukturen einer »neuen« Schule, die
von der Schulleitung initiiert und betreut werden müssen, sind:

• Qualitätsentwicklung und -sicherung von unterrichtlichen und
außerunterrichtlichen Angeboten auf der Basis von Evaluation
und Selbstevaluation. 

• Entwicklung von kommunikativer und methodischer Kompetenz
sowie von Teamfähigkeit.

• Formulierung von handlungsorientierten Erziehungsgrundsätzen
und -methoden.

• Organisation und Verwaltung des Schulbetriebs.
• Beachtung und Anwendung der Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften.
• Darstellung der Schule in der Öffentlichkeit.
• Koordinierung der Arbeit von Projektgruppen und Ausschüssen.
• Aufarbeitung aktueller Konflikte.
• Pädagogische Tage zum Konfliktmanagement.
• KTM (Konstanzer Trainingsmodell).
Die Qualität und die Nachhaltigkeit von Maßnahmen zur Inneren

Schulentwicklung hängt damit entscheidend von den »Motivations-
künsten«, den Führungsqualitäten und den pädagogisch/psychologi-
schen Kompetenzen der Schulleitung ab.

Handlungsfeld 3:

Verstärkte Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern,
Lehrkräften und Eltern

Schülerinnen und Schüler sollen über Erziehung und Bildung dazu be-
fähigt werden, an gesellschaftlichen Entwicklungen aktiv teilzunehmen
und Verantwortung für sich zu übernehmen, damit sie zukünftige Ge-
sellschaften kompetent und engagiert gestalten können.
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Erziehung kann aber nur dann gelingen, wenn alle Erziehungsinstan-
zen sich angemessen an der gemeinsamen Aufgabe beteiligen und
sich über die Ziele von Erziehungshandlungen verständigen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in altersgemäßer, partnerschaft-
licher Form an der Entwicklung, Beschreibung und Umsetzung von Er-
ziehungs- und Bildungszielen zu beteiligen. Dies kann in Form von
Schulvereinbarungen auf der Ebene der gesamten Schule geschehen
und/oder sich in Klassenverträgen niederschlagen, die von allen betei-
ligten Lehrkräften und Schülern einer Klasse unterschrieben werden
und als Basis für die Verhaltensbeschreibung und -bewertung dienen.

Eltern sollen, wo immer dies möglich ist, aktiv in das Schulleben
miteinbezogen werden.

Dies kann geschehen durch:
• Betreuung von Arbeitsgemeinschaften. 
• Bildung von Fördervereinen. 
• Miteinbeziehung der Eltern bei der Bewertung von Projekten.
• Mitgestaltung der Pausenhöfe.
• Übernahme von Patenschaften.
• Herstellung von Verbindungen zu Firmen, Vereinen im Rahmen

von Kooperationen mit außerschulischen Partnern.
• Patenschaftsprogramme für Eltern und Schüler.
• Beteiligung bei Schulvereinbarungen.

Handlungsfeld 4:

Öffnung der Schule

Die ganzheitliche Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrags
der Schule verlangt eine enge Verzahnung zwischen der Lern- und der
aktuellen und zukünftigen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler.

Die Schule hat dabei den Auftrag, das Spannungsfeld zwischen per-
sonaler Bildung, Entwicklung von Schlüsselqualifikationen und gesell-
schaftlicher Verwertbarkeit inhaltlich zu gestalten und handlungsorien-
tiert in unterrichtliche Angebote umzusetzen.

Wo immer dies möglich ist und die intendierten Ziele unterstützt,
müssen aus der lokalen Umwelt der Schule Partnerschaften und Ko-
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operationen mit den unterschiedlichsten Institutionen angebahnt und
umgesetzt werden, weil die Schulen die vielfältigen Aufgaben nicht al-
leine bewältigen können.

Kooperationspartner der Schule können sein:
• Soziale Institutionen wie Altenheime, Krankenhäuser, Förderein-

richtungen für behinderte Menschen und Therapieeinrichtungen,
die ebenfalls Praxiserfahrungen ermöglichen, aber auch im Um-
gang mit Kranken, alten Menschen und hilfsbedürftigen Jugend-
lichen sensibler für soziale Fragen werden lassen und die Bereit-
schaft zum sozialen Engagement erhöhen.

• Firmen, die im Rahmen der Berufswelterkundung Jugendlichen
Einsichten und Erfahrungen in Form von Praktika und Informa-
tionsveranstaltungen ermöglichen.

• Im Bereich der Gewaltprävention können kommunale Einrichtun-
gen, wie das Sozial- oder Jugendamt durch enge Kooperation
mit Schulen über Sozialarbeiter, Schulsozialarbeiter, Streetwor-
ker, Erzieherinnen u.a.m. wichtige personelle und kompetente
Ressourcen zur Bearbeitung dieses großen Themenfeldes bei-
steuern.

• Polizei, Vereine, allgemeine soziale Dienste, Jugendhilfe,
psychologische Beratungsstellen, kirchliche Organisationen und
andere mehr sind wichtige Partner im sozialen Netzwerk der
Runden Tische, die von den geschäftsführenden Schulleitern ei-
ner Kommune geleitet werden sollen. Dieses Netzwerk braucht
Präventions- und Interventionskompetenz in allen Gewaltberei-
chen und Altersstufen (z. B. Triple-P, FAST, Faustlos, Soziales
Kompetenztraining), aber auch Ressourcen für begleitende Pro-
jekte wie Anti-Aggressionstraining, Täter-Opfer-Ausgleich und
Konfliktmanagement. 
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Der »Runde Tisch« 
am Beispiel Kommunaler Kriminalprävention

Mit der Netzwerkinitiative wurde vor allem die Einrichtung »Runder
Tische« angeregt, um in einer konzertierten Aktion von Schulleitungen,
Vertretern der Eltern, Jugendhilfe, Polizei, Kommunen und weiteren
Partnern vernetzte Handlungskonzepte und Interventionsprogramme
auf lokaler und regionaler Ebene zu entwickeln.

In vielen Gemeinden existieren bereits »Runde Tische«, die im Rah-
men der Kommunalen Kriminalprävention begründet wurden.

Ziele

Auslöser für »Runde Tische« sind drängende kommunale Themen im
Bereich der Kriminalprävention, die von Initiatoren (Stadtverwaltung;
Schulen; anderen Institutionen; Interessengruppen; Einzelpersonen …)
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angestoßen werden. Der Dialog mit allen beteiligten Gruppen wird ge-
sucht und in Form eines Runden Tisches institutionalisiert.

Aufgaben eines »Runden Tisches« sind:

• Fachlicher Austausch, gegenseitige Information und Diskussion
wichtiger kommunaler Themen im Rahmen der Gewaltpräven-
tion.

• Eruierung des Ist-Zustandes von Problemlagen.
• Entwicklung und Planung eines gemeinsamen Konzeptes zur

konstruktiven Bearbeitung der kommunalen Probleme.
• Planung eines Finanzierungskonzeptes.
• Umsetzung der Planung in praktische Arbeit (z. B. Projekte)

durch Arbeitsgruppen, Vereine und Bürgerinitiativen … .
• Evaluierung der Ergebnisse und Feedback an das Netzwerk.

Teilnehmer

Die Mitgliedschaft ist grundsätzlich offen für alle Personen, Initiativen
und Institutionen, die an der Bearbeitung von Problemlagen interes-
siert und in ihrem Anliegen ähnlich sind, z. B.: 

• Schulen
• Eltern- und Schülervertretungen
• Polizei
• Sozialamt der Kommune
• Kirchen
• Jugendamt 
• Vereine
• Kindertageseinrichtungen
• Firmen
• Psychologische Beratungsstellen
• Privatpersonen
• Eltern
• Träger der freien Jugendhilfe
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Organisation

• Ein Team (Geschäftsführende Schulleitung, Institution, Initiative,
Lokale Agenda, Einzelperson) wird aktiv in relevanten Fragen der
Gewaltprävention in einer Kommune und entwickelt erste Ziel-
vorstellungen. 
Mit potenziellen Kooperationspartnern (Eltern, Schulen u. a. m.)
werden erste Arbeitstreffen vereinbart, die eine Verständigung
über Ziele, Motive, Ressourcen und Vorgehensweisen im kom-
munalen Netzwerk enthalten.

• Der »Runde Tisch« organisiert sich in einer Steuerungsgruppe
und soweit erforderlich in Arbeitsgruppen bzw. Untergruppen,
die entweder arbeitsteilig ein zentrales Thema unter verschiede-
nen Blickwinkeln bearbeiten und/oder verschiedene Arbeits-
bereiche thematisieren.

• Wenn nötig werden Ressourcen für die Bearbeitung der Probleme
durch die Einbindung von internen oder externen Experten geschaf-
fen. Da in vielen Bereichen polizeiliche Aufgabengebiete berührt
werden, bietet sich eine frühzeitige Beteiligung der Polizei an.

Erfolgsfaktoren für funktionierende »Runde Tische«

• Die Ziele der Arbeitsgruppen müssen klar und eindeutig formu-
liert sein (Wer macht was mit wem bis wann?). 

• Entscheidungshierarchien sind für effiziente, kreative und pro-
duktive Arbeits- und Diskussionsprozesse eher hinderlich und
damit zugunsten einer Arbeitsorganisation aufzugeben, die von
Gleichheit unter den Teilnehmern geprägt ist.

• Die Interessen, Bedürfnisse und Ressourcen aller Beteiligten
müssen transparent sein.

Vorteile »Runder Tische«

• Verschiedene Personen sind gleichberechtigte Partner in allen
Gremien.
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• »Runde Tische« sind offene Systeme, die die Artikulation vieler
Interessen und Bedürfnisse zulassen.

• Durch ihre Offenheit wirken sie motivierend und aktivierend für
die unterschiedlichsten Akteure.

• Arbeitsteilung verhindert Überlastungen und hält die Arbeits-
motivation hoch.

• Interdisziplinäre Problemlösungen werden ermöglicht.

Gefahren und Nachteile »Runder Tische«

• Unterschiedliche Zielvorstellungen und Erwartungen
• Das Fehlen einer sachbezogenen Gesprächskultur kann zu Un-

lust, Überforderung und sogar zum Rückzug aus der Netzwerk-
arbeit führen.

• Gremien können zu Debattierclubs verkommen, denen nur ein
geringer Grad an Verbindlichkeit zu eigen ist.

• Gefahr von Disziplin- und Erfolglosigkeit bei einem Führungsstil
innerhalb der Gruppen, der keine Verbindlichkeiten thematischer,
personeller und zeitlicher Art schafft.

Kooperation ist kein Selbstläufer

• Kreativität bei der Gewinnung nach Partnern zum »social spon-
sering« ist zunehmend gefragt.

• Erfolgreiche Kooperation wird durch eine hohe Fluktuation der
Akteure erschwert. Beziehungen müssen neu erarbeitet und de-
finiert werden, binden Energien und wirken belastend auf Moti-
vation und Engagement.

• Kooperation verlangt eine realistische Einschätzung der mög-
lichen Arbeitsresultate. Der Arbeitsaufwand muss in einem ver-
tretbaren Verhältnis zum Arbeitsergebnis stehen. Zu hohe Erwar-
tungen provozieren Enttäuschungen.
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Maßnahmen zur Steigerung der Effektivität 
»Runder Tische«

• Aktivitäten gemeinsam planen
Die Akteure der verschiedenen Arbeitsgruppen müssen sich be-
sprechen, damit durch transparente Planungen Terminkollisionen
und Konkurrenzveranstaltungen vermieden werden. 

• Ressourcensuche und Ressourcennutzung
Vorhandene personelle, finanzielle und sächliche Ressourcen
müssen optimal genutzt werden. 

• Mitgliederwerbung
Zur Aufrechterhaltung und zur Weiterentwicklung des Netzwer-
kes müssen neue Partner erschlossen werden, um die Arbeit der
Runden Tische auf eine breitere Basis stellen zu können.

• Zentraler Informationspool
Bei größeren kommunalen Projekten bietet sich an, die Informa-
tionen über die verschiedenen Aktivitäten innerhalb des Netz-
werkes in einem gemeinsamen Infopool zusammenzuführen und
so für alle Netzwerkakteure, z. B. über eine dynamische Daten-
bank, einsehbar, diskutierbar und abrufbereit zu sein.

Serviceleistungen unter den Kooperationspartnern

• Zentraler und gemeinsamer Verteiler von Informationen und Ein-
ladungen aller Arbeitsgruppen

• Gemeinsamer Informationspool, der für alle Kooperationsmitglie-
der zugänglich ist (z. B. Internetverwaltung aller relevanten Netz-
werkinfos)

• Speicherung, Verwaltung und Darstellung von Bedarfs- und Be-
standsdaten des Netzwerks (Mitglieder, Finanzen, Kooperations-
partner, Berater, Referentenpool etc.)

• Suche, Organisation und Durchführung von Fortbildungen inner-
halb des Netzwerks
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Ein gelungenes Beispiel:

Der »Runde Tisch« in Kornwestheim 
Projektbeschreibung des kommunalen Projektes
»Erziehungsziele«

Die Kriminalprävention in Kornwestheim hat sich die Aufgabe gestellt,
die verschiedenen Erziehungsorte zu vernetzen, grundlegende Erzie-
hungsziele zu erarbeiten und diese in Erziehungshandlungen umzuset-
zen. In einer ersten Zusammenkunft von Vertreterinnen und Vertretern
aller Vereine, Schulen, Kirchen, sozialen Einrichtungen, der Polizei und
der Stadt Kornwestheim wurden gemeinsame Erziehungsziele verab-
redet:

• Respekt vor dem Anderen 
• seinen Platz in der Gemeinschaft suchen 
• Eigenverantwortung übernehmen 
• mit Konflikten umgehen können 
• Leistung erbringen wollen 
Die verschiedenen Institutionen stellten sich die Aufgabe, diese

Ziele in ihrem Bereich zu diskutieren, nach Umsetzungsmöglichkeiten
zu suchen und diese mit konkreten Inhalten zu füllen. 

In einem Workshop, den ein externer Moderator leitete, wurden die
Ergebnisse dieser Diskussion ausgetauscht und Strategien zum weite-
ren Vorgehen entwickelt. So entstanden vier Arbeitsgruppen mit den
Aufgabenbereichen Erziehung, Elternarbeit, Information und Koopera-
tion sowie Streitschlichtung. 

Fernziel Schulvereinbarung

Die Arbeitsgruppe Erziehung aus Vertreterinnen und Vertretern von
Grundschulen, Eltern, Sozialarbeit, Ausländerbeirat, Kulturvereinen,
Streetwork und Jugendsachbearbeitern der Polizei begann eine Reihe
von konkreten Aktionen an Grundschulen, in denen die Kinder mit
Hilfe von Rollenspielen lernten, einander zuzuhören, keinen anderen
zu beleidigen und das Eigentum anderer zu achten. Das Fernziel soll
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die Entwicklung eines durchgehend gültigen, von allen mitgetragenen
Erziehungskonzeptes sein, das Grundlage eines Schulvertrages wer-
den kann.

Im Jahre 2000 wurden zudem an zwei Grundschulen »höfliche Wo-
chen« veranstaltet, in denen besonderer Wert auf die Umgangsformen
zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften gelegt wurde.
Dieser erfolgreiche Ansatz soll auf andere Einrichtungen ausgedehnt
werden. Die Konzeption dafür wird in pädagogischen Konferenzen un-
ter Beteiligung der Eltern erarbeitet.

Eltern beteiligen

Die wichtigste Erziehungs- und Sozialisationsinstanz ist und bleibt
aber die Familie. In ihr erwerben die Kinder grundlegende Orientie-
rungs- und Verhaltensmuster über das Vorbild der Eltern. Das elterlich
vermittelte Ausstattungspaket kann den Ansprüchen wichtiger gesell-
schaftlicher Gruppen (Schule, Betrieb, Staat u. a.) entsprechen oder
nicht. Stimmen »Ausstattung« der Kinder und Jugendlichen nicht mit
dem Anspruch der Eltern, der Gesellschaft oder bestimmter gesell-
schaftlicher Gruppen überein, können Konflikte verschiedenster Art
entstehen.

Erziehung bedeutet nun nicht, die Entstehung von Konflikten jeg-
licher Art zu verhindern oder die Kinder und Jugendlichen vorbehaltlos
an bestehende Strukturen anzupassen, sondern die Konfliktparteien
zu befähigen, mit diesen Konflikten konstruktiv umzugehen und sie
gemeinsam aus eigener Kraft zu lösen. Erziehung ist umso erfolgsver-
sprechender, wenn die verschiedenen Partner wie Familien, Vereine,
oder Kindergärten identische Erziehungsziele verfolgen, und je früher
dies geschieht.

Die Arbeitsgruppe »Elternarbeit« diskutierte zahlreiche Fragen: Wie
können Eltern bei der Umsetzung der Erziehungsziele in der Familie
unterstützt werden? Welche Hilfen kann die Kommune an pädagogi-
scher Unterstützung für Eltern anbieten? Wie kann man Treffpunkte
schaffen, an denen Eltern kontinuierlich teilnehmen und sich aktiv ein-
bringen? Kann dies über Stadtteilfeste und durch Angebote speziell
für Frauen geschehen? Wie können Schulen, Kindergärten und Sport-
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vereine beteiligt werden? Wie können Vertrauensleute im Stadtteil ver-
ankert werden? Wie können Ausländerbeirat, Streetworker und Kultur-
vereine für diese Vorhaben gewonnen werden?

Streitschlichten lernen

Kooperationspartner dieses Arbeitskreises sind Kindergärten, Grund-
schulen, Förderschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, ein Pä-
dagogischer Berater und die Sozialarbeiterin an der Ganztagesbetreu-
ung der Uhlandschule.

• Eine Weiter- bzw. Fortbildungsmaßnahme, die sich aus der Ko-
ordinierung der Informations-/Koordinierungsstelle ergibt, ist die
Ausbildung von Streitschlichtern durch ein schulartübergreifen-
des Angebot an die verschiedenen Erziehungsinstanzen.

• Im Schuljahr 1999/2000 begannen das Gymnasium und die Re-
alschule mit der Ausbildung von Streitschlichtern.

• Im Schuljahr 2000/2001 schlossen sich die Kindergärten, Grund-
schulen, Förderschulen und Hauptschulen an.

• Für die Kindergärten, der Unterstufe der Förderschule und die
Grundschulen wurde eine gemeinsame Ausbildung organisiert.

• Die Erzieher bzw. Grundschul- und Förderschullehrer erhalten
eine Ausbildung in Konfliktmanagement, um diese Inhalte flä-
chendeckend und situationsspezifisch in ihren Institutionen um-
setzen zu können.

• Die Lehrer der Oberstufe der Förderschule und der Hauptschule
und Schüler der Hauptschule werden gemeinsam ausgebildet.

• Lehrer an der Hauptschule betreuen die ausgebildeten Streitsch-
lichter und sind in den folgenden Jahren die Ausbilder weiterer
Streitschlichter an ihrer Schule.

• Die Pädagoginnen und Pädagogen der Oberstufe der Förder-
schule setzen die Inhalte der Ausbildung wie die Kindergärten
und Grundschulen flächendeckend im Rahmen ihres Unterrichts
um.
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Das ESG Jugendkonzept 

Kooperationspartner sind die Kindersportschule der Stadt Kornwest-
heim, der Sportverein ESG (Eisenbahner-Sport-Gemeinschaft) Korn-
westheim, die Jugendarbeit der Stadt Kornwestheim, die Haupt-
schule, Eltern und der Kiwanisclub. 

Aus dem ESG Jugendkonzept 2000, das von Dr. Roland Bertet kon-
zipiert wurde, entwickelte sich auch der Gedanke, die Erziehungsin-
stanzen Kornwestheims zu vernetzen.

Das Konzept verbindet soziale, erzieherische und sportliche Ziele
mit dem »Medium Fußball«.

Die Jugendtrainer der ESG Kornwestheim werden von dem ehema-
ligen Profi und DFB-Fußballlehrerlizenzinhaber Detlef Olaidotter und
Dr. Roland Bertet ausgebildet in:

• Konfliktmanagement. Wie gehe ich in Konfliktsituationen mit Kin-
dern und Jugendlichen um?

• Der Initiierung von Rahmenbedingungen, die hilfreich für erzie-
herisches Handeln sind.
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• Dem gemeinsamen Aufstellen von Regeln für das Verhalten in
Training und Spiel durch Spieler und Trainer und der Fixierung in
einem Vertrag.

• Der gemeinsamen Erarbeitung von Sanktionen bei Nichtbeach-
tung der Regeln.

• In Trainingsplanung und Trainingsdurchführung um Unter- bzw.
Überforderungen zu vermeiden.

Das Jugendkonzept kooperiert mit der Hauptschule im Rahmen der
Ganztagesbetreuung in Form von zwei Fußball AGs, in der vor allem
auf die Umsetzung der Ganzheitlichkeit des Jugendkonzeptes geach-
tet wird. 

Auf dem Vereinsgelände hat sich die kommunale Jugendsozialarbeit
angesiedelt und bietet neben Hausaufgabenbetreuung auch sinnvolle
Freizeitbeschäftigungen an.

Die Eltern werden durch Elternabende und schriftliches Informa-
tionsmaterial (in verschiedenen Sprachen) über das ESG Konzept,
seine Inhalte und Ziele und über Aktuelles informiert. 
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Checklisten

Die nachfolgenden Checklisten geben Hinweise auf die erforderlichen
Schritte um krisenhafte Situationen zu bewältigen.

Checkliste 1 Massive Gewalthandlung unter Schülern

Checkliste 2 Gewaltandrohung/-anwendung gegen Lehrkräfte

Checkliste 3 (Anonyme) Gewaltdrohung gegen die Schule

Checkliste 4 Mobbing unter Jugendlichen

Checkliste 5 Melderaster für Gewaltvorfälle an Schulen

Bei massiven Vorkommnissen zwischen Schülern, gegenüber
Lehrkräften bzw. Bedrohungen der Schule, ist das jeweils
zuständige Oberschulamt – dort das Kriseninterventionsteam 
(s. Seite 112) – zu unterrichten.
Oberschulamt Stuttgart 07 11/66 70-0
Karlsruhe 07 21/926-0
Freiburg 07 61/28 25-0
Tübingen 0 70 71/200-0

Die beigefügten Checklisten sollten an geeigneter Stelle,
gegebenenfalls durch die lokalen Telefonnummern ergänzt,
ausgehängt werden



Checkliste

40

Checkliste 1

Massive* Gewalthandlung unter Schülern

Sofortmaßnahmen

• Einschreiten der Lehrkräfte
• Unterbindung des Geschehens 
• Distanz zwischen den Kontrahenten schaffen
• Schulleitung und ggf. Klassenleitung über die Gewalttat infor-

mieren
• Versorgung des Opfers sicherstellen: 

Ersthilfe, Wer?
Notfallkoffer vorhanden?

Arzt �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krankenhaus �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notruf �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Polizei �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Betroffene von Neugierigen abgrenzen; anhören, beruhigen
• »Tatort« sichern: nichts verändern, abschließen
• den Täter/ die Täterin vom Unterricht ausschließen und bis zum

Eintreffen der Polizei von Schülern und Lehrern fernhalten (z. B.
Arrest im Rektorat) 

* Bei Raub- und Erpressungsdelikten, der Verwendung von Waffen oder bei nicht jugend-
typischen sexuellen Übergriffen ist die Polizei immer einzuschalten. 
Bei Körperverletzungen ist die Polizei hinzuzuziehen, wenn es sich nicht um eine bloße
Rauferei, sondern um eine geplante, brutale oder besonders gesundheitsgefährdende Tat-
begehung handelt oder ein Wiederholungsfall vorliegt. 
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Einschalten wichtiger Institutionen

• Polizei informieren �
• Sorgeberechtigte der Opfer und Täter informieren
• Schulaufsicht informieren: 

Oberschulamt, �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Kriseninterventionsteam)
Staatliches Schulamt �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorgehen der Polizei

• Polizeiliche Ermittlungen, insbesondere Anhörung der Beteilig-
ten. Verständigung der Sorgeberechtigten. Abgabe des Falles an
die Staatsanwaltschaft

• Erforderliche Informationen an die Jugendhilfe

Pädagogische- und Ordnungsmaßnahmen 
(zeitlich den Polizeiermittlungen nachgeordnet)

• Entscheidung über Ordnungsmaßnahmen nach § 90 Schulgesetz
• Konstruktive Bearbeitung des Vorfalls durch die Schule
• Elterninformationen, Klassengespräch …
• Begleitung des Opfers durch Hausbesuche, telefonische Kon-

takte …
• Detaillierte Beschreibung und Dokumentation der Gewalthand-

lung
• Wirkung in der Schule (schulpsychologische Betreuung von

Lehrkräften und Schülern)
• Integration und fachliche Begleitung des Opfers
• Integration und fachliche Begleitung des Tatverdächtigen (in alter

oder neuer Schule)
• Täter–Opfer–Ausgleich
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Checkliste 2

Gewaltandrohung-/anwendung gegen Lehrkräfte

Sofortmaßnahmen

• Schulleitung und Klassenleitung müssen sofort über die Gewalt-
androhung/-anwendung informiert werden

• Ausschluss der Schülerin/des Schülers (Verweis auf Schulge-
setz) 

• Eventuelle Freistellung der Kollegin/des Kollegen, wenn sie/er
sich bedroht fühlt oder dies erforderlich ist

Einschalten relevanter Institutionen

• Vorfall unverzüglich der Polizei anzeigen (Strafantrag durch die
Lehrkraft oder durch die Schulleitung prüfen) 

• Seitens der Schule vorgesehene Maßnahmen gemeinsam mit
der Polizei erörtern; weitere Maßnahmen richten sich nach dem
Ergebnis einer »Gefährdungsanalyse«

• Schulaufsicht
Oberschulamt (Kriseninterventionsteam) informieren 

�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Information der Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten
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• Jugendamt informieren, ggf. über Schulsozialarbeiter/in 

�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weiteres Vorgehen der Polizei

• Polizeiliche Ermittlungen, insbesondere Anhörung der Beteiligten 
• Verständigung der Erziehungs- bzw.  Sorgeberechtigten
• Abgabe des Falles an die Staatsanwaltschaft
• Erforderlichenfalls Information an die Jugendhilfe u. a.

Pädagogische Maßnahmen

• Gespräch mit dem Schüler/der Schülerin
• Begleitung der betroffenen Lehrkraft (Schulleitung; Psychologen)
• Detaillierte Dokumentation des Vorfalls mit allen darauffolgenden

Maßnahmen durch Schulaufsicht, Schulleitung, Polizei …
• Deutliche und unmissverständliche Grenzziehung durch die

Schulleitung gegenüber dem Schüler/der Schülerin
• Durchführung der Ordnungsmaßnahmen (Schulausschluss,

Schulverweis, Ableisten sozialer Dienste …)
• Begleitung des Täters (Hilfen zur Integration, psychologische

Betreuung …)
• Täter–Opfer–Ausgleich
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Checkliste 3

(Anonyme) Gewaltandrohung gegen die Schule

Sofortige Information der Schulleitung

• Schulleitung informiert die zuständige Polizeidienststelle: 

�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Benachrichtigung des 
Oberschulamtes (Kriseninterventionsteam) 

�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

des Staatlichen Schulamtes: 

�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Einbeziehung benachbarter Schulen/aller Schulen am Ort prüfen

• Verhalten bis/bei Eintreffen der Polizei: 
– Festhalten wesentlicher Umstände (Uhrzeiten, Geschehensab-

lauf …) 
– Umgang mit Beweismitteln (nichts anfassen/nichts ver-

ändern)
– Erreichbarkeit von Zeugen und Auskunftspersonen (Haus-

meister, usw.) sicherstellen/erheben
– Bestehende Verdachtsmomente mitteilen
– Zugang zu Schuldaten für Schulleiter sicherstellen (Rechner,

Kennwörter)
– Anfragende Medienvertreter an Polizei verweisen
– Liegt eine Gefahr vor?
– Muss mit Straftaten gerechnet werden?
– Räumung der Schule erforderlich/angezeigt?
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– Unterbrechung des Schulbetriebs?
– Information der Schüler/Eltern angezeigt?
– Schulträger informieren

• Polizei prüft und berät über weitere präventive und gefahrens-
minimierende Maßnahmen von Polizei und Schule, bzw. veran-
lasst erforderliche Einsatzmaßnahmen.
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Checkliste 4

Mobbing unter Jugendlichen

Sofortmaßnahmen

• Recherche und Dokumentation durch die Klassenleitung (kein
Aktionismus; Intervention erst nach Lage der Fakten)

• nach Schwere des Vorfalls Schulleitung informieren 
• Opfer unterstützen und begleiten

Einschalten wichtiger Institutionen

• Information aller an der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte 
(Vorfälle sammeln; Informationen über die beteiligten Schüler/
Schülerinnen austauschen; weiteres Vorgehen besprechen)

• Eltern informieren

Pädagogische Maßnahmen

• Intervention
• Einzelgespräche mit allen Beteiligten
• Ursachen und Hintergründe des Mobbings eruieren
• eindeutige Grenzziehung formulieren und deren Einhaltung deut-

lich machen
• Einzelgespräche mit den Eltern der beteiligten Schülerinnen und

Schüler
• Informationen an die Eltern der Klasse über Vorgehen und Kon-

sequenzen (Elternabend, Elternbrief …)

Ordnungsmaßnahmen

• Androhung verstärkter Maßnahmen bei Fortsetzung des Mob-
bings
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• Festsetzung von Ordnungsmaßnahmen im konkreten Fall durch
Klassenlehrer, Klassenkonferenz und Schulleitung

• evtl. schulinterner Täter-Opfer-Ausgleich/Meditation

Mögliche begleitende Maßnahmen auf Schulebene

• Projekttage zum Thema Mobbing
• Schüler stärken über soziale Hilfsprogramme
• Sensibilität der Lehrkräfte erhöhen/Pädagogischer Tag
• Unterstützende Maßnahmen für das/die Opfer
• Psychologische Betreuung; weitere Einzelgespräche
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Checkliste 5

Das folgende Melderaster kann bei Bedarf eine Orientierungshilfe für die Schulleitung dar-
stellen, um in Gefahrensituationen effizient und zeitnah wichtige Informationen an die ent-
sprechende Schulaufsichtsbehörde oder die Polizei zu übermitteln. 
Dieses Raster kann auch ergänzend zu den obigen Checklisten benützt werden.

Melderaster für Gewaltvorfälle an Schulen

Fax/Telefon/E-Mail: Schulaufsicht/Polizei

1. Name der Schule

2. Darstellung des Vorfalls
• Kurzdarstellung; wenn notwendig durch Anlagen ergänzen

3. Zeitpunkt des Geschehens
• Datum
• Uhrzeit 
• während/außerhalb des Unterrichts
• außerhalb des Unterrichts

4. Ort des Geschehens
• Im Schulgebäude
• auf dem Schulgelände 
• auf dem Schulweg

5. Beteiligte Personen
• Schülerinnen, Schüler (Namen, Klassen, Alter)
• schulfremde Personen (Beziehung zur Schule?)
• Lehrkräfte
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6. Anlass, Auslöser, Hintergründe
• soweit bekannt 
• eventuell Berichte der Opfer, Täter, Zeugen

7. Verletzungen, Schäden, Folgen
• erste Einschätzung

8. Maßnahmen, Reaktionen der Schule
• Bereits eingeleitete Maßnahmen (Konfliktbearbeitung, Benach-

richtigung der Eltern von Täter und Opfer) 
• Geplante Maßnahmen (z. B. Opferhilfe, Ordnungsmaßnahmen,

Hinzuziehung anderer Institutionen)

9. Anzeige bei der Polizei
• Wo ist die Anzeige erfolgt oder beabsichtigt?
• Welche Maßnahmen hat die Polizei ergriffen?

10. Notarzt, Krankenhaus
• Welcher Arzt/welches Krankenhaus ist beteiligt worden?

11. Presse- und Medienbeteiligung
• Welche Medien haben sich eingeschaltet oder angekündigt?

Absenderangaben: Schulstempel
Datum und Uhrzeit
Unterschrift 
der Schulleitung
(Name und Erreichbarkeit)
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Hilfe für Kinder und Jugendliche 
nach Gewalt und traumatisierenden Ereignissen*

Verarbeiten statt verdrängen

Erfurt und Waiblingen haben bei allen beteiligten Schülerinnen und
Schülern, Eltern und Lehrkräften tiefe psychische Spuren überlassen.

Der nachfolgende Text soll helfen, posttraumatische Reaktionen von
Kindern und Jugendlichen besser zu verstehen und damit bei den
Lehrkräften, die im Heilungsprozess eine wichtige Rolle spielen, Hand-
lungssicherheit durch eine Verbreiterung des Verhaltensrepertoires
aufzubauen.

Wie reagieren Kinder und Jugendliche 
auf ein Psychotrauma?

Reaktionen auf ein Trauma können unmittelbar nach dem traumati-
schen Ereignis, Tage danach und sogar erst Wochen später auftreten.
Schwindendes Vertrauen in Erwachsene und die Angst, dass das
selbe Ereignis noch einmal passieren könnte, sind Folgen, die bei vie-
len Kindern und Erwachsenen nach einem traumatischen Erlebnis be-
obachtet werden. 

Kinder zwischen sechs und elf Jahren können sich extrem zurück-
ziehen und Kontakte abbrechen und/oder unfähig sein, aufzupassen
und sich zu konzentrieren. Regressives Verhalten, Albträume, Schlaf-
probleme, irrationale Ängste, Reizbarkeit, Schulverweigerung, Wut-
ausbrüche und Prügeleien sind bei traumatisierten Kindern dieses
Alters häufig zu beobachten. Das Kind kann auch über Magenschmer-
zen oder andere körperliche Beschwerden klagen, für die sich keine
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medizinische Ursache finden lässt. Die Mitarbeit in der Schule und die
Schularbeiten leiden darunter. Häufig kommt es auch zu einer Depres-
sion, zu Ängsten, Schuldgefühlen und emotionaler Taubheit bzw. zur
Abflachung der Gefühle.

Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren können Reaktionen zeigen,
die denen der Erwachsenen ähnlich sind: Flashbacks (plötzlich ein-
schießendes Wiedererleben des traumatischen Geschehens), Alb-
träume, emotionale Abstumpfung, Vermeidung von allem, was an das
traumatische Erlebnis erinnert, Depression, Drogenmissbrauch, Prob-
leme mit Gleichaltrigen und antisoziales Verhalten. Ebenfalls häufig
sind Rückzug und Isolation, körperliche Beschwerden, Selbstmordge-
danken, Schulverweigerung, Nachlassen der Schulleistungen, Schlaf-
störungen und das Gefühl, keine Zukunft mehr zu haben. (…)

Was können Lehrer nach einer Gewalttat oder
Katastrophe tun?

Wenn Gewalt oder Katastrophen eine ganze Schule oder Gemeinde
betreffen, kann den Lehrern oder der Schulbehörde eine wichtige
Rolle für den Heilungsprozess zukommen. (…)

• Versuchen Sie nicht, zu schnell zur Schulroutine zurückzukehren.
Geben Sie den Kindern und Heranwachsenden die Zeit, über
das traumatische Ereignis zu sprechen und ihre Gefühle zum
Ausdruck zu bringen.

• Nehmen Sie Rücksicht auf einzelne Kinder, die in der Klasse
nicht an einem Gespräch über das traumatische Erlebnis teilneh-
men wollen. Erzwingen Sie kein Gespräch und kommen Sie
nicht immer wieder auf die Katastrophe zurück. Dies kann Kin-
der retraumatisieren.

• Sprechen Sie im Klassenverband und in kleineren Schülergrup-
pen oder mit einzelnen Schülern. Dies sind gute Möglichkeiten,
den Schülern klarzumachen, dass ihre Angst und Verwirrung
normale Reaktionen sind. (…)

• Bieten Sie in der Schule Kunst- und Spieltherapie an. (…)
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• Helfen Sie den Kindern, Fähigkeiten zur Bewältigung des Trau-
mas, zur Lösung von Problemen und zum altersgerechten Um-
gang mit der Angst zu entwickeln.

• Laden Sie die Eltern ein, um mit ihnen über das traumatische Er-
eignis, die Reaktionen der Kinder und über Wege, wie die Eltern
und Sie selbst helfen können, zu sprechen. Beziehen Sie in die-
ses Gespräch nach Möglichkeit einen Psychotherapeuten oder
eine Psychotherapeutin mit ein. Kinder und Jugendliche, die Ver-
meidungsverhalten (die Weigerung, an Orte zu gehen, die an den
Ort des traumatischen Ereignisses erinnern) und emotionale Ab-
flachung (eine verminderte emotionale Reaktion oder Fehlen von
Gefühlen in Bezug auf das Ereignis) zeigen, benötigen psycho-
therapeutische Hilfe. Kinder mit häufig auftretenden Reaktionen,
wie plötzliches Wiedererleben des Traumas, Albträume und stö-
renden Wiedererinnerungen während des Tages, Hyperarousal
(innere Übererregtheit) einschließlich Schlafstörungen und der
Neigung, sich schnell aufzuregen, sprechen möglicherweise gut
auf fürsorgliche Unterstützung und Beruhigung durch ihre Eltern
und Lehrer an.

Internethinweis:

Der englische Text steht unter www.nimh.nih.gov/publicat/violence.cfm,
die deutsche Bearbeitung unter www.psychotrauma-kinder.de

* National Institut of Mental Health (NIMH), USA. Deutsche Bearbeitung: Dieter Berger,
Arzt, Psychotherapeut, Köln.
Fremdsprachige Übersetzungen von Texten aus Publikationen des US-amerikanischen
National Institute of Mental Health (NIMH) werden durch das NIMH weder bestätigt noch
übernimmt das NIMH die Verantwortung für die Richtigkeit etwaiger Übersetzungen oder
Nachdrucke.
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Lexikon

150 Ratschläge, Hinweise, 
Tipps, Projekte 

und vor allem Partneradressen
zum Thema

»Gewalt an Schulen«

Aggression 

A
ffektstau 

Beratungslehrer 

Filmtipps

Jugendhilfe

K
om

m
unikation

Waffengesetz

M
ed

ien
er

zie
hung

Coolness

Schulvereinbarung

Trauma

Vorbild

Rassismus

Eskalation
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A
Abzocke

Bezeichnet im weiteren Sinn je-
mand zu übervorteilen unter
Ausnutzung von Unwissenheit
oder einer Zwangslage.

Die Begriffe werden auch
verharmlosend für Erpressun-
gen und Raubdelikte (§§ 249ff
StGB) verwendet – hier speziell
mit »Abziehen« – Zwang zur
Herausgabe bzw. Wegnahme
von Kleidungsstücken oder
Geld unter Androhung / An-
wendung von Gewalt. 

Raubdelikte sind Verbre-
chenstatbestände, die in jedem
Fall bei der Polizei angezeigt
werden sollten. Taschengeld-
erpressungen sind z. B. oftmals
auf Dauer angelegt, mit
schwerwiegenden Folgen für
die Opfer und ihr soziales Um-
feld.

Abzocken oder Abziehen ge-
schieht häufig auf dem Schul-
weg und wird oft durch eine
Schülergruppe begangen.
Interventionsmaßnahmen ge-

gen diese Form von Gewalt
können sein: 
• Bewusst hinsehen 
• Thematik öffentlich machen
• Opfer unterstützen
• Anti-Aggressionstraining 
• Sozialkompetenztraining für

Täter
• Eltern informieren; beraten
• Täter-Opfer-Ausgleich durch-

führen
• Polizei informieren

→Anti-Aggressionstraining

→Täter-Opfer-Ausgleich

→Soziales Lernen

Affektstau

Affekte sind Bestandteil der
emotionalen Ausstattung des
Individuums (neben Gefühlen,
Stimmungen, Trieben) und be-
zeichnen die zeitlich kurzen,
aber sehr intensiven Gefühlsre-
gungen. Affekthandlungen sind
oft Kurzschlusshandlungen mit
geringer oder vollständig feh-

Lexikon
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lender kognitiver Kontrolle.
Werden Affekte nicht spontan
ausgelebt oder anderweitig be-
wältigt, können sie sich sum-
mieren (Affektstau) und plötz-
lich entladen (Handlung im
Affekt).

Aggression

Bezeichnung für jedes Angriffs-
verhalten von Mensch und Tier,
das gegen andere Individuen
gerichtet ist. Autoaggression
richtet sich gegen das Indivi-
duum selbst.

Verschiedene Theorien be-
schäftigen sich mit dem Ur-
sprung der Aggression: 
– z. B. psychoanalytische

Triebtheorie mit Aggressions-
trieb, 

– ethnologische Definition als
angeborenes soziales Instru-
ment zur Strukturierung von
Gruppen (Hackordnung), 

– lerntheoretisch-behavioristi-
sche Frustrations-Aggres-
sions-Hypothese, die Agres-
sion als Folge von Frustration
erklärt.

→Typische Ursachen von
Agression S. 16

Aktion Jugendschutz

Die Aktion Jugendschutz (ajs)
ist ein Zusammenschluss von
18 Mitgliedsverbänden zur För-
derung des gesetzlichen, erzie-
herischen und strukturellen Ju-
gendschutzes in Baden-
Württemberg.

Die ajs engagiert sich be-
sonders in den Bereichen
Suchtprävention, Jugendme-
dienschutz und Medienpäda-
gogik, Sexualerziehung, Ge-
waltprävention sowie bei
Problemlagen, die sich krisen-
haft auf Kinder und Jugendli-
che auswirken können, wie Ar-
beitslosigkeit und Migration.

Die ajs erstellt vielfältige Pub-
likationen für pädagogische
Fachkräfte wie Informations-
broschüren oder Arbeitshilfen
und gibt vierteljährlich die
Fachzeitschrift »ajs-informatio-
nen« heraus, die aktuelle The-
men aufgreift.

Für Multiplikatoren sowie Pä-
dagoginnen und Pädagogen
entwickelt, vermittelt die ajs pä-
dagogische Konzepte und führt
Tagungen, Fortbildungen und
andere Veranstaltungen durch.
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Die ajs beantwortet themati-
sche Anfragen aus unterschied-
lichsten Bereichen bzw. Berufs-
feldern und nimmt Stellung zu
wichtigen Themen.
Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Baden-
Württemberg 
Stafflenbergstraße 44 
70184 Stuttgart 
Telefon (07 11) 2 37 37-0 
Telefax (07 11) 2 37 37 30 
E-Mail: info@ajs-bw.de 
Internet: ajs-bw.de

→Jugendschutzgesetz

Allgemeine Soziale
Dienste

An jedem Jugendamt in Baden-
Württemberg ist ein Allgemei-
ner Sozialer Dienst (ASD) ein-
gerichtet. Ratsuchenden
Bürgerinnen und Bürgern steht
der ASD vielfach als erster An-
sprechpartner in sozialen Fra-
gen zur Verfügung. Zu den Auf-
gaben des ASD gehören:
• Allgemeine Förderung der Er-

ziehung in der Familie, insbe-
sondere durch Beratung in
Fragen der Erziehung und
Entwicklung junger Men-
schen.

• Beratung in Fragen der Part-
nerschaft, Trennung und
Scheidung. Die Beratung soll
helfen, ein partnerschaftli-
ches Zusammenleben in der
Familie aufzunehmen, sowie
Konflikte und Krisen in der
Familie zu bewältigen.
Im Falle von Trennung und
Scheidung sind Eltern, Kin-
der und Jugendliche bei der
Entwicklung eines einver-
nehmlichen Konzepts für die
Wahrnehmung der elterlichen
Sorge zu unterstützen.

• Beratung und Unterstützung
von Müttern und Vätern, die
allein für ein Kind oder Ju-
gendlichen zu sorgen haben,
bei der Ausübung der Perso-
nensorge.

• Bei schwerwiegenden Erzie-
hungsproblemen leitet der
ASD die notwendige Hilfe zur
Erziehung ein, begleitet und
koordiniert diese durch Hilfe-
planung.

• Bei dringender Gefahr für
das Wohl des Kindes ist der
ASD verpflichtet, vorläufige
Maßnahmen zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen
einzuleiten (z. B. Inobhut-
nahme bei Vernachlässigung,
Misshandlung, sexuellem
Missbrauch).
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• Als Fachdienst unterstützt
der ASD das Vormund-
schaftsgericht und Familien-
gericht bei der Entschei-
dungsfindung (z. B. bei
Gefährdung des Kindes-
wohls, Regelung der elter-
lichen Sorge bei Scheidung). 

Alltägliche
Regelverstöße

Übertretungen von Regeln, die
für das Zusammenleben in Ge-
meinschaften wichtig sind (Zu-
spätkommen, Schulschwänzen,
Stören des Unterrichts, feh-
lende Unterrichtsmaterialien…). 

→Sanktionen

Analyse von Gewalt

Um innerschulische Handlungs-
strategien gegen Alltagsgewalt
in der Schule zu entwickeln,
kann eine Standortanalyse
durchgeführt werden.

Informationen über erlebte
Alltagsgewalt können über Be-
fragungen der Lehrkräfte und
der Schülerinnen und Schüler
zu Problembereichen wie Schul-
weg, Schulhof, Schulhaus, Un-
fall, Schülerdisco, Gewalt gegen

Mädchen, Gewalt gegen Lehr-
kräfte, gegen Außenstehende
erhoben werden.

Nach der Ist-Analyse wird
der Soll-Zustand für die Schule
gemeinsam festgelegt.

Anti-Aggressions-
training

Nach Franz und Ulrike Peter-
mann ist das Leitziel des Anti-
Aggressionstrainings die Hand-
lungskompetenz von Kindern
und Jugendlichen im Arbeits-
und Sozialbereich zu fördern
und Selbstwirksamkeit zu ver-
mitteln.

Damit die Teilnehmer Belas-
tungen und Konflikte im priva-
ten, schulischen und beruf-
lichen Kontext konstruktiv
lösen können, müssen Teilfer-
tigkeiten gelernt und trainiert
werden. Diese sind:
• Verbesserte Selbst- und

Fremdwahrnehmung
• Selbstkontrolle und Ausdauer
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• Umgang mit dem eigenen
Körper und Gefühlen

• Selbstsicherheit und stabiles
Selbstbild

• Fähigkeit, sich in andere ein-
zufühlen

• Annahmen von Lob, Kritik
und Misserfolg
Mögliche Ansprech- bzw.

Kooperationspartner sind:
Pädagogische Berater der

Staatlichen Schulämter, Ge-
waltpräventionsberater (OSA),
Beratungslehrer, schulpsycho-
logische Beratungsstellen, Er-
ziehungsberatungsstellen, 
Allgemeine soziale Dienste und
die Jugendhilfe

→Faustlos
→Triple-P (Eltern-Kind-Trai-

ningsprogramm) 
→Invas

Antisemitismus

Spezielle Form des Rassismus/
der Fremdenfeindlichkeit gegen
jüdische Bürger, und als sol-
cher ideologischer Bestandteil
des Rechtsextremismus. Zeigt
sich derzeit vor allem in verba-
len Attacken gegen Bürger jüdi-
schen Glaubens, Schmierak-
tionen an Gedenkstätten und
Synagogen oder Schändung

jüdischer Grabstätten. Siehe
auch: www.lpb.bwue.de

Antisemitismus ist ein Indika-
tor für rechtsextremistische Ge-
sinnung.

→Seit 1996 ist der 27. 
Januar der Gedenktag für die
Opfer des Nationalsozialismus.

Texte und Unterrichtsmateri-
alien zum Gedenktag 27. Ja-
nuar »Die Erinnerung darf nicht
enden« können bei der Landes-
zentrale für politische Bildung
(siehe Adressen) sowie als On-
line-Version unter: http://www.
lpb.bwue.de/publikat.htm ab-
gerufen werden.

Weiteres Informationsmaterial
kann bei der Bundeszentrale für
politische Bildung unter
www.bpb.de oder den Kreisme-
dienzentren unter www2.lmz-
bw.de bezogen werden.

Weiter Informationen im
Internet unter →www.shoa.de

Tipp: CD-ROM »Erinnern für
Gegenwart und Zukunft« ent-
hält Zeitzeugengespräche der
Shoah-Foundation und gilt als
unumstrittener Versuch, sich
konstruktiv der »Holocaust
Education« anzunehmen. Im
Fachhandel erhältlich oder über
den Cornelsen Verlag. 

→Rechtsextremismus
→Zeitzeugen
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Arizona-Modell

Das Arizona-Modell – auch ei-
genverantwortliches Handeln,
Ford-Programm oder Inselmo-
dell genannt – basiert im We-
sentlichen auf drei Regeln: 
1. Jede Schülerin und jeder

Schüler hat das Recht unge-
stört zu lernen.

2. Jede Lehrerin und jeder Leh-
rer hat das Recht ungestört
zu unterrichten.

3. Jede/r muss stets die Rechte
des anderen/der anderen
respektieren.
Verstößt ein Schüler – das

Gleiche gilt für Schülerinnen –
gegen eine dieser Regeln, wird
er ermahnt und gefragt, ob er
sich an die Regeln halten oder
im Trainingsraum über sein Ver-
halten nachdenken möchte. Ist
der Schüler uneinsichtig, hat er
sich für den Trainingsraum ent-
schieden. Die Lehrkraft füllt ei-
nen Zettel aus, auf dem die Re-
gelverletzung genau bezeichnet
wird. Damit begibt sich der
Schüler in den Trainingsraum,
in dem ein Trainer (Lehrer) auf
ihn wartet. Um in die Klasse zu-
rückkehren zu können, setzt
sich der Schüler im Trainings-
raum – falls nötig mit Hilfe des
Trainers – darüber auseinander,

was vorgefallen ist, gegen wel-
che Regel verstoßen wurde und
warum, welche Folgen das für
andere hatte und wie der Ver-
stoß wieder gutgemacht wer-
den kann. Ein Vertrag wird aus-
gefüllt, in dem sich der Schüler
seinem Klassenlehrer oder an-
deren Schülern gegenüber zu
einer genau definierten Verhal-
tensänderung in einem über-
schaubaren Zeitraum verpflich-
tet. Erst wenn der Vertrag
akzeptiert wird, darf der Schü-
ler wieder am Unterricht teil-
nehmen. Die Trainingsinsel ist
keine Strafmaßnahme, sondern
soll den Schülern zu eigenver-
antwortlichem Denken und
Handeln verhelfen.

Weitere Informationen findet
man in der Broschüre: »Die
Stärkung der Eigenverantwort-
lichkeit von Schülerinnen und
Schülern«, hrsg. vom Landesin-
stitut für Schule und Weiterbil-
dung, Soest 2001, eine Hand-
lungsanleitung für Einführung,
Durchführung und Implemen-
tierung des Programms in
Schulen, Heft 24, Soest 2001.
www.trainingsraum.de
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B
Beratung durch die
Polizei

Die Polizei berät zu vielen ver-
kehrs- und kriminalpräventiven
Themen, wie z. B. sicherer
Schulweg, Schutz vor Strafta-
ten oder Rauschgift und Ein-
bruchschutz. 
→Im Web-Angebot www.

polizei-bw.de, unter Jugend-
seite oder Vorbeugung, sind
die Beratungsangebote der
Polizei sowie die Erreichbar-
keit der polizeilichen Bera-
tungsstellen aufgeführt. 
Auskünfte über lokale Bera-
tungsangebote erteilen die
Polizeidienststellen und poli-
zeilichen Beratungsstellen. 

→Landeskriminalamt, Opfer-
schutz, WEISSER RING.
Mobbing und sexueller Miss-
brauch,

→Weitere Informationen unter
www.praevention-bw.de,
www.polizei.propk.de

→Beratungen zu den Themen
Berufswahl, Drogenprob-
leme, Erziehungsfragen,
Schullaufbahn … und eine
detaillierte Liste der Bera-

tungsinstitutionen finden Sie
unter: www.leu.bw.schule.de/
bild/index.html
Ein weiteres Beratungsange-

bot bietet das:
Kinder- und Jugendtelefon des
Deutschen Kinderschutzbun-
des. 
Bundeseinheitlich kostenlos: 
Tel. (08 00) 1 11 03 33 
Montag bis Freitag 
14.00 bis 20.00 Uhr

→»Runde Tische« und Kommu-
nale Kriminalprävention

→Beratung in der Schule
→Psychologische Beratungs-

stelle
→Schulpsychologische

Beratung

Beratung der Schule

Schulen haben eine Reihe von
Möglichkeiten sich auf dem
Gebiet des sozialen Lernens
und der Konfliktbewältigung im
Schulalltag beraten zu lassen.
Beratungskompetenz ist auf
verschiedenen Ebenen vorhan-
den. Zum einen sind dies die
Gewaltpräventionsberater, die
zur Gewaltpräventionsarbeit
und zum Krisenmanagement
herangezogen werden können.
Zum anderen sind es die Päda-
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gogischen Berater, die entspre-
chende Beratungsangebote
zum sozialen Lernen und zur
Gewaltpräventionsthematik di-
rekt vor Ort an Schulen anbie-
ten oder Fortbildungen auf lo-
kaler und regionaler Ebene
anbieten.

Pädagogische Berater sind
über die Staatlichen Schuläm-
ter und für die Gymnasien über
die Oberschulämter anzufra-
gen. Gewaltpräventionsbeauf-
tragte können über die Ober-
schulämter angefragt werden.

→Psychologische Beratungs-
stelle

→Schulpsychologische Bera-
tung

→Beratung durch die Polizei

Beratungslehrer

Für besondere Beratungsauf-
gaben (Schullaufbahnberatung,
berufliche Orientierung, Bewäl-
tigung von Schulschwierigkei-
ten wie Leistungs- und Lern-
schwankungen oder in der
beruflichen Ausbildung) werden
an allen Schulen Lehrerinnen
und Lehrer bestellt, die eine zu-
sätzliche Ausbildung absolviert
haben. Die einjährige Ausbil-
dung, an die sich eine halbjäh-

rige Einarbeitung anschließt,
wird im Wesentlichen von den
Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen der Ober-
schulämter durchgeführt, mit
denen die Beratungslehrerinnen
und Beratungslehrer anschlie-
ßend in regionalen Arbeitsge-
meinschaften regelmäßig zu-
sammenarbeiten.

Die Beratungstätigkeit gehört
zum Hauptamt dieser Lehr-
kräfte, deren Unterrichtsauftrag
entsprechend ihrer Beratungs-
tätigkeit ermäßigt wird.

In der Regel ist die Beratungs-
lehrerin oder der Beratungsleh-
rer für mehrere Schulen tätig.

Rechtsgrundlagen: § 19
SchulG

Verwaltungsvorschrift vom
13. 11. 2000 »Richtlinien für die
Bildungsberatung«, KuU, 2000,
332

Bewegte Schule

Durch den zunehmenden Ver-
lust an Spiel-, Bewegungs- und
Kommunikationsräumen wird
das kindliche Bewegenlernen
vielfach eingeschränkt. Folge
ist u. a. auch ein Mangel an So-
zialverhalten und die zuneh-
mende Bereitschaft, auf Kon-
flikte mit Gewalt zu reagieren.
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Das Kultusministerium hat mit
der Gesamtkonzeption »Sport-
und bewegungsfreundliche
Grundschule« verschiedene
Projekte ins Leben gerufen, so
– Sport- und bewegungs-

freundlicher Schulhof
– Tägliche Bewegungszeit
– Sport macht Freunde

Nähere Informationen beim
Kultusministerium, Abteilung 6. 

→Adressen
→Sport macht Freunde

Buddy

Das englische Wort Buddy steht
für Kumpel, Kamerad, Pate. In
Buddy-Projekten übernehmen
je nach Projekt-Setting Erwach-

sene oder Jugendliche für einen
begrenzten Zeitraum – in der
Regel ein Schuljahr – die Paten-
schaft für (Mit-)Schüler. Sie be-
gleiten sie und helfen ihnen,
Probleme im (Schul-)Alltag und
in ihrer persönlichen Entwick-
lung zu bewältigen. Dazu erhal-
ten die Buddys Fortbildungen
und Supervision.
Projekte: 
Projekt Buddy der Koordina-
tionsstelle für Suchtfragen im
Stadt- und Landkreis Heilbronn
in Kooperation mit dem Land-
ratsamt und Gesundheitsamt
Heilbronn. Hier wurden er-
wachsene Buddys ausgebildet,
die sich jeweils einer Schul-
klasse widmeten.

Kontakt: Martina Grön, 
Tel. (0 71 31) 6 44 19 81, 
E-Mail: groen@ma-g.de
Internet: www.ma-g.de

Das Buddy-Projekt des Ver-
eins Off-Road-Kids e. V., Bad
Dürrheim, setzt auf Schüler, die
speziell trainiert und ausgebil-
det sind, um gleichaltrige Mit-
schüler in ihre Mitte zu nehmen
und sie in schwierigen Situatio-
nen zu begleiten. Es will Lehrer
und Schüler darin bestärken,
schon sehr früh aktiv zu wer-
den, um z. B. das Abgleiten von
Schülern in Schulverweigerung
zu verhindern. Nähere Infos so-
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wie Bestellung der Unterrichts-
materialien unter www.buddy-
projekt.de

Bullying

Was ist Bullying? Wenn sich
mehrere Schülerinnen oder
Schüler aus irgendeinem Grund
auf einen Sündenbock ein-
schießen und ihren Mitschüler
bzw. ihre Mitschülerin quälen.
Dies kann durch Schikanieren,
Anpöbeln, körperliches Drang-
salieren oder Hetzereien gegen
vermeintliche »Loser« gesche-
hen (siehe auch Mobbing). 

Was können wir tun? Lassen
Sie nicht zu, dass sich der be-
troffene Schüler immer weiter
in sich verkriecht, hinter seinen
Begabungen zurückbleibt und
schließlich keine Alternative
sieht, als die Schule zu wech-
seln oder gar sich etwas anzu-
tun. Suchen Sie das Gespräch
im Kollegium bzw. zunächst mit
einzelnen Kolleginnen und Kol-
legen. Jede Schule muss – als
sozialer Mikrokosmos für sich –
ihren eigenen Weg, ihre eigene
»Verfassung« und »Politik«
finden, um Gewalt unter Schü-
lerinnen und Schülern zu unter-
binden. Ideal ist die enge
Zusammenarbeit mit der Ju-

gendhilfe, der Polizei, dem
Landkreis und anderen lokalen
Institutionen. 

→Kommunale Kriminalpräven-
tion

Bündnis für Erziehung

Kooperationsmodell der Stutt-
garter Polizei mit dem Staat-
lichen Schulamt Stuttgart und
dem Jugendamt Stuttgart. Ziel
der gemeinsam entwickelten
Präventionsstrategien ist die
Reduzierung von Jugendkrimi-
nalität und jugendspezifischer
Gewalt. Kernpunkt ist der stän-
dige Dialog und Aufbau von
Kooperationsstrukturen auf der
Arbeits- und Leitungsebene.
Den Schulen wurden die Ju-
gendsachbearbeiter und Prä-
ventionsbeamten der für sie
zuständigen Polizeireviere na-
mentlich benannt. Polizeibe-
amte, Lehrkräfte und Mitarbei-
ter des Jugendamtes sollen
durch eine enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit ggf.
bestehende Vorurteile abbauen
und ihre unterschiedlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten
einbringen.

Ausfluss daraus ist eine
»Info- und Trouble-Hotline«
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zum örtlich zuständigen Poli-
zeirevier, das Angebot eines
»jour fixe« auf dem Pausenhof,
bei dem Schülerfragen aller Art
von den Jugendsachbearbei-
tern beantwortet werden kön-
nen, eine gemeinsam gestaltete
Schülersprechstunde und ein
Schülerwettbewerb mit dem Ti-
tel »Aktion Logo – Gegen Ge-
walt«.

Für die Grundschulen wurde
ein Theaterprojekt entwickelt
mit dem Namen »Bobo-Modul
– zwei in friedlicher Mission«.
Stuttgarter Schulen können
dieses über das Staatliche
Schulamt in Stuttgart kostenlos
anfordern.

Nähere Informationen sind
bei den Kooperationspartnern
zu erhalten:
LPD Stuttgart II
Referat K 
Herr Ulrich Sauter
Tel. (07 11) 89 90-23 00

Staatliches Schulamt Stuttgart 
Herr Manfred Rittershofer 
Tel. (07 11) 1 65 56-23 

Jugendamt Stuttgart 
Herr Herbert Gräßer 
Tel. (07 11) 2 16 30 02

→Adressen

Buskonflikte

Verbale und körperliche Ge-
waltsituationen für Kinder und
Jugendliche auf dem Weg zur
Schule bzw. Rangeleien um
Sitzplätze im Bus, sowie Sach-
beschädigung u.a.m. sind unter
dem Begriff »Buskonflikte« zu-
sammengefasst. 

Schulen haben teilweise zu-
sammen mit Eltern ein Selbst-
hilfekonzept entwickelt um Ran-
geleien in Schulbussen und auf
Schulwegen entgegenzuwirken.
Hierzu gehören konsequente
Maßnahmen, bei Verletzungen,
gemeinsam beschlossene
Grundregeln, Begleitpersonal,
z. B. durch Eltern und regel-
mäßige Buskonferenzen. 

Die Projekte, die sich speziell
dieser Thematik widmen, sind
im Projektkatalog des Kontakt-
büros Gewaltprävention unter
der Rubrik ID 05, 16, 17 zu fin-
den, Internet: www.leu.bw.
schule.de/allg/gewalt



Compassion

65

C
Compassion

Das Erleben von sozialem Han-
deln in der Praxis führt bei jun-
gen Menschen zu einer sozial
verpflichteten Veränderung in-
dividueller Haltung und Einstel-
lung. Von dieser Überlegung
geht »Compassion« aus, ein
Konzept der Schulstiftung der
Erzdiözese Freiburg, das ein
Diakonie-Projekt des Elisabeth-
von-Thadden-Gymnasiums,
Heidelberg, einbezieht.

Im Rahmen eines zwei- bis
dreiwöchigen Praktikums wer-
den Schülerinnen und Schüler
in unterschiedlichen sozialen

Einrichtungen wie Altenheimen
oder Behindertenwerkstätten
tätig. Lehrkräfte begleiten ihre
Schülerinnen und Schüler bei
der Arbeit in der jeweiligen In-
stitution. Die Erfahrungen der
jungen Menschen werden im
Unterricht vor- und nachberei-
tet.

Dieses Unterrichtskonzept
stößt auf eine sehr positive Re-
sonanz; bereits die wissen-
schaftliche Begleitung des ur-
sprünglichen Modellversuchs
kam zu dem Ergebnis, dass
diese Form zur Entwicklung
von Empathie und sozialer
Handlungsbereitschaft beiträgt.

Weitere Informationen zu
Compassion gibt es im Internet
unter www.schulstiftung-
freiburg.de/compass1.htm und
bei:
Schulstiftung der Erzdiözese
Freiburg 
79098 Freiburg 
Münzgasse 1 
Tel. (07 61) 21 88-564 
E-Mail: sekretariat@
schulstiftung.-freiburg.de

Coolness-Training

Coolness-Training ist ein Sam-
melbegriff für verschiedene An-
sätze, Provokationen gegen-
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über »cool« zu bleiben. Die
Schülerinnen und Schüler ler-
nen aggressive Impulse zu kon-
trollieren und gelassen auf »An-
mache« zu reagieren. 

→Anti-Aggressions-Training
→Heißer Stuhl 
→INVAS.
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D
Deeskalation

Um die Gewaltbereitschaft zu
minimieren und gefährliche Si-
tuationen zu entschärfen, ist es
erforderlich deeskalierende
Strategien zu verfolgen. 

Folgende zehn Regeln zur
Deeskalation in akuten Gewalt-
situationen haben sich be-
währt:
1. In Beziehung treten mit der

Situation, sich einmischen,
genau hinsehen!

2. Personale Konfrontation –
sich als Person ohne »pä-
dagogisch-verständnis-
volle« Fassade bemerkbar
machen, Beispiel: »Schluss
damit! Ich will nicht, dass
ihr euch prügelt.«

3. Trennung der Kontrahenten.
4. Sofort und eindeutig Gren-

zen setzen.
5. Personale Wertung – eigene

Bewertung der Gesamtsitu-
ation deutlich machen.

6. Einschätzung, welche Ge-
waltkrise vorliegt.

7. Nicht entweichen lassen.
8. Ernst nehmen!

9. Spiegeln – »Das hier war
kein Spaß, dein Tun hat
Konsequenzen« (Diese
müssen auch folgen).

10. Begleitung nach dem Ge-
waltende.

→Zivilcourage

B.Oelemann/J.Lempert: 
»Gewalt gegen Frauen, Pädagogische
Empfehlungen, Unterrichts- u. Projekt-
vorschläge zu Gewalt gegen Frauen u.
Mädchen, Bundesministerium für Frauen
u. Jugend, Bonn 1994«.

Demokratie lernen und
leben 

Die Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung und For-
schungsförderung (BLK) hat im
Herbst 2001 ein Modellpro-
gramm »Demokratie lernen und
leben« beschlossen, an dem
sich zwölf Länder beteiligen.
Weitere Informationen zum
BLK-Programm: Edelstein, W./
Fauser, P.: Demokratie lernen
und leben. Gutachten zum Pro-
gramm: BLK-Heft 96, Bonn
2001 (erhältlich über Internet:
http://www.blk-bonn.de) 

BMBF (Hrsg.): Demokratie
lernen in Schule und Gemeinde.
Demokratie-politische und ge-
waltpräventive Potenziale in
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Schule und Jugendhilfe. Exper-
tise für das Bundesministerium
für Bildung und Forschung.
Bonn 2001 (erhältlich über
Internet: http://www.bund.
bmbf.de)

LpB (Hrsg.): Demokratie-
Lernen als Aufgabe der politi-
schen Bildung.2002.

Erhältlich unter www.lpb.
bwue.de

Weitere Informationen bei der
Landeszentrale für Politische
Bildung Baden-Württemberg
unter www.lpbbwue.de oder
www.lpb.bwue.de/lupo/. 

Auch Schulen in Baden-
Württemberg beteiligen sich
mit einer ganzen Reihe von
Projekten an diesem Modell-
programm. Nähere Hinweise
unter: http://www.bmbf.de/
pub/demokratatie_lernen.pdf

Disziplin

Regeln und Ordnungen sind für
das Zusammenleben von Men-
schen unerlässlich. Das Vor-
handensein und die Aufrecht-
erhaltung von Disziplin sorgt
dafür, dass individuelle Interes-
sen ihre Grenzen am sozial
Notwendigen finden. Disziplin
bei Kindern zu entwickeln ist

ein wichtiger Teil des Erzie-
hungsauftrages der Schule und
gleichzeitig Bedingung dafür,
dass die Schule ihren Bildungs-
auftrag erfüllen kann.

Um Disziplin zu entwickeln
und durchzusetzen gelten fol-
gende gesetzliche Grundlagen:
a) § 90 des Schulgesetzes: Er-

ziehungs- und Ordnungs-
maßnahmen

b) Schulordnung
c) Schulvereinbarung

Wenn die Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen keine
positive Wirkung bei dem Prob-
lemschüler zeigen und sowohl
der Unterricht der Klasse als
auch die sittliche Entwicklung
der Mitschüler gefährdet ist,
müssen Maßnahmen der Ju-
gendhilfe in Anspruch genom-
men werden.

Diese sind:
• schulpsychologische Bera-

tung
• soziale Gruppenarbeit
• Erziehungsbeistand
• sozialpädagogische Erzie-

hungshilfe
• Erziehung in der Tages-

gruppe
• Vollzeitpflege
• Heimerziehung
• intensive sozialpädagogische

Einzelbetreuung
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Drogen

→Suchtmittel

Durchsuchung von
Schülerinnen und
Schülern

Lehrkräfte können Schüler und
Schülerinnen durchsuchen,
wenn diese damit einverstan-
den sind oder wenn der be-
gründete Verdacht besteht,
dass von ihnen eine akute Ge-
fahr für andere Personen aus-
geht (z. B. bei Verdacht, dass
ein Schüler eine Waffe zum
möglichen Gebrauch mit sich
führt). Bestehen hingegen kon-
krete Anhaltspunkte für das
Mitführen von Waffen, nicht je-
doch für das Bestehen einer
konkreten Gefahr, dürfen die
Lehrerinnen und Lehrer eine
Durchsuchung nicht mehr
selbst vornehmen. In diesen
Fällen ist die Polizei zur Durch-
führung von Durchsuchungen
hinzuzuziehen. Schülerinnen
sollten nur von Lehrerinnen,
Schüler nur von Lehrern durch-
sucht werden.

Um die Durchsuchung von
Schülerinnen/Schülern durch

die Polizei zu gewährleisten,
ohne den Durchsuchungs-
zweck, also das Auffinden einer
mitgeführten Waffe, zu gefähr-
den, kann der im Verdacht ste-
hende Schüler bzw. die Schüle-
rin bis zum Eintreffen der
Polizei an der Schule von den
Lehrkräften festgehalten wer-
den. Lehrerinnen und Lehrer
können hierzu in Einzelfällen
die geeigneten und erforder-
lichen Maßnahmen (z. B. kör-
perliches Festhalten oder Ver-
bringen des Schülers zum
Lehrer- bzw. Schulleiterzimmer –
auch gegen Widerstand) veran-
lassen, um zu verhindern, dass
sich der Schüler bereits vor
dem Eintreffen der Polizei ent-
fernt oder der mitgeführten
Waffe entledigt.

Eine Durchsuchung im vor-
genannten Sinne umfasst die
unmittelbare körperliche Durch-
suchung der betroffenen Schü-
lerinnen und Schüler, die syste-
matische Nachschau in der
getragenen Kleidung sowie die
Durchsuchung der mitgeführten
Sachen (Schulranzen, Sport-
taschen etc.).
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E
Elternarbeit, 
Elternmitarbeit,
Elternmitwirkung

Grundlage der Elternarbeit an
den Schulen ist die Landesver-
fassung Art. 14. Die Gremien, in
denen Schule und Eltern zu-
sammenarbeiten sind:
• Klassenpflegschaft § 56

SchulG
• Schulkonferenz § 47 SchulG
• Elternbeirat § 57 SchulG
• Elternmitarbeit an öffent-

lichen Schulen in Baden-
Württemberg Art. 15 Landes-
verfassung.
Eltern und Lehrer sind dabei

Erziehungspartner.
Für das Bündnis des gemein-

samen Erziehungsauftrages ist
gegenseitige Information und
gegenseitiger Austausch nötig.
Die verstärkte Einbindung der
Eltern in eine Schule, die sich
als lernende Organisation ver-
steht, ist ein sehr anspruchs-
volles Projekt, das von allen
Beteiligten Offenheit und große
Lernbereitschaft erfordert. Eine
im Schulkonzept (-profil, -pro-
gramm) verankerte integrierte,

partnerschaftliche Elternarbeit
erleichtert die Zusammenarbeit
und stärkt den gemeinsamen
Blick auf das Kind. 

Individuelle Schulprofile se-
hen unterschiedliche Formen
von Elternarbeit vor.

In der Regel sind dies: 
• Klassenpflegschafts-

abende/Elternabende
• Elterngespräche/Beratungs-

gespräche
• Schulkonferenzen
• Mitarbeit an der Schul- und

Hausordnung
• Schulvereinbarungen (Regeln

für den friedlichen Umgang
miteinander)

• Mitarbeit im Unterricht,
externe Experten

• Hausbesuche, um Bera-
tungsgespräche in vertrauter
Umgebung zu führen

• Gemeinsame Veranstaltun-
gen wie Unterrichtsgänge,
Feste … usw.
Vorschläge für themenorien-

tierte Klassenpflegschafts-
abende/Elternabende:
• Kommunikation als Mittel zur

Gewaltprävention in der
Schule, Teambildung (z. B.
Elternpatenschaften, Eltern
als Experten …)

• Methodenkompetenz (z. B.
Lernen lernen …)

• Soziales Lernen 
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• Gründung von Elternförder-
vereinen an Schulen

• Außerunterrichtliche Veran-
staltungen 

• Medienkompetenz (die Ak-
tion Jugendschutz stellt Re-
ferenten für medienpädago-
gische Elternarbeit zur
Verfügung)

→Aktion Jugendschutz 
www.ajs-bw.de

Auf Schulleitungsebene:
• Bildung »Runder Tische«

(Kooperation mit außerschu-
lischen Partnern)

• Elterntrainingsprogramme 
z. B. Triple-P, FAST 

→Elterntraining
→Eltern und Internet 

www.internet-abc.de

Elterntraining

Das Präventionsprogramm
FAST (Families and Schools To-
gether), das in den USA entwi-
ckelt und in NRW und Vorarl-
berg in Pilotversuchen an die
mitteleuropäischen Verhältnisse
angepasst wurde, ist ein Pro-
gramm, das kindliche Verhal-
tens- und Leistungsstörungen
vorbeugt, indem es u. a. die er-
zieherischen Kompetenzen der
Eltern stärkt, die Kooperation
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mit der Grundschule verbessert
und die Integration sozial be-
nachteiligter Familien ermög-
licht. Das Programm ist wissen-
schaftlich fundiert und wurde
evaluiert. Prof. Dr. Thilo Eisen-
hardt und Prof. Dr. Insa Fooken
(beide Universität Siegen) ha-
ben das Programm in Deutsch-
land eingeführt. 
Universität Siegen 
Tel. (02 71) 7 40-0 oder 
www.kirche-mk.de/mobile/Fast
Ein weiteres Elterntraining ist
Triple-P.

→Triple-P 
www.triplep.de

Entimon

entimon – Gemeinsam gegen
Gewalt und Rechtsextremis-
mus.

Entimon ist ein Programm im
Rahmen des Aktionspro-
gramms »Jugend für Toleranz
und Demokratie – gegen
Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemi-
tismus« des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. 
Infos zur Antragstellung:
www.entimon.de

Ansprechpartner ist die
Bundesarbeitsgemeinschaft
Evangelische Jugendarbeit
(BAG EJSA) Stuttgart. Die BAG
EJSA ist ein Dachverband der
evangelischen Jugendsozialar-
beit und vertritt und berät 16
Mitglieder aus den Bereichen
Diakonie und Jugendarbeit. 

Ansprechpartner für entimon:
Gisela Würfel, E-Mail: wuerfel@
bagejsa.de

Erpressung

Ausübung von physischem
oder psychischem Zwang, um
einen anderen zur Herausgabe
von Geld, Kleidung oder ande-
rer Wertgegenstände zu be-
stimmen (§ 253 StGB). Erzeugt
beim Opfer ein Gefühl der Ohn-
macht und Hilflosigkeit. 

Die Opfer wenden sich dabei
selten von sich aus an Lehrer
oder an die Polizei und werden
häufig selbst straffällig, um die
unberechtigten Forderungen zu
erfüllen. Diebstähle im sozialen
Nahraum können auch ein Indiz
für ein Erpressungsverhältnis
sein. 

→Abzocke
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Neben der Hilfe für das Opfer
ist ein Vorgehen gegen den 
Täter unbedingt erforderlich.
Bei Verständigung der Poli-
zei muss diese die Strafan-
zeige – wie in jedem Straf-
verfahren – der Staatsanwalt-
schaft vorlegen.

→Einschaltung der Polizei.

Erziehungs- und Ord-
nungsmaßnahmen

Den Schulen stehen zur Ver-
wirklichung des Erziehungs-
und Bildungsauftrages, zur Er-
füllung der Schulpflicht, zur Ein-
haltung der Schulordnung und
dem Schutz von Personen und
Sachen innerhalb der Schule,
verschiedene Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen zur Ver-
fügung. Die einzelnen Maßnah-
men, von Nachsitzen bis zum
Schulausschluss sind im § 90
SchulG geregelt. Siehe Rechts-

Durch den Klassen-
lehrer oder unterrich-
tende Lehrer
§ 90 Abs. 3 Nr. 1 SchulG

Durch den Schulleiter
§ 90 Abs. 3 Nr. 2 SchulG nach Anhörung der

Klassenkonferenz 
§ 90 Abs. 3 Nr. 2 SchulG

• Nachsitzen bis zu vier
Unterrichtsstunden 

• Überweisung in eine
Parallelklasse dessel-
ben Typs innerhalb der
Schule 

• Androhung des zeit-
weiligen Ausschlusses
vom Unterricht 

• Ausschluss vom
Unterricht bis zu fünf
Unterrichtstagen

• Als vorläufige Maßnahme nach § 90 Abs. 9
SchulG: Der Schulleiter kann in dringenden
Fällen einem Schüler vorläufig bis zu fünf Ta-
gen den Schulbesuch untersagen, wenn ein
zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht zu er-
warten ist oder er kann den Schulbesuch vor-
läufig bis zu zwei Wochen untersagen, wenn
ein Ausschluss aus der Schule zu erwarten
ist. Zuvor ist der Klassenlehrer zu hören.

• Ausschluss vom Unter-
richt bis zu vier Unter-
richtswochen 

• Androhung des Aus-
schlusses aus der
Schule 

• Ausschluss aus der
Schule

• Nachsitzen bis zu zwei
Unterrichtsstunden
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und Verwaltungsvorschriften
K. u. U.

Nach der Anfang 2003 erlas-
senen Neufassung des § 90
SchulG ist das Verfahren durch
eine umfassendere Zuständig-
keit des Schulleiters, der Schul-
leiterin und durch die Aufhe-
bung der aufschiebenden
Wirkung des Widerspruchs er-
heblich vereinfacht worden. 

(3) Folgende Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen kön-
nen getroffen werden:

1. durch den Klassenlehrer oder
durch den unterrichtenden
Lehrer 
Nachsitzen bis zu zwei
Unterrichtsstunden

2. durch den Schulleiter 
a) Nachsitzen bis zu vier

Unterrichtsstunden,
b) Überweisung in eine Pa-

rallelklasse desselben
Typs innerhalb der 
Schule,

c) Androhung des zeitweili-
gen Ausschlusses vom
Unterricht,

d) Ausschluss vom Unter-
richt bis zu fünf Unter-
richtstagen, bei beruf-
lichen Schulen in
Teilzeitform Ausschluss
für einen Unterrichts-
tag; 

nach Anhörung der Klassen-
konferenz oder Jahrgangsstu-
fenkonferenz, soweit deren
Mitglieder den Schüler selbst-
ständig unterrichten:

e) einen über den Aus-
schluss vom Unterricht
nach Buchstabe d) hin-
ausgehenden Ausschluss
vom Unterricht bis zu vier
Unterrichtswochen,

f) Androhung des Aus-
schlusses aus der Schule

g) Ausschluss aus der Schule
Nachsitzen gemäß Num-
mer 2 Buchstabe a oder
die Überweisung in eine
Parallelklasse kann mit
der Androhung des zeit-
weiligen Ausschlusses
vom Unterricht verbunden
werden; der zeitweilige
Ausschluss vom Unter-
richt kann mit der Andro-
hung des Ausschlusses
aus der Schule verbunden
werden. Die aufschie-
bende Wirkung von
Widerspruch und Anfech-
tungsklage entfällt. Die
körperliche Züchtigung ist
ausgeschlossen.

(4) Vor dem Ausschluss aus
der Schule wird auf Wunsch
des Schülers, bei Minderjäh-
rigen auf Wunsch des Erzie-
hungsberechtigten, die
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Schulkonferenz angehört.
Nach dem Ausschluss kann
die neu aufnehmende Schule
die Aufnahme von einer Ver-
einbarung über Verhaltensän-
derungen des Schülers ab-
hängig machen und eine
Probezeit von bis zu sechs
Monaten festsetzen, über de-
ren Bestehen der Schulleiter
entscheidet.

(5) Die obere Schulaufsichts-
behörde kann den Aus-
schluss aus der Schule auf
alle Schulen des Schulorts,
des Landkreises oder ihres
Bezirks, die oberste Schu-
laufsichtsbehörde auf alle
Schulen des Landes mit Aus-
nahme der nach § 82 SchulG
für den Schüler geeigneten
Sonderschule ausdehnen.
Die Ausdehnung des Aus-
schlusses wird dem Jugend-
amt mitgeteilt.

(6) Ein zeitweiliger Ausschluss
vom Unterricht, seine Andro-
hung oder eine Androhung
des Ausschlusses aus der
Schule sind nur zulässig,
wenn ein Schüler durch
schweres oder wiederholtes
Fehlverhalten seine Pflichten
verletzt und dadurch die Er-
füllung der Aufgabe der
Schule oder die Rechte an-
derer gefährdet. Ein Aus-

schluss aus der Schule ist
nur zulässig, wenn neben
den Voraussetzungen des
Satzes 1 das Verbleiben des
Schülers an der Schule eine
Gefahr für die Erziehung und
Unterrichtung, die sittliche
Entwicklung, Gesundheit
oder Sicherheit der Mitschü-
ler befürchten lässt.

(7) Vor der Entscheidung nach-
zusitzen genügt eine form-
lose Anhörung des Schülers.
Im Übrigen gibt der Schullei-
ter dem Schüler, bei Minder-
jährigen auch den Erzie-
hungsberechtigten,
Gelegenheit zur Anhörung;
Schüler und Erziehungsbe-
rechtigte können einen Bei-
stand hinzuziehen.

(8) Ein zeitweiliger Ausschluss
vom Unterricht kann, ein
wiederholter zeitweiliger Aus-
schluss vom Unterricht soll
dem Jugendamt mitgeteilt
werden; ein Ausschluss aus
der Schule wird dem Ju-
gendamt mitgeteilt. Ein zeit-
weiliger Ausschluss aus der
Schule oder seine Andro-
hung wird den für die Berufs-
erziehung des Schülers Mit-
verantwortlichen mitgeteilt.

(9) Der Schulleiter kann in drin-
genden Fällen einem Schüler
vorläufig bis zu fünf Tagen

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen
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den Schulbesuch untersa-
gen, wenn ein zeitweiliger
Ausschluss vom Unterricht
zu erwarten ist, oder er kann
den Schulbesuch vorläufig
bis zu zwei Wochen untersa-
gen, wenn ein Ausschluss
aus der Schule zu erwarten
ist. Zuvor ist der Klassenleh-
rer zu hören.

Erziehungsberatung

Das Achte Buch Sozialgesetz-
buch – Kinder- und Jugendhilfe
(SGB VIII) hat der Erziehungs-
oder Familienberatung einen ge-
setzlich definierten Platz inner-
halb der individuellen Leistungen
der Jugendhilfe zugewiesen. 

Immer häufiger führen die
Lebensbedingungen von Fami-
lien dazu, dass Eltern der ho-
hen Verantwortung, die ein Zu-
sammenleben mit Kindern mit
sich bringt, nicht mehr oder
nicht mehr ausreichend gerecht
werden können. Ein zunehmen-
der Teil der Kinder und Jugend-
lichen leidet unter psychischen
und psychosomatischen Stö-
rungen. Daneben stehen Eltern
und Kinder unter erheblichem
Leistungsdruck. Beziehungen
von Eltern werden immer insta-
biler, zunehmend mehr Ehen

werden geschieden. Entspre-
chend viele Kinder und Ju-
gendliche haben psychische
und soziale Folgen der Tren-
nung zu bewältigen. Das aus
diesen schwierigen Bedingun-
gen resultierende Bedürfnis
nach fachlicher Unterstützung
wird durch eine stetige Zu-
nahme von Anfragen an die Fa-
milienberatung, insbesondere
in Form der Erziehungsbera-
tung, dokumentiert.

Besonders häufig in Anspruch
genommen wird Erziehungsbe-
ratung von Kindern und Ju-
gendlichen, die bei einem allein
erziehenden Elternteil leben.

Erziehungsberatung zielt da-
rauf ab, die Personensorgebe-
rechtigten in ihrer Erziehungs-
verantwortung zu unterstützen,
um eine dem Wohle des Kin-
des entsprechende Erziehung
sicher zu stellen. Erziehungsbe-
ratungsstellen sollen Kinder,
Jugendliche und Erziehungsbe-
rechtigte
– bei der Klärung und Bewälti-

gung individueller und famili-
enbezogener Probleme und
der zu Grunde liegenden
Faktoren,

– bei der Lösung von Erzie-
hungsfragen sowie

– bei Trennung und Scheidung
unterstützen.
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Diese gesetzlich vorgegebene
Definition wird ergänzt durch
die Vielfalt von Fragestellungen,
mit denen sich Ratsuchende an
Erziehungsberatungsstellen
wenden. Dies können sowohl
akute Krisen und Probleme als
auch dauerhafte Beeinträchti-
gungen sein. Die Adressen der
Erziehungsberatungsstellen in
Baden-Württemberg finden Sie
unter: http://www.
erziehungsberatung-baden-
wuerttemberg.de/

Erziehungshilfe

Wenn Hilfen zur Erziehung not-
wendig und geeignet sind, ha-
ben sorgeberechtigte Perso-
nen, in der Regel die Eltern,

hierauf einen Rechtsanspruch
nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch – Kinder- und Ju-
gendhilfe (SGB VIII). Wer Hilfe,
Rat oder Unterstützung benö-
tigt oder mit Erziehungssitua-
tionen nicht mehr allein zurecht
kommt, kann sich an das Ju-
gendamt, eine Beratungsstelle
oder an Fachkräfte in Einrich-
tungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe wenden.

Die Personensorgeberechtig-
ten und die Kinder oder Ju-
gendlichen sind bei den Ent-
scheidungen darüber, ob eine
Hilfe notwendig und geeignet
ist, und wenn ja, welche Hilfe
es sein soll und wer sie erbrin-
gen soll, immer mit einzubezie-
hen. Bei längerfristigen Hilfen
muss zusammen mit den
Sorgeberechtigten und dem
Kind oder Jugendlichen ein Hil-
feplan aufgestellt werden. Hier-
für ist eine ausführliche Infor-
mation und Beratung
Voraussetzung.

Hilfen zur Erziehung können
auch über 18-Jährige erhalten,
wenn es aufgrund ihrer indivi-
duellen Situation erforderlich ist
und sie zu einer Mitarbeit bereit
sind. In der Regel gilt dies aller-
dings nur bis zur Vollendung
des 21. Lebensjahres – in be-
gründeten Einzelfällen auch für



Eskalation

78

eine begrenzte Zeit darüber
hinaus. 

Die Kosten für Hilfen zur Er-
ziehung trägt grundsätzlich das
Jugendamt. Bei einer Unter-
bringung außerhalb der eige-
nen Familie und bei der Erzie-
hung in Tagesgruppen wird
geprüft, ob und in welcher
Höhe die Eltern, Minderjährigen
und jungen Erwachsenen zu
den Kosten herangezogen wer-
den. Eine notwendige Hilfe darf
aber auf keinen Fall an Kosten-
fragen scheitern.

→Jugendamt

Eskalation

Eskalation bedeutet »allmähli-
che Steigerung« und bezeich-
net den Übergang eines Kon-
flikts in einen immer höheren
Intensitätsgrad durch wechsel-
seitig sich verschärfende Aktio-
nen und Reaktionen.

De-Eskalation dagegen be-
schreibt ein Verfahren zur Ver-
minderung des Konfliktpotenti-
als.

→Deeskalation

Extremismus

Extremismus bezeichnet Be-
strebungen zur Systemüber-
windung, die sich – auch unter
Anwendung von Gewalt – ge-
gen die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung richten. 

Extremistische Bestrebungen
können gegen Strafgesetze
verstoßen und extremistische
Gruppierungen sind Beobach-
tungsgegenstand der Verfas-
sungsschutzbehörden. Zu
unterscheiden sind Linksextre-
mismus, Rechtsextremismus
und extremistische Ausländer-
organisationen.

Informationsmaterial über
extremistische Organisationen
und sämtliche Publikationen
des Landesamts für Verfas-
sungsschutz können unter
www.baden-wuerttemberg.de/
verfassungsschutz aufgerufen
bzw. unter lfv-bw@t-online.de
angefordert werden.

Die Akademie der Polizei hat
im Jahr 2002 ein Medienpaket
Rechtsextremismus (Videofilm
und CD-Rom) entwickelt, das
sich auch für schulische Ver-
wendung eignet. Anfragen
können gerichtet werden an
Akademie der Polizei Baden-
Württemberg, Müllheimer
Straße 7, 79115 Freiburg im
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Breisgau,
poststelle@akadpol.bwl.de
Tel. (07 61) 49 06-0.

In einer gezielt für Schulen
entwickelten Handreichung
bzw. CD-Rom des Landeskri-
minalamts »Informationen und
Präventionsansätze zu Rechts-
extremismus und Fremden-
feindlichkeit« sind unter ande-
rem Zeichen, Embleme oder
Schriftzüge verbotener rechts-
extremistischer Organisationen
aufgeführt, die eine Einordnung
von Beschriftungen auf z. B.
Kleidungsstücken, Schulranzen
oder -mäppchen zur Erken-
nung rechtsextremer Tenden-
zen erleichtern.

Die Handreichung kann von
Berechtigten (Multiplikatoren
der staatsbürgerlichen Aufklä-
rung) beim Landeskriminalamt
unter Tel. (07 11) 54 01-34 58
oder E-Mail: dezernat422@
lka.bwl.de kostenlos bestellt
werden. Darüber hinaus ist
beim Landeskriminalamt eine
Beratungs- und Interventions-
gruppe gegen Rechtsextre-
mismus (BIG REX) eingerichtet.
Näheres unter www.polizei-
bw.de, Dokumentation Fach-
kongress, Kommunale Krimi-
nalprävention, Markt der
Möglichkeiten, Stand 2.

→Internet und Rechtsextre-
mismus.

→Ein umfangreiches Angebot
zum Themenbereich Rechts-
extremismus, Fremdenfeind-
lichkeit, Gewalt und Asyl gibt
es bei der Landeszentrale für
politische Bildung (LpB). Das
Angebot umfasst Listen und
Verzeichnisse über – Literatur
und Unterrichtsmaterial – Refe-
rentinnen und Referenten (»Wer
worüber«) und ist zu beziehen
unter dem Titel »Medienpaket
gegen rechts«.

Im Schulalltag bieten sich ge-
nügend Anlässe, um Extremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit
entgegenzuwirken. Der Bil-
dungsplan weist auf entspre-
chende Unterrichtseinheiten in
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den verschiedenen Klassenstu-
fen hin. Eine Reihe von Institu-
tionen unterstützen den Unter-
richt durch Projekte in diesem
Bereich.

Internet@dressen-, Medien-,
Jugendbücher-Bestellungen
unter Fax (07 11) 16 40 99-77
und E-Mail: ulrike.weber@lpb.
bwl.de

→Entimon – gemeinsam gegen
Gewalt und Rechtsextremis-
mus 

→Antisemitismus
→Team Z
→Fremdenfeindlichkeit
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F
Familie –
Familienbildung

Familien bieten den Kindern
Geborgenheit, Zuwendung und
den ersten Erfahrungsraum für
soziale Beziehungen. Hier ent-
wickeln Kinder ihre Einstellun-
gen zu Grundfragen des Lebens.
Durch die Herausforderungen
des gesellschaftlichen Wandels
unter anderem im Zuge der Glo-
balisierung ist es heute beson-
ders wichtig, dass Familien mit
raschen und tief greifenden Ver-
änderungen umgehen können.

Familienbildung ist ein Bil-
dungsangebot für Eltern oder
andere Erwachsene mit Bezug
zu erzieherischen und partner-
schaftlichen Aufgaben.

Sie stärkt die Erziehungskraft
der Eltern und unterstützt die
Entwicklung der Elternkompe-
tenz.

Angebote der Familienbil-
dung beschränken sich daher
heute nicht mehr auf die Ver-
mittlung von Wissen und Sach-
kompetenzen, sondern bezie-
hen ausdrücklich neben
praktischen Kursen wie Ge-

burtsvorbereitung, Säuglings-
pflege oder Kindererziehung
auch Angebote zu Orientie-
rungs-, Sinn- und Identitätsfra-
gen, sowie gesellschaftlichen
Problemen, wie das Span-
nungsfeld Beruf und Familie
oder familiäre Krisensituatio-
nen, wie Trennung und Schei-
dung, mit ein.

Maßnahmen der Familienbil-
dung werden von freien und
kirchlichen Trägern, Familienbil-
dungsstätten, den Familien-
und Mütterzentren, den Famili-
enferienstätten und vielen an-
deren an unterschiedlichen Or-
ten wie u. a. auch den Schulen
und Kindergärten angeboten.
Die Maßnahmen werden durch
Teilnehmerbeiträge und durch
Zuschüsse der Städte, Land-
kreise und Kirchen finanziert.
Eine Landesförderung erhalten
die Volkshochschulen, die Fa-
milienbildungsstätten, die Müt-
terschulen, die Familien- und
Mütterzentren und die Famili-
enferienstätten. Weitere Infor-
mationen unter der Website
des Sozialministeriums Baden-
Württemberg: 
www.sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de
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FAUSTLOS

FAUSTLOS ist ein für die
Grundschule entwickeltes Cur-
riculum, das impulsives und
aggressives Verhalten von Kin-
dern vermindern und ihre sozi-
ale Kompetenz erhöhen soll.
Das Curriculum wurde für Leh-
rerinnen und Lehrer in Grund-
schulen entwickelt und dient
der Prävention aggressiven
Verhaltens. Aggressives und
gewaltbereites Verhalten resul-
tiert wesentlich aus einem Man-
gel an sozialen und emotiona-
len Kompetenzen, so dass eine
konstruktive Form der Prob-
lem- und Konfliktbewältigung
erschwert wird. FAUSTLOS

vermittelt alters- und entwick-
lungsadäquate, prosoziale
Kenntnisse und Fähigkeiten in
den Bereichen Empathie, Im-
pulskontrolle und Umgang mit
Ärger und Wut.

Bereits jetzt arbeiten einige
Grundschulen mit dem Faust-
los-Curriculum. Die Staatlichen
Schulämter informieren auf An-
frage über die Einsatzmöglich-
keiten. Das Heidelberger Prä-
ventionszentrum bietet
(kostenpflichtige) Trainings-
möglichkeiten für Lehrkräfte an
Tel. 0 62 21/91 44 22, im Inter-
net www.faustlos.de

Weitere Informationen über
www.bw.schule.de
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Feedback

In Gesprächen Feedback zu
geben, meint, dem Gesprächs-
partner bzw. der Gesprächs-
partnerin zurückzumelden, was
wir von dem, was uns gesagt
wurde, verstanden haben. Das
Feedback kann sich sowohl auf
die Inhalte (Inhaltsebene vgl.
Schulz von Thun, Vier Seiten
einer Nachricht) als auch auf
die Art und Weise (Beziehungs-
ebene) beziehen, mit der uns
etwas gesagt wurde. Feedback
schafft dem Gegenüber die
Möglichkeit, bestätigend oder
auch korrigierend zu reagieren.
Feedback beugt Missverständ-
nissen vor. 

Filmtipps

Unter www.leu.bw.schule.de/
allg/gewalt/filmtipps.htm finden
Sie zahlreiche Filmtipps zur Ge-
waltproblematik, welche von
der Medienbegutachtung aus-
gewertet und mit Kurzbeschrei-
bungen versehen sind (Lehr-
planbezug, Fach, Schulart,
Klassenstufe).

Die Medien können kosten-
los beim Landesmedienzen-
trum bzw. den Kreismedienzen-
tren ausgeliehen werden.

Fortbildung für
Lehrkräfte

Alle Oberschulämter führen in
unterschiedlicher Weise Lehrer-
fortbildungen zu pädagogisch-
psychologischen Themen wie
»Konstruktiver Umgang mit
Konflikten« durch, sowohl auf
regionalen Veranstaltungen –
auch für Schulteams – und
unterstützen Pädagogische
Tage zur Gewaltproblematik.

Darüber hinaus bietet das
Innenministerium zusammen
mit der Akademie der Polizei
fächerübergreifende Fortbil-
dungsangebote zur Kommuna-
len Kriminalprävention an. Seit
mehreren Jahren führt das Lan-
deskriminalamt Fortbildungs-
veranstaltungen für Pädagogen
zur Gewaltprävention durch.

→Beratung durch die Polizei
→Adressen

Von der Arbeitsgemeinschaft
für Gefährdetenhilfe und Ju-
gendschutz in der Erzdiözese
Freiburg e. V. wird das Fortbil-
dungsprojekt »Konflikt-Verhal-
tens-Prävention und Interven-
tion bei Aggression und Gewalt
an Schulen« durchgeführt.

→Pädagogischer Tag
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Fremdenfeindlichkeit

Handlungen, die sich gegen
Personen und deren Rechtsgü-
ter richten, die wegen ihres
Aussehens, ihrer Rasse, Her-
kunft oder Nationalität als
»fremd« erscheinen und denen
deshalb ein »Bleiberecht« in
der Wohnumgebung oder in
Deutschland abgesprochen
wird. Fremdenfeindlichkeit re-
sultiert aus den Komponenten
Rassismus, Nationalismus und
mangelnder Offenheit für andere
Kulturen und diffusen Ängsten
vor Überfremdung. Der Begriff
ist nicht deckungsgleich mit
Rechtsextremismus, sondern
nur ein Indikator dafür.

Fremdenfeindliche Straftaten
werden Untersuchungen zu-
folge zumeist aus der Gruppe
von jungen Männern mit niedri-
gem bis mittlerem Bildungsni-
veau begangen. Dabei handelt
es sich oft nicht um Einheitstä-
ter, die alle dem Bereich der
rechtsextremen Gewalttäter zu-
geschlagen werden können.

Die Typologie umfasst den
Mitläufer, den Allgemeinkrimi-
nellen, den Ausländerfeind und
den politisch motivierten Täter.
Materialien für den Unterricht:
Zur Einübung von Toleranz und

Verantwortung gibt es die Me-
dienbox STEP 21. Sie themati-
siert die Clique als zentrale So-
zialisationsinstanz, aus deren
Mitte heraus Fragen nach Hier-
archien und Gruppenkonflikten
über kreative Materialien umge-
setzt werden. Näheres über
das kostenpflichtige Medienpa-
ket unter www.step21.de

→Extremismus. 
→Projekt ID 30 Die Juden in

Buttenhausen 
www.leu.bw.schule.de/allg/
gewalt

→Landeszentrale für politische
Bildung



Gericht

85

G
Gericht

Über strafrechtliche Verfehlun-
gen Jugendlicher entscheiden
Jugendgerichte und zwar je
nach Schwere des Falles der
Jugendrichter oder das Jugend-
schöffengericht beim Amtsge-
richt oder die Jugendkammer
beim Landgericht. Für Jugend-
liche von 14–18 Jahren und un-
ter bestimmten Voraussetzun-
gen auch für Heranwachsende
bis 21 Jahre gilt das Jugendge-
richtsgesetz. Beim Jugend-
strafrecht steht im Gegensatz
zum Erwachsenenstrafrecht der
Erziehungsgedanke im Vorder-
grund. Um diesem Anspruch
»Erziehung vor Strafe« gerecht
zu werden sind bei Polizei,
Staatsanwaltschaft und Gericht
speziell fortgebildete Jugend-
sachbearbeiter, Jugendstaats-
anwälte und Jugendrichter ein-
gesetzt.

→Jugendgerichtshilfe
→Jugendsachbearbeiter der

Polizei

Gewalt

Grundsätzlich kann Gewalt in
körperliche (physische), seeli-
sche (psychische) und struktu-
relle Gewalt unterschieden wer-
den.

Es gibt in Deutschland aber
keinen einheitlichen Gewaltbe-
griff. Die Vielfalt der Definitio-
nen hängt zum einen vom For-
schungsgebiet ab, in dem
Untersuchungen zur »Gewalt«
durchgeführt werden (Psycho-
logie, Pädagogik, Kriminologie).

Zum anderen werden weite
Definitionen als Sammelbegriff
für Gewalt, Aggression und
Mobbing, in Abgrenzung zu
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Begriffsbestimmungen, die
Unterformen von Gewalt beto-
nen (physische Gewalt, psychi-
sche Gewalt, sexuelle Belästi-
gung),gebraucht.

Im Bereich der Schule wird
der Begriff »Gewalt« zuneh-
mend durch die Begriffe »Bully-
ing« und » Mobbing« ersetzt.
Bei diesen Definitionen liegt der
Fokus vornehmlich auf der Be-
tonung der Gruppenaktivitäten
(Ausgrenzung etc.).

→Mobbing
→Bullying
→Strukturelle Gewalt

Gewaltpräventions-
berater

Seit dem Herbst 2002 werden
in allen vier Oberschulamtsbe-
zirken Baden-Württembergs für
alle Schularten sogenannte Ge-
waltpräventionsberater/innen
ausgebildet und zum Einsatz
kommen. Ihre Tätigkeit er-
streckt sich vor allem auf die
Beratung im Umgang mit Kon-
flikten und Gewalt in der
Schule. Programme zum sozia-
len Kompetenztraining und zur
Gewaltprävention, zum Um-
gang mit Gewalt, zu konstrukti-
ven Konfliktlösungen sowie zur
Unterstützung beim Aufbau re-
gionaler Netzwerke sollen
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durch die Gewaltpräventions-
berater/innen initiiert werden.
Das Angebot richtet sich an alle
Schularten. Sie sind auch An-
sprechpartner in schwierigen
Situationen, vermitteln Kon-
takte, bereits bestehende Initia-
tiven sollen zusammengeführt
und schulinterne Fortbildungs-
veranstaltungen sowie Bera-
tungen durchgeführt werden.
Die Tätigkeit der Gewaltpräven-
tionsberater/innen erfolgt im
Rahmen der Pädagogischen 

Fortbildungs- und Trainingsan-
gebote des jeweiligen Ober-
schulamts. Von dieser Stelle
erfolgt auch die Einsatzsteue-
rung. 

Ansprechpartner bei den
Oberschulämtern sind:
Stuttgart: Dr. Helmut Nock 
Freiburg: Dr. Hans-Joachim
Michel 
Karlsruhe: Eva Ehlbeck 
Tübingen: Marita Hanold 

→Adressen

Die Sonderauswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst unter
dem Begriff »Gewalt an Schulen« Straftaten gegen das Leben und gegen
die sexuelle Selbstbestimmung, Raub, räuberische Erpressung, Körper-
verletzungsdelikte, Bedrohung, Nötigung und Sachbeschädigung.

Gewaltvorfälle 
an Schulen
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Graffiti

Bei Graffiti, dem Besprühen,
Bemalen bzw. Beschmieren
oder Ankratzen öffentlicher
oder fremder privater Flächen,
handelt es sich zumeist um
strafbare Sachbeschädigung.
Ursprünglich von Straßenban-
den in den USA zur Markierung
ihrer Machtbezirke verwendet,
wurden Graffiti Anfang der 80er-
Jahre erstmals in deutschen
Großstädten festgestellt. Viele
Polizeidienststellen verfügen
über spezielle Ansprechpartner
zur Bekämpfung von Graffiti. 
Vorbeugend zum Schutz vor
Graffiti sind folgende Maßnah-
men zu empfehlen:
– Graffitihemmender Gebäude-

anstrich (»Anti-Graffiti-Im-
prägnierungen«) 

– Sofortiges Beseitigen von
Graffiti (zieht sonst weitere
Graffiti nach sich)

– Minimierung von Tatgelegen-
heitsstrukturen (Begrünung
von Gebäudefassaden etc.) 
Das Landeskriminalamt hält

Informationsbroschüren zur
landesweiten Verteilung vor.
Weitere Informationen unter
www.polizei-bw.de, Jugend,
Graffiti

Über mögliche Vorbeugungs-
und Interventionsmaßnahmen

beraten das Landeskriminalamt
unter Tel. 07 11 / 54 01-24 24
oder die örtliche Kriminal-
polizeiliche Beratungsstelle
sowie die Jugendsachbearbei-
ter der Schutz- und Kriminal-
polizei.

→Sachbeschädigung

Grenzen setzen

Das Setzen von Grenzen soll
Kinder und Jugendliche dazu
anhalten, die Regeln und Be-
dürfnisse der Gesellschaft und
relevanter gesellschaftlicher
Gruppen (Familie, Schule, Ver-
ein …) anzuerkennen und nach
ihnen zu leben. 

Grenzen geben in den, für
die Entwicklung nötigen Frei-
räumen, Sicherheit und Orien-
tierung und sollen Gefährdun-
gen in den verschiedensten
Bereichen (Sucht, Drogen, Ge-
walt) verhindern. Verbote und
Regeln müssen aber Kindern
und Jugendlichen erklärt und
über das Erwachsenenvorbild
positiv vorgelebt werden. Gren-
zen setzen ist eine wichtige Be-
ziehungsarbeit, die nur dann
gelingen kann, wenn die
»Grenzsetzer« authentisch in
ihrem Handeln sind, d. h. keine
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Widersprüche zwischen Reden
und Handeln bestehen.

Mittlerweile bestehen an vie-
len Schulen des Landes Schul-
vereinbarungen auf der Basis
der Schulordnungen zwischen
Eltern, Schülern und Lehrern,
die das Zusammenleben aller
Beteiligten in der Schule durch
einen Vertrag regeln sollen.

Siehe Oscar-Paret-Schule
Projekt 03 »Schüler-Eltern-
handbuch« unter: www.leu.bw.
schule.de/allg/gewalt

→Schulvereinbarung

Wenn das Setzen von Gren-
zen aber pädagogisch wirksam
sein soll, müssen alle Beteilig-
ten an dem »Vertragswerk«
Schulvereinbarung inhaltlich
beteiligt sein.

Ebenso wichtig wie die For-
mulierung und Implementierung

von Regeln ist die konsequente
Umsetzung im Schulalltag. Nur
wenn Vereinbarungen konti-
nuierlich überprüft und Übertre-
tungen einheitlich sanktioniert
werden, können Grenzen wirk-
liche Orientierungshilfen für
Schüler, Eltern und Lehrer sein.

→»Gewaltprävention als 
Schulentwicklungsprozess«,
S. 21
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H
Hausbesuche

Die Grundlage für einen Haus-
besuch ist der Erziehungsauf-
trag der Schule. Der gemein-
same Blick auf das Kind
erfordert manchmal die gegen-
seitige Information auch außer-
halb der Schule, hier im häus-
lichen Umfeld des Schülers.
Die Kontaktaufnahme mit den
Eltern schafft die Möglichkeit
Beziehungen herzustellen. Die
Motivationen für einen Hausbe-
such können sein:
• Eltern in ihrer vertrauten Um-

gebung über die Vorgehens-
weisen ihres Kindes zu infor-
mieren.

• Das Umfeld des Kindes bes-
ser kennen zu lernen und
auch besser zu verstehen.

• Kontakt mit dem kulturellen
Hintergrund der Eltern und
des Kindes zu bekommen.
Um miteinander ins Ge-

spräch zu kommen, kann es
hilfreich sein, einen Gesprächs-
leitfaden im Hinterkopf zu ha-
ben. Er könnte folgendermaßen
aussehen:

• Haltung und Anliegen: Der
Besuch ist für den gemeinsa-
men Blick auf das Kind aus-
gerichtet. Was ist der Grund/
das Anliegen für den Besuch?

• Gegenseitige Information
und Austausch: Was hat der
Lehrer in der Schule erlebt,
wie erleben die Eltern ihr
Kind zu Hause?

• Was wollen wir gemeinsam
tun? 
Was kann der Lehrer dazu
beitragen, was die Eltern?

• Rückmeldung: Treffen verein-
baren, um zu überprüfen, ob
die Vereinbarungen gegriffen
haben. Eventuell telefonische
Kontaktpflege in kurzen Ab-
ständen aufrechterhalten.

• Bei Anzeichen von Vernach-
lässigung und Verwahrlosung
Schulsozialarbeiter bzw. Ju-
gendamt einschalten.

Hausrecht

Auch Schulen sind vor Störern
durch den § 123 des Strafge-
setzbuches geschützt. Dort
heißt es:

»§ 123 Hausfriedensbruch
(1) Wer in die Wohnung, in die

Geschäftsräume oder in das
befriedete Besitztum eines
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anderen oder in abgeschlos-
sene Räume, welche zum öf-
fentlichen Dienst oder Verkehr
bestimmt sind, widerrechtlich
eindringt oder wer, wenn er
ohne Befugnis darin verweilt,
auf die Aufforderung des Be-
rechtigten sich nicht entfernt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag
verfolgt.«

Ein Eindringen in die Räum-
lichkeiten der Schule, dazu ge-
hören Schulhof und Sportanla-
gen (Turnhalle), liegt bereits dann
vor, wenn das Schulgelände
ohne Erlaubnis des Berechtigten
betreten wird. Berechtigter ist
der Schulträger, der das Haus-
recht auf den Schulleiter über-
tragen hat. In Abwesenheit des
Schulleiters ist der Vertreter Be-
rechtigter bzw. kann das Haus-
recht auf einzelne Lehrkräfte
(z. B. Sportanlagen) bzw. auf
den Schulhausmeister (z. B. in
den Abendstunden) übertragen
werden. Der Schulleiter sollte
sich jedoch das Recht der An-
zeigenerstattung vorbehalten. 

Wird gegen das Hausrecht,
und damit gegen die öffentliche
Sicherheit, verstoßen, kann die
Polizei gerufen werden.

Beispiele für die Anwendung
des Hausrechts sind: Betritt ein
Schüler das Schulgelände trotz
Schulverweises (Erziehungs-
und Ordnungsmaßnahme), kann
der Schüler aufgrund des Haus-
rechts verwiesen werden und
ggf. von der Polizei aus dem
Klassenzimmer bzw. Schulge-
lände entfernt werden. Ebenso
können schulfremde Schüler
bzw. Personen, die die eigenen
Schüler auf dem Schulgelände
bedrohen, in Ausübung des
Hausrechts und unter Andro-
hung einer Strafanzeige wegen
Hausfriedensbruch (§ 123 StGB)
zum Verlassen des Geländes
aufgefordert werden.

Heißer Stuhl

In das Anti-Aggressionstraining
werden hauptsächlich jene Ju-
gendliche zwischen 14 und
21 Jahren aufgenommen, die
zu Bewährungsstrafen verurteilt
wurden und Gefahr laufen,
weiterhin schwere Delikte wie
Körperverletzungen, Raubüber-
fälle, Sexualdelikte usw. zu be-
gehen.

Der Heiße Stuhl als erster Teil
des Anti-Aggressionstrainings
(siehe auch InvaS) verfolgt
keine »Verständnispädagogik«,
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sondern tritt den Tätern sehr
konfrontativ und konfliktorien-
tiert gegenüber. Dieses Training
darf nur von ausgebildeten
Psychologen, Sozialarbeitern
usw. durchgeführt werden. Die
Täter sollen die gleichen Ernie-
drigungen, Gefühle der Ohn-
macht und der Hilflosigkeit er-
fahren wie das Opfer.

Aus der provozierten Schwä-
che heraus sollen sie für ihr
Verhalten Verantwortung über-
nehmen und für das Opfer Mit-
leid empfinden.

Wer dies gelernt hat, verliert
die Lust an der Unterdrückung
und Demütigung anderer und
findet oftmals einen Weg aus
dem Teufelskreis der Gewalt.

Im zweiten Teil des Trainings
trainieren und erproben die Ju-
gendlichen alternative Verhal-
tensweisen, indem bereits vor-
handene Ressourcen gestärkt
und neue »socialskills« entwi-
ckelt und trainiert werden.

Bei einem hohen Prozentsatz
der Teilnehmer führt das Anti-
Aggressionstraining zu einem
Verzicht auf weitere Gewalt-
handlungen und zur Anwen-
dung sozialverträglicher Kon-
fliktlösungen. Maßnahmen des
heißen Stuhls für die oben ge-
nannten Jugendgruppen wer-
den nicht in der Schule durch-

geführt. Es stehen dafür spe-
ziell ausgebildete Psychologen
und Sozialpädagogen zur Ver-
fügung. Schulpsychologische
Beratungsstellen können an
entsprechende Adressen
weitervermitteln.

Herausforderung
Gewalt

Fachleute von Schule und Poli-
zei haben mit weiteren, in der
Jugendarbeit tätigen Organisa-
tionen, eine umfangreiche
Handreichung für Lehrkräfte
erarbeitet. Ausgehend von
schultypischen Situationen und
unter Beachtung pädagogisch-
didaktischer Gesichtspunkte
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werden praxisorientierte Anre-
gungen für einen verbesserten
Umgang mit Gewaltphänome-
nen gegeben. 
Den meisten Schulen wurde die
Handreichung über die Jugend-
sachbearbeiter der Polizei be-

reits vor einiger Zeit übergeben.
Bei Bedarf kann sie über die 
örtlichen Jugendsachbearbeiter
der Polizei nachgefordert wer-
den.
Die Broschüre kann abgerufen
werden unter www.praevis.de
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I
Interaktion

Interaktion beschreibt (in den
Sozialwissenschaften) das auf-
einander bezogene Handeln
zweier oder mehrerer Indivi-
duen in einer Gruppe, z. B.
durch sprachliche oder nonver-
bale Kommunikation. Dabei
sind bestimmte Muster zu be-
obachten, die sich aus der
Rolle der Individuen innerhalb
dieser Gruppe herleiten lassen.

Internet – Sicherer
Zugang für Kinder

Auf dem Markt befinden sich
viele – auch kommerzielle An-
gebote – zum Thema »Sicherer
Internetzugang für Kinder«. In-
formationen und Bewertungen
sind hierzu direkt bei www.
jugendschutz.net, einer Einrich-
tung der obersten Landes-
jugendbehörden, nachzulesen.

Weitere Infos unter: www.
polizei.propk.de

Internet und
Rechtsextremismus

Für Rechtsextreme erfüllt das
Internet hauptsächlich drei
Funktionen:
1. Werbeträger/Propagandamit-

tel zur Selbstdarstellung/In-
formationsverbreitung

2. Individuelles Kommunika-
tionsmittel zwischen Mitglie-
dern, Anhängern, Sympathi-
santen und Interessenten

3. Plattform zur gewerblichen
Nutzung (Versandhandel NS-
Devotionalien, Bücher, CDs
oder Dienstleistungen aller
Art (Electronic Commerce)
Die Inhalte des Internets sind

nur begrenzt zu beeinflussen.
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So finden sich rechtsextremisti-
sche und nationalsozialistische
Inhalte, die den Tatbestand von
Straftaten, z.B. der Volksver-
hetzung (§ 130 StGB) und Ver-
breiten von Propagandamitteln
(§ 86 StGB), erfüllen. Da diese
Seiten häufig auf ausländi-
schen Servern gespeichert sind
und dort eine erlaubte Mei-
nungsäußerung darstellen, wird
die Strafverfolgung in Deutsch-
land erschwert.

Jugendgefährdende Web-
Seiten können über die Web-
Adresse www.hotline@jugend-
schutz.de der Zentralstelle der
Obersten Landesjugendbehör-
den – jugendschutz.net – ge-
meldet werden. Diese mahnt
die Anbieter ab und meldet
strafbare oder ordnungswidrige
Inhalte an die zuständigen
Behörden.

→www.polizei-bw.de 
→Extremismus

Das Landesamt für Verfas-
sungsschutz hat zu dieser The-
matik eine Informationsbro-
schüre erstellt, die unter www.
baden-wuerttemberg.de/ver-
fassungsschutz aufgerufen
bzw. unter lfv-bw@t-online.de
angefordert werden kann.

Internetsurfen – Auf-
sichtspflicht der Schule 

Soweit aufsichtsrechtliche Fra-
gen im Zusammenhang mit der
Nutzung des Internets an
Schulen anzusprechen sind, ist
zunächst von dem allgemeinen
Grundsatz auszugehen, dass
Schülerinnen und Schüler in
der Schule vor Gefahren – so-
weit möglich – zu schützen
sind. Leider findet man auch im
Internet, trotz umfangreicher
Bemühungen der Polizei und
der Jugendschutzbehörden,
vermehrt jugendgefährdende
Inhalte, wie z. B. pornografi-
sche, gewaltverherrlichende
und rassistische Inhalte, die
auch Kinder und Jugendliche
im Internet aufrufen können.
Hier gilt es, zunächst präventiv
tätig zu werden, sie über Risi-
ken des Surfens aufzuklären
und durch den Einsatz geeig-
neter Filtersoftware die Mög-
lichkeit mit gefährdenden An-
geboten im Internet konfrontiert
zu werden, zu minimieren. Um
nicht vor Ort selbst Software
installieren zu müssen, bietet
das Landesforschungsnetz
BelWü für die baden-württem-
bergischen Schulen als Inter-
net-Service-Provider (ISP)
durch den Einsatz einer Filter-
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technik wirksamen Schutz vor
jugendgefährdenden Inhalten
an. Es bleibt jeder Schule
selbst überlassen, welche tech-
nischen Möglichkeiten sie in
Anspruch nimmt. Da dennoch
ein »Restrisiko« verbleibt, sind
Kinder und Jugendliche in der
Schule beim Umgang mit dem
Internet zu beaufsichtigen. Die
Anforderungen an die Aufsicht
richten sich nach dem Alter
und der Einsichtfähigkeit der
Schülerinnen und Schüler, ohne
dass man hier nun detaillierte
altersstufenabhängige Anforde-
rungen vorgeben kann. Ein völ-
liger Verzicht auf Kontrolle beim
Surfen in der Schule ist aller-
dings nicht möglich.

Intervention

Zur Lösung von Konflikten
(Glasl 1999) stehen folgende
grundsätzliche Möglichkeiten
offen:

1. Kurative Intervention (ein
bestehender Konflikt wird ko-
operativ und systematisch ge-
löst; zum Beispiel durch Streit-
schlichtung):
• Beschreibung des Konfliktes

und Einschätzen des Schwe-
regrades durch die Konflikt-
parteien.

• Darstellung der verschiede-
nen Standpunkte, Motive,
Bedürfnisse und Interessen 

• Gemeinsame Lösungssuche
• Vereinbarung über Lösungs-

modalitäten
• Erfolgskontrolle; Überprüfung

der Tragfähigkeit der Lösun-
gen
2. Deeskalierende Interven-

tion (bei Konflikten, die nicht
sofort gelöst, die aber auf ein
erträgliches Maß reduziert wer-
den müssen, z. B. die Trennung
von Schülern, die sich schla-
gen).

3. Eskalierende Intervention
(bei kalten Konflikten; die Kon-
fliktparteien stehen nicht mehr
unter dem direkten Einfluss des
Konflikts und können dadurch
sachlicher handeln)
• Unausgesprochenes, Ver-

drängtes durch die Provoka-
tionsmethode Unausgespro-
chenes, Verdrängtes
hervorholen

• Konfliktparteien durch die
Konfrontationsmethode mit
ihrem Verhalten konfrontieren

• Negative Zukunftsprognosen
aufstellen bei Beibehaltung
des aktuellen Verhaltens

• Motivation der Konfliktpar-
teien zur Lösung der
Probleme erhalten bzw.
steigern
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InvaS

InvaS – Interventionsprogramm
für verhaltensauffällige Schüler
ist ein Kooperationsprojekt der
Stadt Mannheim mit dem
Staatlichen Schulamt Mann-
heim sowie dem Polizeipräsi-
dium Mannheim, unterstützt
durch den Förderverein »Si-
cherheit in Mannheim«.

Zielgruppe: Kinder von 11–13
Jahren, die durch Gewaltbereit-
schaft und Verhaltensabwei-
chungen bereits auffällig wur-
den und für die eine Erziehungs-
und Ordnungsmaßnahme im
Sinne des § 90 SchG ansteht,
wie z. B. einige Tage Schulaus-

schluss. Es kommen nur solche
Kinder bzw. Jugendliche für
das Training in Frage, bei de-
nen der Wille zu erkennen ist,
an ihrem Verhalten etwas zu
ändern. 

Ansprechpartner: 
SSA Mannheim – Arbeitsstelle
Kooperation,
Augustaanlage 12,
68165 Mannheim
Tel. (06 21) 2 92-43 54

Näheres unter www.polizei-
bw.de, Dokumentation Fach-
kongress, Kommunale Krimi-
nalprävention, Markt der
Möglichkeiten, Stand 29
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J
Jugendamt

In jedem Stadt- und Landkreis
und in einigen großen Kreisstäd-
ten gibt es ein Jugendamt. Das
Jugendamt ist eine Fachbe-
hörde mit sozialpädagogisch
ausgebildeten Fachkräften, die
vorrangig die Aufgabe haben,
Müttern, Vätern und anderen
Sorgeberechtigten, vor allem
aber Kindern und Jugendlichen
Unterstützung und Hilfe anzu-
bieten.

Die wichtigsten Leistungsan-
gebote sind:

• Angebote der Jugendarbeit,
der Jugendsozialarbeit und
des erzieherischen Kinder-
und Jugendschutzes,

• Angebote zur Förderung der
Erziehung in der Familie,

• Angebote zur Förderung von
Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Tagespflege,

• Hilfen zur Erziehung,
• Hilfen für seelisch behinderte

Kinder und Jugendliche,
• Hilfen für junge Volljährige

(bis 27 Jahre) und Nach-
betreuung,

• vorläufige Maßnahmen zum
Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen (z. B. Inobhut-
nahme oder Herausnahme
ohne Zustimmung des
Personensorgeberech-
tigten),

• Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen in Familienpflege
und in Einrichtungen und

• Mitwirkung in gerichtlichen
Verfahren (z. B. in vormund-
schaftsrechtlichen oder fami-
lienrechtlichen Verfahren,
Verfahren nach dem Jugend-
gerichtsgesetz).

→Allgemeine Soziale Dienste 
→Jugendgerichtshilfe

Jugenddelinquenz

Bezeichnung für Verstöße von
Kindern, Jugendlichen und He-
ranwachsenden gegen geltende
Normen des Rechts. Jugend-
delinquenz hat überwiegend
episodenhaften Charakter, nur
wenige junge Menschen gleiten
dauerhaft in die Kriminalität ab.
Das Risiko der Fortsetzung der
Straffälligkeit ist besonders
hoch, wenn junge Menschen
bereits im Kindesalter mehrfach
und in schwerer Weise in ver-
schiedenen Deliktsbereichen
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auch als Einzeltäter straffällig
werden. Jugenddelinquenz ist
stark durch Gruppenphäno-
mene gesteuert; die Opfer
stammen meist aus der glei-
chen Altersgruppe. Überwie-
gend handelt es sich bei
Jugenddelinquenz um einfach
gelagerte Kriminalität in den
Bereichen Diebstahl, Sachbe-
schädigung und einfache
Körperverletzung.

Spezielle Jugendsachbearbei-
ter bei der Polizei stehen Ihnen
als Ansprechpartner für weitere
Fragen zur Verfügung. 

→Jugendsachbearbeiter der
Polizei

→Beratung durch die Polizei

Jugendgerichtshilfe

Das Jugendamt hat den gesetz-
lichen Auftrag, bei Strafverfah-
ren gegen Jugendliche (14 bis
18 Jahre) und Heranwachsende
(18 bis 21 Jahre) im Rahmen
der Jugendgerichtshilfe mitzu-
wirken. Bei Strafverfahren be-
steht die Aufgabe darin, einer-
seits den jungen Menschen
während des Verfahrens zu be-
treuen und frühzeitig zu prüfen,
ob für ihn Leistungen der Ju-
gendhilfe (vgl. »Jugendhilfe«
und »Erziehungshilfe«) in Be-
tracht kommen. Daneben sol-
len persönliche und soziale Be-
lange der jungen Menschen als
Kriterium zur Beurteilung der
Straftat und der Bemessung der
Strafe ins Verfahren eingebracht
werden.

Ansprechpartner ist das örtli-
che Jugendamt.

Jugendhilfe

Ziel der Jugendhilfe ist es, die
jungen Menschen bei der Ent-
wicklung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit zu
fördern und zu unterstützen.
Nach dem Sozialgesetzbuch
VIII bezeichnet Kinder- und Ju-
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gendhilfe alle Angebote und
Maßnahmen zur Förderung, Be-
treuung und Unterstützung von
Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Menschen bis 27 Jahren.
Die Leistungsangebote werden
unterschieden in Jugendarbeit
(außerschulische Jugendbil-
dung, verbandliche Jugendar-
beit, offene Jugendarbeit), Ju-
gendsozialarbeit (einschließlich
der Mobilen Jugendarbeit), För-
derung der Erziehung in der Fa-
milie und Hilfen zu Erziehung. 

Ansprechpartner in Fragen
der Jugendhilfe ist das örtliche
Jugendamt.

Jugendliche Intensiv-
täter

Bezeichnung für Kinder und Ju-
gendliche (10 bis 17 Jahre), bei
denen die Quantität oder Qua-
lität ihres bisherigen delinquen-
ten Verhaltens eine stark nega-
tive Wiederholungsprognose
indiziert und somit einen drin-
genden Handlungsbedarf der
zuständigen Stellen signalisiert.

Kriterien:
Kinder: mehr als 10 Delikte

insgesamt oder mindestens 
3 Gewaltdelikte.

Jugendliche: mehr als 10 De-
likte insgesamt oder mindes-
tens 5 Gewaltdelikte.

Sowie bei beiden Altersgrup-
pen mindestens eine Straftat
innerhalb der letzten 18 Monate.

Die Intensivtäter werden im
Rahmen des Initiativprogramms
»Jugendliche Intensivtäter« be-
treut, das unter Federführung
des Innenministeriums Baden-
Württemberg gemeinsam 
mit dem Justiz- und Sozialmi-
nisterium entwickelt wurde und
auf Ebene der Kreisdienststel-
len unter Beteiligung von Poli-
zei, Jugendamt, Justiz und 
ggf. der Ausländerbehörde um-
gesetzt wird. Soweit angezeigt,
wird im Einzelfall auch die
Schule in die Beratung entspre-
chender Maßnahmen einge-
bunden.

Wesentliches Ziel ist es, 
mit einem individuell ausgerich-
teten Maßnahmenbündel
täterorientierte Prävention bzw.
Intervention zu betreiben und
weitere Straftaten der jugend-
lichen Intensivtäter zu ver-
hindern.



Jugendschutzgesetz

101

Jugendmedienschutz

Aufgabe des Jugendmedien-
schutzes ist es, Kinder und Ju-
gendliche vor Medieninhalten
zu schützen, die eine beein-
trächtigende oder schädliche
Wirkung auf sie entfalten kön-
nen. Für den Bereich des Inter-
net beteiligt sich Baden-Würt-
temberg deshalb bereits seit
1997 an der durch die Bundes-
länder geschaffenen Zentral-
stelle für Jugendschutz in
Mediendiensten »jugend-
schutz.net«. Diese hat im Jahr
2001 bei einer Steigerung von
50 Prozent gegenüber dem
Vorjahr 2.500 jugendschutzrele-
vante Websites erfasst. Auf-
gabe von Jugendschutz.net ist
es, Text- und Bilddarstellungen
in Internetangeboten, die Kin-
der und Jugendliche in ihrer
Entwicklung gefährden oder
beeinträchtigen könnten, aus-
findig zu machen, um dann
schnell und effektiv deren Ver-
änderung oder Herausnahme
zu veranlassen. Jugendgefähr-
dende Web-Seiten können über
die Web-Adresse www.hot-
line@jugendschutz.net gemel-
det werden.

Weitere Einrichtungen des
Jugendmedienschutzes sind

die Freiwillige Selbstkontrolle
der Filmwirtschaft (www.fsk.de),
die die Altersfreigaben für Kino-
und Videofilme festlegt, sowie
die Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien (Mail:
BPjS.Bonn@t-online.de), die
über die Indizierung von Me-
dien entscheidet. Die Bundes-
länder richten außerdem im
Jahr 2003 eine Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM) ein,
die die Einhaltung des Jugend-
schutzes im Internet (unter-
stützt von jugendschutz.net)
und im privaten Rundfunk
überwachen wird. Nach dem
neuen →Jugendschutzgesetz
müssen künftig auch Compu-
ter- und Videospiele mit einer
verbindlichen Altersfreigabe
versehen werden. Hierzu soll –
ähnlich der FSK – eine staatlich
anerkannte Selbstkontrolle ge-
schaffen werden. 

→Medienerziehung

Jugendschutzgesetz

Im Folgenden sind die für den
Schulbetrieb relevanten Aus-
züge aus dem Jugendschutz-
gesetz (JUSchG) wiedergege-
ben, das zum 1. April 2003 in
Kraft tritt und das Gesetz zum
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Schutz der Jugend in der Öf-
fentlichkeit (JÖSchG) ablöst.
Das Gesetz unterscheidet zwi-
schen Kindern und Jugend-
lichen. Kind ist, wer noch nicht
vierzehn, Jugendlicher, wer
vierzehn, aber noch nicht acht-
zehn ist. 

Aufenthalt in Gaststätten ist
Kindern und Jugendlichen in
Begleitung eines Erziehungsbe-
rechtigten jederzeit gestattet,
Jugendliche ab 16 dürfen ohne
Erziehungsberechtigten bis
24.00 Uhr in Gaststätten blei-
ben. Wer jünger ist, darf nur in
besonderen Fällen in die Wirt-
schaft, z. B. wenn er etwas es-
sen und trinken möchte, sich
auf Reisen befindet oder bei ei-

ner Veranstaltung eines Trägers
der Jugendhilfe teilnimmt. 

Alkoholabgabe: Branntwein
oder branntweinartige Getränke
oder Lebensmittel dürfen
weder in Gaststätten noch in
Verkaufsstellen an Kinder und
Jugendliche abgegeben wer-
den. Andere alkoholische Ge-
tränke wie Bier und Wein dür-
fen ab 16 Jahren ausgegeben
werden.

Öffentliche Tanzveranstaltun-
gen können von Jugendlichen
ab 16 Jahren bis 24.00 Uhr be-
sucht werden. Unter 16 Jahren
nur in Begleitung Erziehungs-
berechtigter. Ausnahmen je-
doch bei Kinderbällen und
Brauchtumspflege.
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Bespielte Videokassetten und
Bildträger dürfen Kindern und
Jugendlichen in der Öffentlich-
keit nur zugänglich gemacht
werden, wenn sie für ihre Al-
tersstufe freigegeben und ent-
sprechend gekennzeichnet
worden sind. Bildträger, die
nicht oder mit »Keine Jugend-
freigabe« gekennzeichnet sind,
dürfen Kindern und Jugend-
lichen nicht angeboten, über-
lassen oder sonst zugänglich
gemacht werden.

In Spielhallen oder in vorwie-
gend dem Spielbetrieb dienen-
den Räumen dürfen Kinder und
Jugendliche nicht anwesend
sein. Das Spielen an elektro-
nischen Bildschirmspielge-
räten ohne Gewinnmöglichkei-
ten ist Kindern und Jugend-
lichen unter 16 Jahren ohne
Begleitung eines Erziehungs-
berechtigten nur gestattet,
wenn die Programme für 
ihre Altersstufe freigegeben
sind.

Tabakwaren dürfen weder an
Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren abgegeben noch ih-
nen das Rauchen in der Öffent-
lichkeit gestattet werden.

Auskünfte zum Jugendschutz-
gesetz erteilt die →Aktion Ju-
gendschutz, Landesarbeits-
stelle Baden-Württemberg, 

Tel. (07 11) 23 73 70 (www.ajs-
bw.de).

Jugendsozialarbeit an
Schulen/Schulsozial-
arbeit

Jugendsozialarbeit an Schulen
ist eine Maßnahme der Jugend-
hilfe, die eine wirksame Ergän-
zung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages der Schule
darstellt. Sie hat die schulische,
berufliche und soziale Integra-
tion insbesondere von benach-
teiligten jungen Menschen zum
Ziel. Ihre Instrumentarien sind
u. a. offene Angebote wie Schü-
lertreffs und Veranstaltungen,
sozialpädagogische Gruppen-
arbeit, Beratung in individuellen
Problemsituationen, Koopera-
tionen im Gemeinwesen mit
dem Ziel der Vernetzung, sowie
unterstützende Angebote beim
Übergang Schule–Beruf. Insbe-
sondere an sogenannten
Brennpunktschulen – das sind
Schulen, die unter erschwerten
sozialen und pädagogischen
Bedingungen arbeiten – hat Ju-
gendsozialarbeit in den letzten
Jahren immer größere Bedeu-
tung erlangt. Eine Landesförde-
rung von ausgewählten Maß-
nahmen an Haupt-, Berufs-
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und Förderschulen findet seit
1999 statt.

Anfragen wegen des Einsat-
zes von Schulsozialarbeit an
Brennpunktschulen muss die
Schulleitung an die Verwaltung
der Kommune richten, die sich
wiederum mit der Jugendhilfe
in Verbindung setzt.

Jugendsachbearbeiter
der Polizei

Jugendsachbearbeiter sind im
Jugendschutz und Jugend-
strafrecht pädagogisch be-

sonders aus- und fortgebildete
Beamtinnen und Beamte der
Schutz- oder Kriminalpolizei,
die speziell zur Bekämpfung
der Jugendkriminalität, zur
Überwachung des gesetzlichen
Jugend- und Jugendmedien-
schutzes sowie im Bereich Ju-
gendgefährdung eingesetzt
werden. Jugendsachbearbeiter
gibt es auf jedem Polizeirevier.
Sie stehen den Schulen als An-
sprechpartner zur Verfügung.

→Bündnis für Erziehung und
www.polizei-bw.de/Jugend-
schutz
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K
Kindesmisshandlung

Kindesmisshandlung ist ein
Unterfall der Misshandlung von
Schutzbefohlenen durch Quälen,
rohe Misshandlung oder Ge-
sundheitsbeschädigung durch
böswillige Vernachlässigung
der Sorgfaltspflicht, die gemäß
§ 225 StGB unter Strafe gestellt
ist. Geschützt sind u. a. alle
Personen unter 18 Jahren,
wenn der Täter ihnen gegen-
über eine besondere Sorgfalts-
pflicht hat (z. B. Eltern, Vormund,
Pfleger). Als Kindsmisshand-
lung wird jede nicht nur zufäl-
lige, bewusste oder unbewuss-
te, gewaltsame körperliche und/
oder seelische Schädigung
durch Familien oder Institutio-
nen bezeichnet, die das Wohl
bzw. die Rechte eines Kindes
beeinträchtigt oder bedroht.

Gerade Lehrerinnen und Leh-
rern kommt eine Schlüsselrolle
zu, Gewalt gegen Kinder früh-
zeitig zu erkennen und schnell
einen effektiven Schutz der
Kinder vor weiteren Übergriffen
zu veranlassen. 

• Erkennen von
Kindesmisshandlung

– Sichtbare Verletzungen
(blaue Flecken, Knochenbrü-
che, Brand- und andere
Wunden ohne plausible Ur-
sache)

• Vernachlässigungsfolgen
(Ungepflegtes, verwahrlostes
Äußeres, unregelmäßigen
Kindergarten-, Schulbesuch)

• Nicht erklärbare Verhaltens-
änderungen (Kinder werden
aggressiv oder still)

Maßnahmen
Bei einem Verdacht auf Kindes-
misshandlung sollte die weitere
Abklärung und erforderliche
Intervention Fachleuten über-
lassen werden. Im Verdachtsfall
können Sie
– Beratungsstellen freier Träger
– Familien und Erziehungsbe-

ratungsstellen
– Jugendamt
– Polizei
verständigen.

Näheres siehe Broschüre »So
schützen Sie Ihr Kind vor Ge-
walt« unter www.polizei-propk.
de oder kostenlos bei jeder Po-
lizeidienststelle

→Sexueller Missbrauch
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Kino-Specials

Das medienpädagogische Kon-
zept »Lernort Kino« gibt es seit
einigen Jahren. Ziel ist neben
einer kritischen Bewertung die
Beleuchtung der medialen Dar-
stellung von Gewalt, Drogen,
Rechtsextremismus oder ande-
rer Themen, die Sensibilisierung
für den Unterschied zwischen
Film und Realität unterscheiden
zu können und eine Verhinde-
rung unreflektierter Nachah-
mung zu erreichen. Zielgruppe
sind Schülerinnen und Schüler
von 8 bis 17 Jahren. Koopera-
tionspartner sind Medienpäda-
gogen, Kinobetreiber, Lehrerin-
nen und Lehrer der beteiligten
Schulen sowie Jugendsachbe-
arbeiter der Polizei.

Der Besuch einer Filmvorfüh-
rung in einem Kino kann mit bis
zu drei Schulklassen in Beglei-
tung von Lehrerinnen und Leh-
rern erfolgen. Der Film wird im
Kino durch einen Medienpäda-
gogen vor- und nachbereitet.
Weitere Aktionspartner bei der
Diskussion sind die Jugend-
sachbearbeiter der Polizei.

Eine Vor- und Nachbehand-
lung der Thematik sollte im
Unterricht erfolgen.

Weitere Infos: 
Landeskriminalamt Stuttgart 
Taubenheimerstraße 85 
70372 Stuttgart 
Tel. 07 11 / 54 01-20 76 
E-Mail: dezernat422@lka.bwl.de

Kommunale Kriminal-
prävention (KKP) 

Vorbeugen ist besser als Hei-
len! Schulen, Kommunen und
Polizei des Landes Baden-
Württemberg stellen sich der
Herausforderung durch die zu-
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nehmende Gewaltbereitschaft
in unserer Gesellschaft. 

Ziel der Kommunalen Krimi-
nalprävention ist die Beseiti-
gung lokal bedingter Ursachen
und begünstigender Faktoren
für die Entstehung von Krimina-
lität und die Initiierung von Prä-
ventionsaktivitäten.

Die Vielschichtigkeit der Ur-
sachen von gewalttätigen
Handlungsmustern erfordert
von den Verantwortlichen eine
übergreifende Zusammenarbeit
bzw. die Bildung von Netzwer-
ken unter Einbindung möglichst
vieler gesellschaftlicher Kräfte
sowie der Bürgerinnen und
Bürger. In diesem Sinne wur-
den innerhalb der Kommunalen
Kriminalprävention eine Vielzahl
von Ansätzen und Projekten
entwickelt, die von Gemeinden,
Schulen, Vereinen, der Polizei,
Bürgerinnen und Bürgern und
anderen Kooperationspartnern
getragen werden.

In welcher Breite und Vielfalt
Kommunale Kriminalprävention
in Baden-Württemberg flächen-
deckend eingeführt und umge-
setzt ist, hat sich insbesondere
beim Fachkongress ›Kommu-
nale Kriminalprävention – Netz-
werk der Zukunft‹ am 22. No-
vember 2001 in Karlsruhe
gezeigt. Eine Übersicht der

Internetadressen der an der
Kommunalen Kriminalpräven-
tion in Baden-Württemberg be-
teiligten gesellschaftlichen In-
stitutionen befindet sich auf
Seite 210 der im Internet unter
www.polizei-bw.de eingestell-
ten Kongressdokumentation.

Das Landeskriminalamt (LKA)
Baden-Württemberg informiert
über beispielhafte Projekte Kom-
munaler Kriminalprävention.

Weitere Infos: 
Dezernat 422 
Taubenheimerstraße 85 
70372 Stuttgart 
Tel. 07 11 / 54 01-34 64 
Internet: 
http://www.polizei-bw.de
E-Mail: dezernat422@lka.bwl.de
Fax 07 11 / 54 01-34 55

→www.leu.bw.schule.de/allg/
gewalt 

→Projektbüro Kommunale Kri-
minalprävention

Kommunikation

»Wir müssen immer wieder das
Gespräch suchen – das Ge-
spräch ist die einzige Brücke
zwischen den Menschen«
(Albert Camus). 
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Was zeichnet die gelungene
Kommunikation aus? Was ver-
steht man unter misslungener
Kommunikation? 

Sprache schafft Wirklichkeit
und Gewaltverzicht beginnt im
Kopf. Deswegen muss gerade
auch der konflikthafte Diskurs
geübt werden. Richtig streiten
will gelernt sein, dies ist für
viele Schülerinnen und Schüler
jedoch nicht einfach. Häufiger
kommt es zum »Ping-Pong-
Spiel« (Schlagabtausch) als zu
einem echten Dialog. Deshalb
sind verschiedene Inhalte eines
Kommunikationstrainings, wie
z. B. das Senden von Ich-Bot-
schaften, Aktives Zuhören etc.,
Grundlagen für ein gelungenes
Gespräch. 

→KTM
→Streitschlichtung
→Gewaltpräventionsbeauf-

tragte/r

Konflikt

Konflikte gehören zum Schulall-
tag. 

Überall, wo unterschiedliche
Bedürfnisse, Meinungen, Er-
wartungen, Haltungen und
Handlungstendenzen von Men-
schen aufeinandertreffen, die
widerstreitende Handlungsziele
haben, entstehen Konflikte.

Man unterscheidet Konflikt-
faktoren, die durch die unter-
schiedliche Sozialisation der
Menschen begründet sind
(unterschiedliche Wertorientie-
rungen), die durch qualitative
Merkmale von Interaktionen
bestimmt werden (komplemen-
täre versus symmetrische
Kommunikation) und hierarchi-
sierte Organisationsstrukturen,
die nur den Bedürfnissen weni-
ger gerecht werden.

Konflikte werden weiterhin
durch die Größe des »Konflikt-
feldes« und die Anzahl der
»Konfliktparteien« unterschie-
den:
• Mikrosozialer Konflikt:

Lehrer–Schüler.
• Mesosozialer Konflikt: 

Teile des Kollegiums geraten
in Konflikt.

• Makrosozialer Konflikt: 
Institutionen oder Interessen-
gruppen (Gewerkschaften –
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Arbeitgeberverband) haben
unterschiedliche Interessen
und versuchen diese durch-
zusetzen.
Es kommt jedoch darauf an,

den konstruktiven Umgang mit
Konflikten zu pflegen und ggf.
zu trainieren.

Zu den Maßnahmen, eine
interessensorientierte Streitkul-
tur in der Schule zu implemen-
tieren, gehören die Streitschlich-
terausbildungen für Schüler, die
den Problemlösungsprozess
moderieren und Hilfe zur Selbst-
hilfe den Konfliktparteien anbie-
ten

→Streitschlichtung

Konflikte XXL ist der Titel ei-
ner CD-ROM. Untertitel: Kon-
struktive Konfliktbearbeitung
als Gewaltprävention, heraus-
gegeben vom Verein für Frie-
denspädagogik Tübingen. 
Kosten: € 1,50 
Info unter www.bpb.de

Kontaktbüro
Gewaltprävention

Um die Arbeit der Schulen rund
um das Thema Gewalt zu koor-
dinieren, potenzielle Partner zu
vernetzen und Synergieeffekte
zu fördern, hat das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg seit Sep-



Kooperation

110

tember 2000 ein Kontaktbüro
Gewaltprävention eingerichtet.

Aufgaben und Ziele sind: 
• Zusammenarbeit der zustän-

digen Ministerien (Sozial-, In-
nen- und Kultusministerium)

• Beschreibung von Projekten
und Einzelmaßnahmen im
Internet

• Ansprechpartner für Schulen
und schulpsychologische
Dienste

• Beratung von Schulen im Be-
reich der Gewaltprävention

• Beratung in Einzelfällen
• Vermittlung von Koopera-

tionspartnern 
Tel. 07 11 / 2 79-29 12/13

Ansprechpartner sind: 
Ursula Miola: 
Tel. 07 11 / 2 79-29 13 
E-Mail: Ursula.Miola@km.kv.
bwl.de
Dr. Roland Bertet 
Tel. (07 11) 2 79-29 12 
E-Mail: Roland.Bertet@km.kv.
bwl.de
Postalische Adresse: 
Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport 
Postfach 10 34 42 
Referat 22 
Kontaktbüro Gewaltprävention 
70173 Stuttgart
www.leu.bw.schule.de/allg/
gewalt

Kooperation

Kooperation ist eine Kommuni-
kationsform, die notwendig ist
um aufgabenbezogene Tätig-
keiten (Festlegung von Zielen
und Koordinationsaufgaben) im
Rahmen von Projekt- und
Gruppenarbeit inhaltlich und
organisatorisch abzustimmen.

Die Schule hat neben unter-
richtlichen Aufgaben auch sol-
che im Bereich der Gewaltprä-
vention und -intervention und
der Begleitung aktueller Prob-
leme zu bearbeiten. Dazu
braucht sie Partner, die bera-
tend und unterstützend mit ihr
kooperieren. Partner sind u.a.
auch die Vereine, die in einem
kommunalen Netz wichtige
Funktionen übernehmen
(Schulsportoffensive des Lan-
des) 

→»Sport macht Freunde« 
→siehe Seite 37 

Jugendkonzept der ESG
Kornwestheim

Zahlreiche Informationen über
verschiedene Kooperations-
Projekte für allgemeine Schu-
len, Sonderschulen und Ju-
gendhilfe bekommt man bei
der Landesarbeitsstelle Koope-
ration (LAG) Baden-Württem-
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berg beim OSA Stuttgart, Breit-
scheidstr. 42, 70176 Stuttgart.
Tel. (07 11) 66 70-144/145, Fax:
(07 11) 66 70-102. Die Landes-
arbeitsstelle Kooperation Ba-
den-Württemberg übernimmt in
diesem Zusammenhang eine
koordinierende Funktion. Sie
sorgt für eine landesweite För-
derung und Stärkung von For-
men der Zusammenarbeit zwi-
schen allgemeinen Schulen
und Sonderschulen sowie zwi-
schen Schulen und Jugendhilfe
bzw. anderen außerschulischen
Partnern. Beratung in Fragen
von Kooperationsmaßnahmen
bekommt man direkt bei der
LAG Kooperation oder bei den
regionalen Arbeitsstellen Ko-
operation.

→Adressen der regionalen Ar-
beitsstellen Kooperation kön-
nen bei den Staatlichen
Schulämtern erfragt werden

Körperverletzung

Eine einfache Körperverletzung
(§ 223 StGB) begeht, wer einen
anderen Menschen körperlich
misshandelt oder in seiner Ge-
sundheit schädigt. Darunter fal-
len auch Faustschläge, Ohrfei-
gen und Tritte im Rahmen von

Raufereien. Auch starke psy-
chische Einwirkungen (z. B.
durch Mobbing) können den
Tatbestand der Körperverlet-
zung erfüllen, sofern sie zu ei-
ner objektivierbaren Nervener-
krankung führen. Gefährliche
Körperverletzung (§ 224 StGB)
ist unter anderem dann gege-
ben, wenn eine Körperverlet-
zung mittels einer Waffe, eines
gefährlichen Werkzeugs oder in
gemeinschaftlicher Tat began-
gen wurde. 

Neben schulischer Interven-
tion, z. B. durch Streitschlich-
tung in allen Fällen der Körper-
verletzung, sollte insbesondere
bei Verwendung von Waffen,
bei brutaler oder besonders ge-
sundheitsgefährdender Tatbe-
gehung und im Wiederholungs-
fall die Polizei verständigt
werden. 

→Jugendsachbearbeiter der
Polizei 

Konstanzer Trainings-
modell (KTM)

Das Konstanzer-Trainings-
Modell (KTM) ist ein von
Psychologen (Tennstädt u. a.)
entwickeltes Selbsthilfetrai-
ningsprogramm zur Verminde-
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rung von Unterrichtsstörungen.
Die kollegiale Beratung durch
gegenseitige Unterrichtshospi-
tationen sowie deren Begleitung
durch die Teilnahme an einer
KTM-AG über ein Schuljahr hin-
weg, ermöglichen die Reflexion

des eigenen Unterrichts im Um-
gang mit Unterrichtsstörungen.

Die Meldung für das KTM er-
folgt in der Regel am Ende des
Schuljahres beim Oberschulamt.

→Supervision 

Krisenintervention

Auch in Schulen droht jungen Menschen die Gefahr der Konfron-
tation mit Ereignissen, denen sie plötzlich und völlig unvorbereitet
gegenüberstehen: ein Mitschüler verunglückt tödlich, eine Lehre-
rin oder ein Lehrer stirbt, eine Mitschülerin begeht Suizid, ein
Schüler richtet in seiner Schule mit Schusswaffen ein Blutbad an,
ein anderer nimmt Lehrpersonen und Schüler als Geiseln. Eine
Vorbereitung auf derartige Ereignisse ist ebenso nicht möglich wie
deren sichere Vermeidung. Was möglich und nötig ist: Vorkehrun-
gen zu treffen, um in einer krisenhaften Situation angemessen und
rasch reagieren zu können aufgrund personeller und sachlicher
Planungen.

Hierzu stellen die Oberschulämter Kriseninterventionsteams
zusammen, die – aus Juristen, Pädagogen und Psychologen be-
stehend – den Schulen bekannt gemacht werden und von diesen
beim Eintreten einer bedrohlichen Situation unmittelbar angespro-
chen werden können.

Diese Teams der Schulverwaltung arbeiten in engem Kontakt
mit den entsprechenden polizeilichen Einrichtungen und mög-
lichen Hilfsangeboten vor Ort und können so dazu beitragen, Be-
einträchtigungen der in den Schulen Zusammenlebenden zu ver-
meiden, zu verringern oder zu beheben.

Die Checklisten auf S. 44 ff geben Hinweise auf die erforder-
lichen Schritte um krisenhafte Situationen zu bewältigen.
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L
Landeskriminalamt

Das Landeskriminalamt (LKA)
in Stuttgart ist die kriminalpoli-
zeiliche Zentralstelle der Polizei
für Baden-Württemberg. Für
den Bereich der Prävention
können dort eine Vielzahl von
Informationen und Broschüren
kostenlos angefordert werden.

In der Zentralen Koordinie-
rungsstelle Kommunale Krimi-
nalprävention (ZKS KKP) wer-
den alle KKP-Projekte im Lande
in einer Datenbank verwaltet
und allen Interessierten mittels
Veröffentlichungen, z. B. der
Zeitschrift KKP aktuell, vorge-
stellt. Ab 2003 sind die Projekte
auch im Internet unter:
www.praevention-bw.de

Zur Thematik »Entwicklung
der Jugendkriminalität in Ba-
den-Württemberg« wird jährlich
ein Jahresbericht herausgege-
ben.

Das LKA betreut das spe-
zielle Internetangebot
www.time4teen.de für Kinder
und Jugendliche. 

Die Mitarbeiter der Rausch-
giftaufklärungsgruppe (RAG)
und der Mobilen Prävention
sind für die Prävention auf den
Gebieten Rauschgift, Jugend
und Gewalt zuständig. Schwer-
punktmäßig werden neben Prä-
ventionsveranstaltungen ziel-
gruppenorientierte Programme
und Medien für Schüler, Eltern
und Pädagogen wie »Rausch-
gift – ohne mich«, »Herausfor-
derung Gewalt« und »Kinder
und Kriminalität« entwickelt
und angeboten.

Die Geschäftsstelle des
bundesweit agierenden ProPK
(Programm polizeiliche Krimi-
nalprävention der Länder und
des Bundes) befindet sich
ebenfalls beim LKA in Stuttgart.
Eine breite Medienpalette so-
wie viele Vorbeugungstipps fin-
den Sie auch im Internet unter
www.polizei.propk.de
Landeskriminalamt Stuttgart
Taubenheimstraße 85
70372 Stuttgart
Tel. (07 11) 54 01-0 (34 58)
Fax (07 11) 54 01-34 55
Mail: dezernat422@lka.bwl.de
Internet: www.lka-bw.de
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Landesstiftung
Opferschutz

Die 2001 gegründete Landes-
stiftung Opferschutz kann auch
finanzielle Hilfe für Opfer von
schweren Gewalttaten gewäh-
ren, wenn keine finanzielle Hilfe
im Rahmen des Opferentschä-
digungsgesetzes möglich ist. 

Näheres unter 
Landesstiftung Opferschutz
Schillerplatz 4 
70173 Stuttgart 
Tel. (07 11) 2 79-22 76 
www.landesstiftung-
opferschutz.de

→Opferschutz

Landeszentrale 
für politische 
Bildung

Die 1972 gegründete Landes-
zentrale für politische Bildung
(LpB) ist eine Einrichtung des
Landes Baden-Württemberg,
die der Festigung und Verbrei-
tung des Gedankenguts der
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung dient. Sie för-
dert und vertieft die politische
Bildung auf überparteilicher

Grundlage. Durch Veranstaltun-
gen und Publikationen sind
spezielle Angebote gegen
Rechtsextremismus und Gewalt
vorhanden. Sie werden 
über das Konzept Team Z 
(Z wie Zivilcourage) 
angeboten.

Die LpB veröffentlicht Buch-
reihen, Zeitschriften, Dokumen-
tationen und andere Medien,
die zum Großteil kostenlos an-
geboten werden. Neben der
Zentrale in Stuttgart bestehen
vier Außenstellen in den Regie-
rungsbezirken. 

Weitere Informationen über
die LpB finden Sie im Internet
unter: www.lpb.bwue.de
Landeszentrale für politische
Bildung
Stafflenbergstraße 38
70184 Stuttgart
Tel. 07 11 / 16 40 99-0, 
Fax 07 11 / 16 40 99-77
Mail: lpb@lpb.bwue.de

→Team Z

Landeszentrale
für politische Bildung
Baden-Württemberg
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Linksammlung

Im Rahmen des von der EU
geförderten Kooperationspro-
jektes VISIONARY wurde ein
internationales Portal zum
Thema »Gewaltprävention in
der Schule« eingerichtet. Hier
finden Sie u.a. Grundlagenin-
formationen zum Thema, um-
fangreiche Linksammlungen,
einen regelmäßig aktualisierten
Newsbereich, Diskussionsforen
und Mailinglisten. 

www.gewalt-in-der-schule.info

Lions Quest/Klasse 2000

Zwei Projekte von Lions Clubs
International, die auf einem sys-
tematischen-interaktiven Prä-
ventionskonzept basieren, wer-
den in ein Unterrichtsgeschehen
eingebunden, das soziale Kom-
petenzen fördert. Ziel ist der
konfliktfreie Umgang mit Pro-
blemen, Persönlichkeitsstär-
kung und Drogenprophylaxe.

Adresse: 
Lions Clubs International 
Vaihinger Straße 43 

70567 Stuttgart 
Tel. (07 11) 7 19 36 10 
Fax (07 11) 7 19 36 20 
kimmig@s.netic.de
www.lions-clubs.de,
Organisation, Activities, Sucht-
und Gewaltbekämpfung

Literaturtipps

Zahlreiche Literaturtipps zum
Themenbereich Gewalt und
Konflikte, gegliedert in die Be-
reiche:
– Gewaltprävention in der

Schule
– Mediation/Streitschlichtung
– speziell für den Grundschul-

bereich
– Empirie
– Praxisbezogen
– Theoretisch
– Mobbing
finden Sie unter: 
www.leu.bw.schule.de/allg/
gewalt

ebenso kostenlos zu bezie-
hende Literatur bzw. Info-
Broschüren/Lehrmaterialien
vom Landeskriminalamt in
Stuttgart.
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M
Mediation

→Streitschlichtung

Medienerziehung

Von großer Bedeutung ist es,
Kindern und Jugendlichen Me-
dienkompetenz zu vermitteln,
um ihnen einen verantwortungs-
vollen und auch distanzierten
Umgang mit Medieninhalten zu
ermöglichen. Medienerziehung
ist Bestandteil des Unterrichts
und wird auch in den neuen Bil-
dungsplänen durch entspre-
chende Standards verankert.

Projekt »Elternarbeit zur Gewalt
in den Medien«
Nach einem Programm des So-
zialministeriums wurden von der
Aktion Jugendschutz 50 Multi-
plikatoren ausgebildet, die Kin-
dergärten, Schulen (z. B. bei
Elternabenden) in medienpäda-
gogischen Fragen beraten. Die
Aktion Jugendschutz hat dazu
ein Faltblatt erstellt – der Kon-
takt kann auch über www.ajs-
bw.de hergestellt werden. 

Mehrwert-Agentur

Die »mehrwert-Agentur gGmbH«
ist eine gemeinnützige Agentur
für Soziales Lernen. 
Sie verbindet unterschiedliche
Lebenswelten und vermittelt
besondere Einblicke in Soziale
Einrichtungen. Dazu initiiert,
begleitet und evaluiert sie Lern-
projekte für junge Menschen
und Führungskräfte. Diese
wechseln in der Regel für eine
Woche auf die Seite von behin-
derten, alten, obdachlosen
oder kranken Menschen und
lernen deren Lebens- und Ar-
beitsalltag kennen. Die Pro-
gramme fördern die Entwick-
lung der Persönlichkeit sowie
Soziale Kompetenzen – grund-
legend für die Zusammenarbeit
in Schule und Beruf. 

Weitere Infos unter

www.agentur-mehrwert.de
mehrwert gGmbH 
Firnhaber Straße 14 
70174 Stuttgart 
Tel. 07 11 / 22 29 66 35 
Fax 07 11 / 22 29 66 56 
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E-Mail: info@agentur-mehr-
wert.de

Mobbing

Achtung, Toleranz, Menschen-
würde, Respekt oder »… dass
der andere Recht haben
könnte« (Gadamer) wird von
Mobbern mit Füßen getreten. 

Unter Mobbing versteht man
kontinuierlich geplante Aktio-
nen mit dem Ziel der sozialen
Ausgrenzung zur eigenen Vor-
teilnahme zwischen Einzelper-
sonen und/oder Gruppen. Der
Begriff Mobbing wird verwen-
det, wenn eine Person am Ar-
beitsplatz bzw. in der Schule
Zielscheibe feindseliger und un-
ethischer Attacken einer oder

mehrerer anderer Personen ist.
Die Handlungen erfolgen syste-
matisch, häufig auch über einen
längeren Zeitraum hinweg. Die
angegriffene Person erlebt sich
als unterlegen.

In der Regel weisen Mob-
bingfälle in der Schule die
nachstehenden Verhaltenswei-
sen auf:
– Ausgrenzung aus der Klas-

sengemeinschaft
– Beschädigung von Schulsa-

chen und Materialien
– Auslachen
– Verstecken von Kleidungs-

stücken
– Ungerechtfertigte Beschuldi-

gungen
– Knuffen und Schlagen auf

dem Pausenhof
– Erpressung und Bedrohung
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– Sexuelle Belästigungen 
Die Auswirkungen der Schi-

kanen werden bei Kindern und
Jugendlichen mit zunehmender
Dauer immer mehr sichtbar:
Nervosität, Schlafstörungen,
Ausreden, um den Sportunter-
richt zu meiden, häufiges Feh-
len ohne Entschuldigung.

→www.kidsmobbing.de
www.schulberatung.bayern.
de/vpmob.htm

Mobile Jugendarbeit

Mobile Jugendarbeit besteht im
Wesentlichen aus Straßensozi-
alarbeit (Streetwork), Gruppen-
arbeit, Einzelfallhilfe und Ge-
meinwesenarbeit. Sie wendet
sich an gefährdete, verhaltens-
auffällige, delinquent handelnde,
gewaltbereite und aggressive
Jugendliche mit dem Alters-
schwerpunkt zwischen 15 und

20 Jahren, die von anderen Ju-
gendhilfeangeboten nicht oder
schwer erreicht werden. Die
betreffenden Jugendlichen
werden gezielt da aufgesucht,
wo sie sich in ihrer Freizeit tref-
fen und aufhalten, zum Beispiel
in öffentlichen Anlagen oder auf
Plätzen oder auch auf einem
Schulhof. Die Straßensozial-
arbeit an den Treffpunkten im
Lebensfeld der Jugendlichen
bedeutet ein dauerhaftes Kon-
taktangebot der Sozialpädago-
ginnen und -pädagogen an die
Jugendlichen. Sie signalisiert
Interesse und Verständnis für
die Lebenswelt der Jugend-
lichen. Die »Gehstruktur« ver-
meidet Schwellenängste und
schafft ein unverbindliches
Kontaktangebot, aus dem sich
Anknüpfungspunkte für Einzel-
und Gruppenarbeit entwickeln
lassen. 

Infos: LAG Mobile Jugend-
arbeit/Streetwork Baden-Würt-
temberg e. V. 
Auf der Steig 72 
70376 Stuttgart 
Tel. (07 11) 54 73 52 
E-Mail: LAG-MJA@gmx.de
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N
Netzwerk gegen Gewalt
an Schulen

Im Jahr 2000 wurde aufgrund
einer gemeinsamen Initiative
von Kultus-, Innen- und Sozial-
ministerium das »Netzwerk ge-
gen Gewalt an Schulen« als
weiterer Impuls für eine noch
engere Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei und Schule ent-
wickelt. Ziel des Netzwerks
gegen Gewalt ist es, als institu-
tionalisierte Kooperation aller
im Erziehungsprozess beteilig-
ten Partner bei jungen Men-
schen soziale Kompetenzen zu
entwickeln, destruktives Sozial-
verhalten abzubauen sowie ein
Abgleiten in kriminelle Milieus
zu verhindern.

→siehe Seite 7

Normverdeutlichung

Die Präzisierung der allgemein
anerkannten, als verbindlich
geltenden gesellschaftlichen
Regeln erfolgt in erster Linie

durch Erziehung und Bezugs-
gruppen (peer-groups). Norm-
verdeutlichung erfolgt zudem
durch schnelle und maßvolle
Reaktion und Hilfestellung auf
normabweichendes Verhalten.

Die Schule hat über den Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag
die Aufgabe einer ganzheit-
lichen Persönlichkeitsbildung
der Schülerinnen und Schüler;
sie wirkt dadurch nachhaltig
auf das Sozialverhalten der
Menschen ein. Alle Gesetze,
Regeln und Vereinbarungen
hierzu, wie zum Beispiel die
Schul- und Hausordnung, sind
die Basis für ein gelingendes
Zusammenleben. Rechte und
Pflichten gehören zusammen.
Alle schulischen Erziehungs-
ziele müssen in Erziehungshan-
deln umgesetzt werden können.
Die konsequente Beachtung
und Einhaltung der Schul- und
Hausordnung regelt das friedli-
che Zusammenleben in der
Schule. Nur durch die Respek-
tierung und Einhaltung gelten-
der Normen gelingt das Zusam-
menleben aller am Schulleben
Beteiligten.

→Grenzen setzen
→Sanktionen
→Schulvereinbarung



Opferentschädigung

120

O
Opferentschädigung

Opfer von Gewalttaten, die
durch die Tat gesundheitliche
Beeinträchtigungen körperlicher
und/oder seelischer Art erlitten
haben, können Leistungen (z. B.
Heilbehandlungen, Beihilfen,
Renten) nach dem Gesetz über
die Entschädigung für Opfer von
Gewalttaten (OEG) bei den Ver-
sorgungsämtern beantragen.
Wenn keine finanzielle Hilfe im
Rahmen des OEG möglich ist,
kann in gravierenden Fällen Un-
terstützung über die im Jahr
2001 gegründete Landesstiftung
Opferschutz erhalten werden.

Gegenüber dem Täter kön-
nen zivilrechtliche Forderungen
wegen Vermögensschäden,
Schmerzensgeld, entgangener
Lohnkosten etc. geltend ge-
macht werden. 

Nähere Informationen sind
der umfassenden Opferschutz-
broschüre unter www.polizei-
bw.de zu entnehmen. Ebenfalls
Auskünfte erteilt der Verein zur
Unterstützung von Kriminali-
tätsopfern Weisser Ring e. V. 

→Opferschutz
→Landesstiftung Opferschutz
→Weisser Ring

Opfernotruf

Der Verein WEISSER RING e. V.
ist ein gemeinnütziger Verein
zur Unterstützung von Krimina-
litätsopfern und zur Verhütung
von Straftaten.

Er hat rund um die Uhr einen
bundesweiten Opfernotruf ge-
schaltet: Tel. 0 18 03 / 34 34 34.

Weitere Informationen zu
Kriminalitätsopfern und zur
Verhütung von Straftaten 
können auch unter

www.weisser-ring.de/-3k abge-
rufen werden.

Opferschutz 

Durch einen sensiblen und an-
gemessenen Umgang mit jun-
gen Menschen, die Straftaten
zum Opfer gefallen sind, kön-
nen weitergehende Belastun-
gen vermieden werden. Dabei
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gilt es, das Opfer ernst zu neh-
men, ihm zuzuhören und so
weit wie möglich auf seine Be-
dürfnisse einzugehen. Erforder-
lichenfalls wird das Opfer an
eine entsprechende Einrichtung
der Opferhilfe vermittelt. Die
Polizei verfügt über eine Liste
lokaler Opferhilfseinrichtungen

und unterstützt gerne bei der
Vermittlung.

Tipps und Hinweise zum Op-
ferschutz findet man in der
gleichnamigen Broschüre unter
www.polizei-bwl.de

→Telefonseelsorge
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P
Patenschaften

→Buddy
→Elternpatenschaften

Persönlichkeitsstärkung

Kinder und Jugendliche sind
vielen aggressionsfördernden
und gewaltauslösenden Ein-
flüssen ausgesetzt. Verlust an
Geborgenheit in der Familie,
persönliche Isolierung und Bru-
talität in den Angeboten der
Medien sind nur einige Ursa-
chen, die zur Entwicklung des
Gewaltpotentials beitragen. Da-

her muss die Schule ihre Funk-
tion neu überdenken. Sie kann
nicht nur Stätte von Wissens-
vermittlung sein, sondern ge-
meinsame Handlungs- und
Erfahrungsräume müssen er-
möglichen, dass Kinder und
Jugendliche in ihrer Persönlich-
keit gestärkt und soziales
Lernen und demokratisches
Handeln erlebbar gemacht 
werden.

→Compassion
→Mehrwertagentur

Physische Gewalt

»Eingesetzter physischer
Zwang, der zu körperlich ge-
schädigten Opfern führt« (Wil-
lems, 1993) wird als Gewalt
bezeichnet. Eine normative Ver-
letzung muss hinzutreten, dass
physischer Zwang zur Gewalt
wird (z. B. ist Kämpfen nach
Regeln keine Gewalt oder die
Rangeleien unter gleichaltrigen
Buben). Damit unterliegt eine
Festlegung dessen, was kör-
perliche (physische) Gewalt ist,
einer sozialen Vereinbarung, die
nur für die gegenwärtige Situa-
tion gilt. Auch die Androhung
körperlichen Zwangs erfüllt das
Kriterium der physischen Ge-
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walt, schließlich wird Gewalt
gegen Sachen, der sog. Vanda-
lismus, ebenfalls zur physi-
schen Gewalt gerechnet. 

Polizei

Bei Konfliktsituationen und
Straftaten im Schulalltag gilt es,
die Möglichkeiten und Grenzen
pädagogischer Hilfs-, Schlich-
tungs- und Sanktionsmöglich-
keiten individuell einzuschät-
zen. Können Schülerinnen und
Schüler durch die auf Freiwillig-
keit basierenden pädagogi-
schen Maßnahmen nicht mehr
erreicht werden, ist eine früh-
zeitige Beteiligung der Polizei
notwendig, um ein weiteres Ab-
gleiten in kriminelles Verhalten
zu verhindern und Mitschülerin-
nen und -schüler vor Gefähr-
dungen zu bewahren.

Insbesondere in folgenden
Fällen sollte die Polizei grund-
sätzlich eingeschaltet werden:
– Besitz von erlaubnispflichti-

gen Schusswaffen
– Fälle von Raub und Erpres-

sungsdelikten
– In Fällen von Körperverlet-

zung, die unter Verwendung
von Waffen oder in besonders
gewalttätiger Weise began-
gen werden.

– Sexuelle Übergriffe die ent-
wicklungsbedingte Grenzen
überschreiten.
Die Jugendsachbearbeiter

der Polizei stehen in Zweifels-
fällen als Ansprechpartner zur
Verfügung, unterliegen aber –
bei Kenntniserlangung konkre-
ter Straftaten – der Pflicht zur
Strafverfolgung.

Weiter besteht die Möglich-
keit der Betroffenen Anzeige
unter www.polizei-bw.de zu er-
statten. 

Die Vernetzung von Schulen
und Polizei bei der Kriminali-
tätsvorbeugung (z. B. Sprech-
stunden der Jugendsachbear-
beiter an Schulen, Mitwirkung
an Lehrerkonferenzen und El-
ternabenden etc.) – unabhän-
gig von konkreten Problemla-
gen – ist an vielen Schulen
zwischenzeitlich ein Stück Nor-
malität, ebenso wie gezielte
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Interventionsmaßnahmen 
(verstärkte Präsenz an der 
Schule bzw. auf dem Schulhof)
bei auftretenden Gewalt-
problemen. 

→Bündnis für Erziehung

Prävention

Prävention bezeichnet die um-
fassende Vorbeugung gegen-
über Fehlentwicklungen, beson-
ders im Bereich medizinischer
Vorsorge (Prophylaxe), sowie
der Verkehrs- und Kriminal-
prävention

→Siehe www.praevention-bw.de
→Suchtprävention
→Gewaltpräventionsberater

Präventionstag

Schulen führen unterschiedlich
akzentuierte Aktionstage im
Sinne der Gewaltprävention
durch. Häufig finden diese be-
sonderen Präventionstage im
Anschluss an eine Projektwoche
statt. Die Einbindung in fächer-
übergreifenden und fächerver-
bindenden Unterricht liegt
ebenso nahe. Ob der einzelne
Präventionstag unter ein be-

stimmtes Motto gestellt wird,
wie z. B. »Netter geht’s besser«
oder »Tag der Zivilcourage«
bleibt der Schule bzw. deren
Schwerpunktsetzung überlas-
sen. Ziel aller Einzelmaßnah-
men ist, einen Beitrag zur sozi-
alen Schulqualität zu leisten.
Die Verbindung zu weiteren
Präventionsmaßnahmen inner-
halb der Schule und im Umfeld
Schule mit unterschiedlichen
Kooperationspartnern darf hier-
bei nicht aus den Augen verlo-
ren werden. Sind Präventions-
tage in eine Gesamtkonzeption
der Schule eingebunden, so
wird eine nachhaltige Wirkung
erzielt.

Projekte

Das »Kontaktbüro Gewaltprä-
vention« bietet auf seiner Inter-
netplattform Projekte an, die
auf zwei Wegen abgerufen wer-
den können

Mitbringen, Gebrauch
von Waffen aller Art

Diebstahl,
Erpressung, Betrug

Vandalismus,
Sachbeschädigung

Physische
Aggressionen

Buskonflikte, Schul-
wegsproblematik

Problembereiche
im Schulalltag
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→Probleme
→Lösungsansätze
→siehe www.leu.bw.schule.de/
allg/gewalt

Projektbüro Kommunale
Kriminalprävention

Im Projektbüro Kommunale Kri-
minalprävention (KKP) sollen
die vielfältigen Aktivitäten zur
Verhütung von Straftaten auf
Landesebene bereits in der
Ideenfindungsphase gebündelt
werden, um so eine perma-
nente ressortübergreifende Ge-
staltung kriminalpräventiver
Konzepte zu gewährleisten.

Das Projektbüro bietet da-
rüber hinaus wertvolle Tipps
und Hinweise rund um das
Thema (Kommunale) Kriminal-
prävention und ist eine ausge-
zeichnete Informationsplattform
für interessierte Bürgerinnen
und Bürger. Es besteht aus Ver-
tretern des Innen-, Kultus-, So-
zial-, Justiz-, Wirtschaftsminis-
teriums sowie der Kommunalen
Landesverbände.

Das Projektbüro KKP befin-
det sich beim Innenministerium
Baden-Württemberg 
Dorotheenstr. 6 
70173 Stuttgart 
Tel. (07 11) 2 31-55 50 

E-Mail: projektbüro-kkp@im.
bwl.de oder: 
www.praevention-bw.de

Psychische Gewalt

Dass ein böses Wort mehr ver-
letzen kann als ein Schlag,
diese Alltagserfahrung verweist
auf die Notwendigkeit, Gewalt
um verbale Attacken und psy-
chische Verletzungen zu erwei-
tern. Aus der Verwendung der
Alltagssprache – z. B. unter
Kindern und Jugendlichen –
folgt auch hier, dass sich eine
zeitlich begrenzte soziale Norm
herausbildet, was Gewalt ist
und was noch akzeptiert wer-
den kann.

Ein Sonderfall der Gewalt ist
das Mobbing, also das dauer-
hafte Drangsalieren oder Quä-
len unterlegener Personen durch
physische und psychische Aus-
prägungen von Gewalt.

→Mobbing



Psychologische Beratungsstelle

126

Psychologische
Beratungsstelle

Lebenskrisen, Entscheidungs-
probleme, Beziehungskonflikte
oder Gefährdungen können je-
den Menschen in die Situation
bringen, dass er alleine die Si-
tuation nicht mehr zu bewälti-
gen glaubt, dass er Hilfe benö-
tigt. Verschiedene
Beratungsstellen (in öffent-
licher, verbandlicher oder priva-
ter) Trägerschaft bieten Hilfen
zu bestimmten Schwerpunkten
an: z. B. Erziehungsberatungs-
stellen, Familienberatungsstel-
len, Schulpsychologische 
Beratungsstellen, Suchtbera-
tungsstellen. An diesen Bera-
tungsstellen helfen Psycholo-
gen, Sozialpädagogen,
Pädagogen, z. T. auch Ärzte
oder Theologen, die schwierige

Lebenssituation durch Bera-
tung zu bewältigen. Diese Be-
ratung kann kontinuierlich
überleiten in eine Therapie, die
teilweise auch ambulant von
Beratungsstellen angeboten
wird, die aber überwiegend von
Fachtherapeuten außerhalb der
Beratungsstellen, die empfoh-
len werden, zu leisten ist.

Die Beratungsstellen, die den
notwendigen Vertrauensschutz
gewähren, arbeiten regional
eng zusammen, so dass es im-
mer möglich ist, den »richtigen«
Ansprechpartner zu finden,
wenn sich Ratsuchende an
eine Stelle wenden.

→Schulpsychologische
Beratung 

→Jugendhilfe
→Beratung
→Telefonseelsorge
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Q
Qualitätsentwicklung in
der Schule

Der Begriff »Qualitätsentwick-
lung« geht von der Annahme
aus, dass das System Schule,
gemessen an seinen Aufgaben
und Wirkungen, in seiner Effi-
zienz weiterentwickelt werden
kann und muss. Dieser Prozess
braucht aber Standards im Be-
reich der Wissensvermittlung
(Rahmenlehrpläne, Verordnun-
gen über die verschiedenen

Schularten und ihre Abschlüsse)
als auch Indikatoren für eine
schulinterne Qualitätssicherung
und -entwicklung für die For-
mulierung und das Erreichen
von Zielen in nicht unterricht-
lichen Bereichen (Entwicklung
von Schlüsselqualifikationen,
sozialen Kompetenzen etc.).

Qualitätsentwicklung kann
nur dauerhaft gelingen, wenn
sich Schulen für Kooperations-
partner im Bereich der Fort-
und Weiterbildung öffnen,
durch Evaluierungsprozesse
Rückmeldung über ihr Tun er-
halten und diese wiederum in
weitere Planungen, Konzepte
und Handlungen einfließen. 

Qualitätsentwicklung im Rahmen 
»Sozialer Schulqualität«

Im Rahmen eines bundesweiten Modellvorhabens wurden zum
Thema »Soziale Schulqualität« Schülerbefragungen durchge-
führt. Die Evaluationsergebnisse ermöglichen Schulen in ein
Fort- und Weiterbildungsprogramm des Instituts für berufliche
Bildung und Weiterbildung e. V. Göttingen einzusteigen. Zur
Gewaltprävention liegen folgende Fortbildungsmodule vor:
• Demokratie in der Schule
• Gewaltprävention
• Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus
die über das Internet in einer Kurzbeschreibung downgeloadet
werden können. 
www.ibbw.de/projekte/unsere_schule/4_fortbildung/
leftframe_4.html
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R
Rassismus

Ideologie, die die unterschied-
liche Abstammung von Men-
schen als Maßstab für deren
Wertigkeit ansieht.

Ethnische Merkmale werden
zum entscheidenden Kriterium
dafür gemacht, ob einer Person
bestimmte Rechte zustehen
oder nicht. Rassismus verstößt
gegen elementare Menschen-
rechte und damit gegen Kern-
elemente der Verfassung.

→Fremdenfeindlichkeit
→Antisemitismus und
→Extremismus sowie
→Demokratie lernen.

Schule ohne Rassismus 

Viele Schüler/innen wollen ein-
fach nicht mehr wegsehen,
wenn andere gewalttätig oder
diskriminierend werden, wollen
zu einer anderen Einstellung
anstiften und Initiativen ergrei-
fen zur Verständigung der Kul-
turen. Der Südwestrundfunk
bietet dazu aus seiner Reihe
»Beispiele machen Schule« ein

Videopaket mit drei Filmen an
(jeweils 30 min.), die besonders
innovative und engagierte
Schulaktivitäten gegen die Ge-
walt von rechts zeigen und zur
Nachahmung anregen sollen.
www.lbb.bw.schule.de



Rechtsextremismus

129

zu »Macht«: 

Entscheidungstransparenz, Mit-
wirkung und Beteiligungsfor-
men, Funktionsübertragung (…)

zu »Gemeinschaft«:

Gespräche ( besonders auch
im Kreis); Spiele, AGs, Feste,
gemeinsame Aktionen, Um-

Rechtsextremismus 

Gefährdungspotentiale Jugendlicher

→

Ohnmacht → Macht

Vereinzelung → Gemeinschaft

einstecken müssen → zuhauen

Versager, überflüssig → etwas leisten können,
zupacken können

aussichtslose Lage → bessere Zukunft

alles vorgeben, kein Raum → neue Gangart, neue Gedanken
für neue Erfahrungen – 
»tödliche Langeweile«

Orientierungslosigkeit → Ziele, Ideale, »bessere Wege«

Alltag – Immer derselbe Trott → Abenteuer- etwas Verbotenes
provozieren

Mögliche pädagogische Antworten 

Realität der gefährdeten Ju-
gendlichen 

Ihr Wunschtraum als Ver-
sprechen der Rechtsextre-
men
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weltschutz, Aufbau eines Wir-
Gefühls mit Ausländern

zu »zuhauen«

Analyse von Gewaltlösungen,
Alternativen: Kritiktraining, Ak-
zeptanz von Gefühlen, Rollen-
spiele, Solidarität der Klasse

zu »etwas leisten können,
zupacken können«

Handlungs- und problemorien-
tierter Unterricht, bewältigbare
Aufgaben mit Schüleraktivität

zu »bessere Zukunft«

Subjektive Empfindungen auf-
arbeiten, auch positive Chan-
cen herausstellen; Präsentation
von Positivbeispielen

zu »neue Gangart, neue Gedan-
ken« 

Aktivitätsanregende Raumge-
staltung (Material etc.), mehr
Freiheit in den Lernformen und
-bedingungen

zu »Ziele, Ideale, ›bessere
Wege‹«

Gezielte Werteerziehung, zum
Beispiel Erarbeitung von Nor-

men und Regeln für die Klasse,
permanente Kontrolle und
Überprüfung, Erstellung von
überprüfbaren Teilzielen

zu »Abenteuer – etwas Verbote-
nes provozieren«

Gestaltung von Freizeiten:
Schullandheime etc., Realbe-
gegnungen: Gemeinde, Arbeits-
und Berufswelt, Einladung von
betroffenen, Experten, Auslän-
dern zur »oral history«

→Internet und Rechtsextremis-
mus

Rechtssicherheit

Welche Rechte haben Schullei-
tung, Lehrerinnen und Lehrer?
Können Schülerinnen und
Schüler oder deren Sachen
durchsucht werden? Können
Gegenstände, z. B. Waffen,
weggenommen werden? Kön-
nen Personen vom Schulge-
lände verwiesen werden?
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→Durchsuchungen 
→Hausrecht 
→Waffen 

Regelverstöße

Das Zusammenleben von Men-
schen in Gemeinschaften, wie
sie Familien, einzelne Klassen
oder gesamte Schulen darstel-
len, wird durch Absprachen
zwischen den Mitgliedern gere-
gelt (Klassenordnung, Schul-
ordnung etc.).

Regelverstöße bedeuten eine
Missachtung bestehender Ver-
einbarungen und ziehen daher
Sanktionen nach sich.

→Sanktion 

Respekt

Mehr RESPEKT vor Kindern. In-
formationsbroschüre zur gewalt-
freien Erziehung, Expertenge-
spräche, Reportagen, Aktionen,
Hilfsangebote. Herausgegeben
vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Ju-
gend. Weitere Infos unter
http://www.mehr-respekt-vor-
kindern.de

RESPEKT – Aktion gewalt-
freie Schulen in Ludwigsburg – 

Das Aktionsjahr »Respekt:
gewaltfreie Schulen« ist eine
Konzeption der Kommunalen
Kriminalprävention Ludwigs-
burg, das sich im Jahr 2002
zum Ziel gesetzt hat, alle inte-
ressierten Ludwigsburger Schu-
len über ein Schuljahr hinweg
finanziell und personell zu unter-
stützen, damit sie Präventions-
programme entwickeln können,
die genau auf ihre Ressourcen
und Problemlagen zugeschnit-
ten sind. Die Schirmherrschaft
über das Aktionsjahr gewalt-
freie Schule hat Ministerin Dr.
Annette Schavan übernommen. 

Weitere Infos unter: 
http://www.respekt-online.de
und http://www.leu.bw.schule.
de/allg/gewalt. 

Runder Tisch

Eine Person oder eine Institu-
tion greift ein kommunal rele-
vantes Thema, wie z. B. Erschei-
nungsformen gewalttätigen
Verhaltens im Umfeld von Schu-
len durch Schüler und Jugend-
liche, auf und initiiert gemein-
sam mit Partnern (Vereine,
Schulen, Kindergärten, Jugend-
amt, Ausländerbehörde, Kir-
chen, Elternvertretern etc.), die
ein ähnliches Anliegen haben,
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Arbeitstreffen zur Klärung von
aktuellen Problemlagen.

Der Entwicklung eines ge-
meinsamen Handlungskonzep-
tes folgt die Umsetzung der
Planung in Form von Projekten
und Aktivitäten durch Bürger-
initiativen, Vereine und Arbeits-
gruppen.

Voraussetzungen für eine
ressourcenorientierte Arbeit
sind klare Zielformulierungen,
Gleichheit der Teilnehmer,

Transparenz der Interessen und
offene Strukturen der Arbeits-
kreise.

Zur Koordinierung der Ar-
beitskreise und einem effizien-
ten Informationsaustausch sind
regelmäßige Treffen von Steuer,
Kern- und Untergruppen not-
wendig

→Runder Tisch S. 29
→Respekt – Aktion gewaltfreie

Schulen in Ludwigsburg
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S
Sachbeschädigung

Strafbar ist die vorsätzliche Be-
schädigung oder Zerstörung ei-
ner fremden Sache (§§ 303,
304 StGB). Sie führt regelmäßig
zu einer zivilrechtlichen Scha-
densersatzpflicht. Insbeson-
dere illegale Graffiti an privatem
oder öffentlichem Eigentum
können hohe zivilrechtliche
Schadenersatzforderungen
nach sich ziehen. Eine be-
währte Maßnahme gegen Graf-
fiti ist die kreative Gestaltung
von Schulhauswänden durch
Schüler und Lehrer.

→Graffiti
→Schadenersatz

Sanktionen 

Sanktionen haben grundsätzlich
die Funktion, die Effektivität von
Normen zu sichern und Nor-
menverletzer durch Strafen 
und Schadenersatz daran zu
hindern, weiterhin uner-
wünschte Verhaltensweisen 
zu zeigen.

Sanktionen können vielfältig
sein, müssen aber mit den Er-
ziehungs- und Ordnungsmaß-
nahmen (Schulgesetz § 90)
kompatibel sein.

Zu einer Sanktion sollte unter
pädagogischen Gesichtspunk-
ten ein klärendes Gespräch
zwischen Lehrer und Schüler
hinzukommen, damit inten-
dierte Verhaltensänderungen
(auch durch Verhaltenstraining
veranlasst) auf Einsicht basie-
ren und nicht durch externen
Druck hervorgerufen werden.

Schadenersatz

Ausgleich des Nachteils, den
der Betroffene durch ein Scha-
densereignis erlitten hat. Scha-
denersatz ist grundsätzlich
durch die Wiederherstellung
des vor Schadenseintritt beste-
henden Zustandes (§ 249 S. 1
BGB) und nur nachrangig
durch einen Ausgleich in Geld
zu leisten (§§ 249 Abs. 2, 250,
251 BGB).

Außer bei Graffiti kommen
hohe Schadenersatzforderun-
gen bei Schülern häufig in Ver-
bindung mit selbstverschulde-
ten Verkehrsunfällen zum
Tragen, bei denen der Versiche-
rungsschutz z. B. infolge Mani-
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pulationen am Mofa entfallen
ist (»frisierte« Mofas). Durch die
gesamtschuldnerische Haftung
werden unter Umständen auch
»Mitläufer« für den gesamten
entstandenen Schaden heran-
gezogen. 

Kleinere Sachschäden und
immaterielle Schäden können
auch im Rahmen eines straf-
rechtlichen Täter-Opfer-Aus-
gleichs geregelt werden.

→Täter-Opfer-Ausgleich

Schmerzensgeld

Wegen der durch unerlaubte
Handlungen erlittenen Nichtver-
mögensschäden, z. B. wegen
Beeinträchtigung des körper-
lichen oder seelischen Befin-
dens, kann der Verletzte
Schmerzensgeld verlangen
(§ 847 BGB).

Das so genannte Adhäsions-
verfahren, bei dem bereits im
Zuge des Strafverfahrens über
Anspruch und Höhe des Scha-
denersatzes und Schmerzens-
geldes entschieden werden
kann, ist in Jugendstrafverfah-
ren nicht anwendbar, weshalb
der zivilrechtliche Weg separat
beschritten werden muss. 

Schuld

Schuld im strafrechtlichen
Sinne ist die Vorwerfbarkeit des
mit Strafe bedrohten Handelns.
Kinder unter 14 Jahren sind
schuldunfähig und können für
ihr Verhalten strafrechtlich nicht
zur Verantwortung gezogen
werden. Dies schließt polizeili-
che Maßnahmen, insbesondere
zum Zwecke der Gefahrenab-
wehr, nicht aus (z. B. Hilfsmaß-
nahmen wie Rückführungen an
Eltern und Verständigung der
Institutionen der Jugendhilfe). 

→Täter-Opfer-Ausgleich

Schulentwicklungs-
konzept

Um die Identität mit den Inhal-
ten und Zielen der eigenen
Schule zu ermöglichen, müs-
sen Lehrkräfte, Schülerinnen
und Schüler aktiv an den Pla-
nungs- und Entscheidungs-
prozessen der Schule beteiligt
werden, z. B. im Rahmen der
Inneren Schulentwicklung.
Schulentwicklung soll zum ei-
nen die zentrale Aufgabe der
Schule – den Unterricht fach-
lich und methodisch weiter zu
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verbessern – erfüllen und zum
anderen die Erziehungskompe-
tenz der Lehrer und die Sozial-
kompetenz der Schüler stärken
und weiterentwickeln.

→siehe S. 21
→Demokratie lernen und leben

Neben einer bildungsthemati-
schen, methodischen, sozialen
und organisatorischen Konsoli-
dierung bzw. Neuorientierung
des Systems Schule muss diese
sich auch der Gestaltung der
Lernumgebung (Unterrichts-
räume, Wände, Schulhof …)
zuwenden.

Die Gestaltung der Pausen-
höfe muss sowohl Rückzug
und Erholung als auch Bewe-
gung, Spiel und Kommunika-
tion in dafür bereitgestellten
Räumen möglich machen. 

Schüler haben einen ausge-
prägten Bewegungsdrang, der
in der Konzeption einer ver-
besserten Schulhauskultur be-
rücksichtigt werden sollte.

Das Spiel- und Bewegungs-
prinzip muss altersgemäß Ein-
gang in den Schulalltag, nicht
nur in den Pausen, finden, da-
mit Bewegungsdrang sich nicht
destruktiv in Form von Gewalt
äußert, sondern in spielerische
und sozialverträgliche Bewe-

gungsformen kanalisiert wer-
den kann.

→Bewegte Schule

Ein gelungenes Schulentwick-
lungskonzept ist das Projekt
»Schulhauskultur« des Schwei-
zers A. Guggenbühl, Institut für
Konfliktmanagement und My-
thodrama, Bern (CH).

Die Schulhauskultur ist ein
wesentlicher Beitrag zur Ge-
waltprävention. Zur Schulhaus-
kultur gehört nicht nur, dass
der Jahresrhythmus unterbro-
chen wird durch gemeinsame
Aktivitäten wie Sporttage,
Schulfeste, Schultheater und
Projektwochen. Insbesondere
gehört hierzu, dass die Schulen
sich als pädagogische Einhei-
ten verstehen und deklarieren.
Ein pädagogischer Konsens
sowie die geteilte Verantwor-
tung unter allen Lehrerinnen
und Lehrern geben den Einzel-
nen mehr Sicherheit. Dies wirkt
sich positiv auf die Einstellung
der Schülerinnen und Schüler
aus und zielt auf ein Sich-mit-
der-Schule-identifizieren-Kön-
nen für alle am Schulleben Be-
teiligten. 

Zu beziehen über:
Sozia Verlag, Freiburg
Talstraße 32
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79102 Freiburg
Tel. (07 61) 7 10 24
Fax (07 61) 7 10 26
1. Auflage 04/98 
ISBN 3-930267-10-1

Schülermentor

Ein Schülermentor ist ein erfah-
rener, älterer Schüler, der jün-
gere Mitschüler betreut und be-
gleitet.

Zum Beispiel bei der Sucht-
prävention, der Streitschlich-
tung oder der Patenschafts-
übernahme von jüngeren
Schülern.

Das Schülermentorenpro-
gramm »Soziale Verantwortung
lernen« des Evangelischen Ju-
gendwerkes in Württemberg
zielt auf eine praxisnahe Zu-
sammenarbeit von Schule und
kirchlicher Jugendarbeit. Dem
entspricht die Schülermento-
renausbildung in Kooperation
mit der kirchlichen katholischen
Jugendarbeit.

Schulkultur

Viele Schulen haben bereits die
Möglichkeit der Gewaltvorbeu-
gung durch spezifische Pro-
gramme zur Schulkultur erkannt.

Themen solcher systemati-
schen Entwicklungen sind bei-
spielsweise: »Meine Schule –
Konzepte zum Lebensraum
Schule« oder »Interkulturelles
Miteinander«. 

→Schulentwicklung

Schulleitung

Neben der Bearbeitung admi-
nistrativer und dienstrechtlicher
Aufgaben hat die Schulleitung,
gemeinsam mit dem Kollegium
und außerschulischen Koope-
rationspartnern, zunehmend
Strukturen zu erarbeiten und
schulinterne Prozesse einzulei-
ten, die dem veränderten An-
forderungsprofil an die Institu-
tion Schule in den Bereichen
Erziehung – z. B. Stärkung der
Sozialkompetenz – und Unter-
richt Rechnung trägt.

→siehe S. 21

Vorbereitung auf einen mög-
lichen Konfliktfall:
Damit Schulen auf den Kon-
fliktfall vorbereitet sind, ist es
erforderlich, rechtzeitig ent-
sprechende Krisenpläne bereit-
zuhalten. Dazu können die bei-
gefügten →Checklisten ab 
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S. 40 dienlich sein. Schulen
wissen im Krisenfall, mit wel-
chen Institutionen sofort Kon-
takt aufzunehmen ist.

→Krisenintervention

Schulpsychologische
Beratung

Beratung ist ein wesentlicher
Bestandteil des Erziehungs-
und Bildungsauftrags der
Schule und damit zunächst
Aufgabe jeder Lehrerin und je-
den Lehrers. Angesichts der
Vielfalt und Differenziertheit des
Bildungsangebots und der
Konfrontation der Schule mit
Fehlentwicklungen bei Kindern
und Jugendlichen, die mit den
erzieherischen Methoden der
Pädagogik nicht mehr bewältigt
werden können, ist es notwen-
dig, bestimmte schulische Be-
ratungsaufgaben besonders
qualifizierten Beraterinnen und
Beratern zuzuweisen.

Die Oberschulämter haben
überörtlich Schulpsychologische
Beratungsstellen eingerichtet,
an denen die Beratungsaufga-
ben von Diplom-Psychologen
wahrgenommen werden. Diese
Beratungsstellen sind Bestand-
teil der beratenden Schulauf-

sicht und unterstützen die
Schulen bei der Wahrnehmung
des Erziehungsauftrags.

Sie helfen Schülern, die
wegen Lern- und Arbeitsstörun-
gen sowie aufgrund von Beein-
trächtigungen im sozialen und
emotionalen Bereich Schwierig-
keiten in der Schule haben. 
– Sie wirken mit bei der Behe-

bung von Verhaltensauffällig-
keiten und bei der Bewälti-
gung innerschulischer
Konflikte, 

– sie unterstützen Lehrkräfte
und Schulaufsicht bei päda-
gogisch-psychologischen
Fragestellungen, 

– wirken mit in der Lehrerfort-
bildung und bei der Schul-
entwicklung,

– arbeiten mit Beratungsleh-
rern, Suchtpräventionsleh-
rern eng zusammen.
Siehe auch § 19 SchulG

Verwaltungsvorschrift vom
13. 11. 2000 »Richtlinien für die
Bildungsberatung«, K. u. U.,
2000, 332

→Adressen

Schulschwänzen

Notorisches Schulschwänzen
kann in Baden-Württemberg
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unterschiedliche Konsequen-
zen haben. Wer seiner Schul-
pflicht nicht nachkommt, kann
laut Schulgesetz des Landes
mit einer Geldstrafe bestraft
werden. Verantwortlich für das
Verhängen der Bußgelder sind
die jeweiligen Ordnungsämter.
Bei der Behörde müssen die
Schulen eine formale Anzeige
erstatten, für die es eigens Vor-
drucke gibt. Können die Vor-
würfe auch nach einer Anhörung
der Erziehungsberechtigten
nicht entkräftet werden, muss
gezahlt werden. Die Höhe des
Bußgeldes liegt im Ermessens-
spielraum der Kommunen. Die
Ordnungsämter verlangen je
nach Häufigkeit des Fehlens
Geldstrafen zwischen 50 und
200 Euro. Besonders betroffen
sind Haupt- und Berufsschulen.
Fehlt ein Schüler auffallend häu-
fig, können die Fehlzeiten im
Zeugnis vermerkt werden. Das
Gesetz sieht außerdem die
Möglichkeit vor, Schüler von
der Polizei in den Unterricht zu-
rückbringen zu lassen. Hierzu
empfehlen sich Absprachen
zwischen Schule, Polizei und
weiteren beteiligten Behörden.
Folgen kontinuierlichen Schul-
schwänzens können neben
steigenden Lern- und Leis-
tungsdefiziten sowohl die Aus-

grenzung der Betroffenen, z. B.
auch durch Mitschülerinnen
und Mitschüler, sowie die Ent-
wicklung eines eigenen Lebens-
und Wertesystems neben der
Schule sein.

Eine besondere Problematik
stellen dabei Schülerinnen und
Schüler dar, die während des
eigentlichen Schulunterrichtes
kriminelle Handlungen begehen.
Untersuchungen zeigen, dass
ein deutlicher Zusammenhang
besteht zwischen Schulverwei-
gerung und delinquentem Ver-
halten wie z. B. Ladendiebstahl
und Gewaltdelikten. Ungünstige
individuelle Sozialprognosen
und häufiges Schulschwänzen
bedingen einander meist. Im
Schulabsentismus wird häufig
erst erkennbar, wie dringend
ein sich Kümmern um den be-
troffenen Schüler notwendig
ist.

Um das Abgleiten in krimi-
nelle Milieus zu verhindern, hat
z. B. die Stadt Nürnberg und
die Polizeidirektion Nürnberg
ein »Sicherheitspaket« entwi-
ckelt, das sogenannte Nürnber-
ger Schulschwänzerprojekt.

Ebenso hat die Stadt Mann-
heim ein Kooperationsprojekt
mit dem Staatlichen Schulamt
und dem Polizeipräsidium
Mannheim entwickelt, InvaS
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Interventionsprogramm für ver-
haltensauffällige Schüler.

→InvaS
Weitere Informationen und

Beschreibungen verschiedener
Projekte zum Thema Schul-
schwänzen finden Sie in der
Broschüre Schulverdrossen-
heit/Schulverweigerung hrsg.
vom Christlichen Jugenddorf-
werk Deutschland e. V. (CJD),
Teckstr. 23, 73061 Ebersbach,
Tel. (0 71 63) 9 30-0,
Fax (0 71 63) 9 30-281 

Schulvereinbarung

Ein transparentes Miteinander
aller am Schulleben Beteiligten
trägt dazu bei, dass Lernklima
und Atmosphäre positiv erlebt
und Schule als ein Ort des res-
pektvollen Miteinanders ge-
staltet werden kann. Eine
Schulvereinbarung kann zum
bewussteren Umgang miteinan-
der beitragen. Die Oscar-Paret-
Schule in Freiberg am Neckar
hat im Sinne der Gewaltpräven-
tion u. a. die »10 Artikel für einen
fairen Umgang miteinander«
aufgestellt. Eine für jede Schule
sinnvolle und nachahmens-
werte sowie ohne all zu großen

Aufwand durchführbare Einzel-
maßnahme.

»10 Artikel für einen fairen
Umgang miteinander«:

1. Wir achten in Wort und Tat
die Würde unserer Mitmen-
schen.

2. Wir leisten jedem Men-
schen Beistand gegen Schika-
nen und stellen uns demonstra-
tiv an seine Seite, auch wenn
wir nicht in allem seine Mei-
nung teilen. Wir lassen Ange-
feindete nicht allein!

3. Wir wehren den Anfängen
von Gewalt in Wort und Tat,
von wem sie auch ausgeht.

4. Wir üben uns in Toleranz
und Zivilcourage.

5. Wir begegnen Fehlern und
Schwächen von anderen eben-
so nachsichtig wie unseren ei-
genen.

6. Wir beteiligen uns nicht an
der Entstehung und Verbreitung
von Gerüchten. Unser Grund-
satz ist: Mit den Menschen,
nicht über sie reden!

7. Wir halten uns an Gesetze
und Bestimmungen zum Schutz
von Schwachen und bestehen
auf deren Einhaltung an unserer
Schule.

8. Wir beschämen, ärgern,
erniedrigen und verletzen nie-
manden, wir grenzen nieman-
den aus und drängen nieman-
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den an den Rand. Wir sind alle
gleich viel wert, unabhängig
von Geschlecht, Volkszugehö-
rigkeit, Religion, Leistungsfä-
higkeit, Aussehen, Gesundheit
und gesellschaftlicher Stellung.

9. Wir gehen mit jedermann
in unserer Schule fair, höflich
und offen um; wir arbeiten zu-
sammen und weichen dabei
Problemen nicht aus.

10. Wir verpflichten uns, mit
anderen gemeinsam gegen
Mobbing, Psychoterror und an-
dere Formen von Gewalt vorzu-
gehen, wo wir dies beobach-
ten. Wir handeln gemeinsam
statt einsam.

Unterschrift

für die Schüler: _________
für die Eltern: __________
für die Lehrer: __________

Wer gegen diese Vereinba-
rung verstößt, stellt sich außer-
halb unserer Gemeinschaft und
muss mit Konsequenzen rech-
nen.

Die o. g. »10 Artikel« sind der
Schulordnung der Oscar-Paret-
Schule hinzugefügt worden. 
Oscar-Paret-Schule 
Marktplatz 4 
71691 Freiberg 
Tel. (0 71 41) 2 78-150

→Projekt ID 03 unter
www.leu.bw.schule.de/allg/
gewalt 

Selbstbehauptungs-
training 

»Selbstbehauptungstraining ist
für Menschen geeignet, deren
zwischenmenschliche Bezie-
hungen unangepasste Angst-
reaktionen verursachen, welche
sie wiederum davon abhalten,
das zu sagen oder zu tun, was
vernünftig oder gerechtfertigt
ist« (J. Wolpe, Verhaltensthera-
peut). Im Selbstbehauptungs-
training werden grundlegende
soziale Fertigkeiten in Rollen-
spielen trainiert, die Individuen
befähigen, eigene Werte und
Vorstellungen gegenüber ande-
ren selbstbewusst zu vertreten.
Dabei soll das Zurückweisen
des unangebrachten Verhaltens
»sozialverträglich« sein und die
Persönlichkeit dadurch nicht an-
gegriffen werden. Neben Inter-
ventionstechniken werden auch
Strategien zur Konfliktlösung
vermittelt.
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Selbstevaluation

Damit schulinterne Entwick-
lungsprozesse auf der Basis
gesicherter empirischer Daten,
zeitnah und ohne großen per-
sonellen, finanziellen und orga-
nisatorischen Aufwand, durch-
geführt werden können, sollen
Schulen zunehmend in die Lage
versetzt werden, selbstständig
ihre schulischen Handlungsfel-
der (soziale Schulqualität,
Unterricht, Schulhauskultur
Methodik, Erziehung) zu evalu-
ieren, d. h. auf ihre Wirksamkeit
hin zu überprüfen.

Selbstevaluation bedeutet
somit eine interne, regelmäßige
und systematische Überprüfung
der Erziehungs- und Unter-
richtsarbeit durch die Schule
selbst.

Als Evaluationsinstrumente
können Fragebögen, Interviews
und Analysen von Dokumenten
dienen.

Auf der Basis der erhobenen
Daten können dann weitere
Fortbildungsmaßnahmen ge-
plant, durchgeführt und ihrer-
seits wieder evaluiert werden.

→ Schulkultur

Sexueller Missbrauch

Sexueller Missbrauch an Kin-
dern und Jugendlichen durch
Erwachsene oder (ältere) Ju-
gendliche ist eine sexuelle
Handlung des Erwachsenen mit
einem Kind, das aufgrund sei-
ner emotionalen und intellek-
tuellen Entwicklung nicht in der
Lage ist, informiert und frei zu
entscheiden, ob es dieser se-
xuellen Handlung zustimmen
will. Dabei nützt der Erwach-
sene die ungleichen Machtver-
hältnisse zwischen Erwachse-
nen und Kindern/Jugendlichen
aus, um das Kind zur Koopera-
tion zu überreden oder zu zwin-
gen. Zentral ist dabei die Ver-
pflichtung zur Geheimhaltung,
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die das Kind zu Sprachlosig-
keit, Wehrlosigkeit und Hilflo-
sigkeit verurteilt.

Nach §§ 176, 176a und 176b
StGB wird sexueller Missbrauch
von Kindern bestraft.

Eine Handreichung zur Prä-
vention und Intervention für
Schulen »Sexueller Missbrauch
an Mädchen und Jungen« im
Rahmen des Gemeinsamen
Präventionsprogramms »Kinder
& Kriminalität« ist den Schulen
zugegangen.
www.kultusministerium.baden-
wuerttemberg.de/Publikationen

Broschüre »So schützen Sie
Ihr Kind vor Gewalt« unter: 
www.polizei-propk.de oder bei
jeder Polizeidienststelle

→Kindesmisshandlung

Soziales Lernen

Soziales Lernen ist das Erler-
nen der Fähigkeit, mit anderen
Menschen im sozialen Umfeld
situationsangemessen umzu-
gehen und sich selbst in diese
situationalen Notwendigkeiten
einzupassen. Hier werden alle
sozialen Fertigkeiten und Ver-
haltensweisen gefordert, z. B.
Einfühlungsvermögen in an-
dere, Kommunikationsfähigkeit,

Fähigkeit, Konflikte (gewaltfrei)
auszutragen, Teamfähigkeit,
Kooperationsbereitschaft, aber
auch die Bildung von Werthal-
tungen und sozialer Einstellun-
gen, wie Freundlichkeit, Ge-
rechtigkeit, Rücksichtnahme,
Fairness.

Soziales Lernen ist die we-
sentliche Voraussetzung für die
Sozialisation – das Hineinwach-
sen junger Menschen in die
Gemeinschaft.

Broschüre »Sozial Verhalten
Lernen« – hrsg. vom Ministe-
rium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg, ist
zu bestellen über:
MKJS, Referat 64
Postfach 10 34 42
70029 Stuttgart

Die Broschüre kann auch un-
ter www.kultusministerium.ba-
den-wuerttemberg.de/publika-
tionen downgeloadet werden.
→Praxisanleitung »Soziales
Lernen in der Schule« 
www.agentur-mehrwert.de 

Soziales Lernen war auch
das Thema beim Realschul-
forum 2002. 
Nähere Informationen unter
www.lbs.bw.schule.de/real-
schule/foren/forum02
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Spätaussiedler

Spätaussiedler sind nach dem
Bundesvertriebenengesetz
deutsche Volkszugehörige,
welche die Aussiedlungsge-
biete nach dem 31. 12. 1992 im
Wege eines Aufnahmeverfah-
rens verlassen und innerhalb
von 6 Monaten danach
Deutschland als ständigen Auf-
enthaltsort gewählt haben.

Nähere Informationen sowie
Hinweise zur Lehrerhandrei-
chung des Kultusministeriums
»Flucht und Vertreibung« unter
www.im.baden-wuerttemberg.
de/Spätaussiedler. 

Sport macht Freunde

Ein Projekt des Kultusministe-
riums zusammen mit 70 be-
kannten Sportlerinnen und
Sportlern gegen Gewalt und
Extremismus.

Schulen, die über die ge-
meinsame Veranstaltung mit
Sportlern hinaus ein Schulpro-
gramm zur Gewaltprävention
entwickeln, können eine beson-
dere Förderung erhalten.

Informationen beim Kultus-
ministerium, Abteilung 6.

→Adressen

Streitschlichtung 

Streitschlichtung in der Schule
ist ein Verfahren, in dem Schü-
lerinnen und Schüler als Unpar-
teiliche in Streitfällen zwischen
Mitschüler/innen vermitteln. Die
Streitschlichtung findet nur
dann statt, wenn beide Kon-
fliktparteien dem Verfahren zu-
stimmen. Ziel der Streitschlich-
ter/innen ist es nicht, einen
Schiedsspruch zu fällen oder
die Schuldfrage zu klären. Viel-
mehr ist es deren Aufgabe, den
Konfliktparteien Hilfe zur
Selbsthilfe anzubieten, damit
sie ihren Konflikt selbstständig
und konstruktiv lösen können. 

Die Phasen der Streitschlich-
tung sind: 
I. Vorstellung der Streitschlich-

ter/innen und Bekanntgabe
der Gesprächsregeln.

II. Darstellung der Sichtweisen
der Konfliktparteien.

III. Durch Methoden des Sen-
dens von Ich-Botschaften
und des Aktiven-Zuhörens
sollen die Hintergründe des
Konflikts erhellt werden.

IV. Suche nach Lösungen: Je-
weils ein Streitschlichter be-
treut eine Konfliktpartei. Er-
wartungen und Angebote an
die Adresse des Konfliktgeg-
ners werden gesammelt.
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V. Eine gemeinsame Lösung
finden: Die Konfliktparteien
einigen sich auf eine Lösung
bzw. mehrere Lösungsvor-
schläge. Die Übereinkunft
wird in einem Vertrag doku-
mentiert und von allen Betei-
ligten unterschrieben.

→Literaturtipps zu
Mediation/Streitschlichtung
unter: www.leu.bw.schule.de/
allg/gewalt

Das Kultusministerium hat in
diesem thematischen Bereich
verschiedene Handreichungen
und Publikationen erarbeitet
und den Schulen zur Verfügung
gestellt. Handreichung »Heraus-
forderung Gewalt«, Broschüre
»Sozial Verhalten Lernen«.

Weiterhin gibt es in diesem
Zusammenhang das Mentoren-
programm »Soziale Verantwor-
tung lernen«, in dem Schüler
von Trägern kirchlicher Jugend-
arbeit ausgebildet werden.

Schulen können sich bei
Staatlichen Schulämtern und
Oberschulämtern erkundigen,
ob Pädagogische Berater
Angebote zur Konfliktbewälti-
gung bereit halten. Weitere
Ansprechpartner sind Kirchen
(z. B. Arbeitsgemeinschaft für
Gefährdetenhilfe u. Jugend-
schutz in der Erzdiözese
Freiburg e. V. 
79102 Freiburg, 
Oberau 21, 
Tel. 07 61/2 18 07-41, 
Polizei, Allgemeine Soziale
Dienste und freie Träger.
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Strukturelle Gewalt

Strukturelle Gewalt hat auch
immer etwas mit fehlender De-
mokratie, Kommunikations-,
Sozial-, Fach- und Methoden-
kompetenz zu tun. Schlecht
vorbereiteter Unterricht, man-
gelnde Transparenz in der Füh-
rung und Leitung von Schule
begünstigen die Entstehung
von Faktoren, die Gewalt, die
von der Institution Schule aus-
geht, hervorrufen kann.

Mögliche Maßnahmen könn-
ten sein:
• Schulaufsicht informieren
• Pädagogischen Tag organi-

sieren
• Fortbildung anbieten
• Supervision (Einzelner –

Gruppe) anbieten
• Pädagogische Berater hinzu-

ziehen (über das Staatliche
Schulamt)

• Gewaltpräventionsberater
hinzuziehen (über das Ober-
schulamt)

• Team Z mit einbeziehen
• Schulpsychologische Bera-

tungsstellen (können von
Schulleitern und Lehrern in
Anspruch genommen wer-
den)

→Gewalt
→Supervision

→Gewaltpräventionsberater
→Team Z
→Schulpsychologische Bera-

tung

Suchtberatung

Flächendeckend sind Psycho-
soziale Beratungsstellen und
ambulante Behandlungsstellen
(PSB) von verschiedenen Trä-
gern eingerichtet worden,
wohin sich Suchtgefährdete
bzw. deren Angehörige wenden
können. Über niedrigschwellige
Angebote soll der Zugang zum
Netz der untereinander verbun-
denen Suchthilfestrukturen
ermöglicht werden. Psycholo-
gen und Sozialpädagogen er-
stellen dort gemeinsam mit
Fachärzten ein individuelles
Interventions- und Behand-
lungsprogramm (als ambulante
Behandlung in einer Beratungs-
stelle oder stationäre Therapie
in einer Fachklinik).

Ein Verzeichnis aller Einrich-
tungen der Suchthilfe bietet
das Sozialministerium Baden-
Württemberg 
www.sozialministerium.
baden-wuerttemberg.de
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Suchtmittel

Bei Suchtmitteln unterscheidet
man zwischen legalen und ille-
galen Suchtmitteln. Zu den le-
galen gehören Nikotin, Medika-
mente und auch Alkohol.
Hierbei sind die Bestimmungen
des Jugendschutzgesetzes zu
beachten. Bei den illegalen
Suchtmitteln unterscheidet man
zwischen weichen und harten
Drogen. Als weiche Droge be-
zeichnet man Cannabisprodukte
wie Haschisch oder Marihuana.
In der Jugendsprache werden
diese oft als »Dope«, »Shit«
oder »Gras« bezeichnet. Kon-
sumiert wird es meist in »Joints«
oder Wasserpfeifen, so ge-
nannten »Bongs«. Unter die
harten Drogen fallen Opiate,
wie Heroin, Kokain, LSD und
Amphetamine. In der Jugend-
sprache oft als »Ätsch«, »Koks«,
»Speed«, »Ecstasy«, »Trips«
oder »Pille« bezeichnet. Sowohl
von den legalen Suchtmitteln
wie Alkohol als auch den illega-
len Drogen geht eine Gefähr-
dung von Jugendlichen und
Kindern aus. Gerade unter der
Einwirkung von Alkohol, Kokain
und Amphetamine können Ge-
waltpotentiale entstehen.
Außerdem geht mit den illega-
len Drogen, hierbei sind haupt-

sächlich die harten Drogen zu
nennen, ein kriminelles Umfeld
einher. 

Weitere Informationen sind
bei den Drogenbeauftragten
der Schulen zu bekommen, der
lokalen Drogenberatung oder
unter http://www.meb.uni-
bonn.de/giftzentrale/dhs-plz7.
html. Broschüre der Polizei
»Rauschgift ohne mich« unter
www.innenministerium-baden-
württemberg.de, wir über
uns/Innenministerium, Informa-
tionen/Publikationen.

→Telefonische Auskunft 
oder Informationen zum
Thema Drogen erhalten 
Sie bei der Bundeszentrale
für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) 
Tel. (02 21) 89 20-31,
www.bzga.de.

Suchtvorbeugung

Suchtvorbeugung (Suchtprä-
vention, Suchtprophylaxe) ist
jede Erziehung, die darauf aus-
gerichtet ist, lebensbejahende,
selbstbewusste, selbstständige
und belastbare junge Menschen
heranzubilden und ihnen über
positive Grundeinstellungen
den Weg in die Zukunft zu bah-
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nen (vgl. die Kampagne »Kinder
stark machen« – Infos unter
www.bzga.bwl.de). Suchtvor-
beugung ist wesentlich mehr
als Wissensvermittlung, geht
also über die Vermittlung von
Fakten in den Unterrichtsfä-
chern hinaus. Suchtvorbeu-
gung ist Aufgabe für jede Leh-
rerin und jeden Lehrer.

Zudem stellt sich Suchtvor-
beugung verhaltensbezogen
dar als Förderung der Persön-
lichkeitsentwicklung und ver-
hältnisbezogen als gesund-
heitsfördernde Gestaltung des
Lebensraums.

In der Präventionsarbeit wird
unterschieden nach
– Primärprävention (damit ist

die Arbeit mit noch nicht
Konsumierenden gemeint)

– Sekundärprävention (damit
wird die Ansprache von
Risikogruppen, also bereits
Konsumierenden bzw. 
akut Gefährdeten beschrie-
ben)

– Tertiärprävention (die auch
als Nachsorge bzw. Rückfall-
vermeidung beschrieben
werden kann).
An allen Schulen sind Lehre-

rinnen und Lehrer für Informa-
tionen zur Suchtprävention
(Suchtpräventionslehrer) be-
stellt, die einschlägige Informa-

tionsmaterialien sammeln, diese
im Rahmen schulischer Veran-
staltungen weitergeben sowie
den Kontakt zu professionellen
Einrichtungen der Suchtbera-
tung, -hilfe und -therapie si-
chern.

Verwaltungsvorschrift »Sucht-
prävention in der Schule« 
vom 13. 11. 2000, K. u. U.,
2000, 329

Informationsdienst zur
Suchtprävention www.leu.bw.
schule.de/bild/info_sucht.html
und www.leu.bw.schule.de/allg/
publikationen/online/htm

Supervision

Supervision ist eine professio-
nalisierte Reflexions- und Bera-
tungsform in berufsbezogenen
Zusammenhängen.

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bringen hierbei ihre be-
ruflichen Erfahrungen, Frage-
stellungen und Konflikte zur
Sprache. Dabei werden sowohl
individuelle berufliche Situatio-
nen als auch kontextuelle Rah-
menbedingungen beachtet.
Durch den kreativen Dialog al-
ler Beteiligten unter Leitung ei-
nes Supervisors bzw. einer
Supervisorin werden die
Ressourcen von Einzelper-
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sonen, Gruppen, Organisatio-
nen und Institutionen aktiviert.
Es wird konkret an der situati-
ven Veränderung gearbeitet

und somit entstehen für alle
Beteiligten befriedigendere Be-
dingungen schulischen Lernens
und Arbeitens.
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T
Täter-Opfer-Ausgleich
(schulintern)

Wenn schwerwiegende Kon-
flikte wie z. B. im Bereich der
Körperverletzung oder seeli-
schen Gewalt angesiedelt sind
und somit strafrechtliche Kon-
sequenzen für den Täter
drohen, sind Schülerstreitsch-
lichter häufig überfordert. An
ihre Stelle tritt in der Schule 
der Täter-Opfer-Ausgleich, der
von Erwachsenen (z. B. aus-
gebildeten Lehrerinnen und
Lehrern, professionellen 
Mediatoren) geleitet und im
Gegensatz zur Streitschlich-
tung für den Täter verpflich-
tend ist.

Der Täter-Opfer-Ausgleich
soll massive Konflikte konstruk-
tiv bearbeiten und Lösungen
erarbeiten, indem durch Beteili-
gung von Dritten in einem Ver-
fahren Information, Aussprache,
Entschuldigung und Bereit-
schaft zur Wiedergutmachung
ermöglicht wird. 

Das Verfahren sorgt für Rol-
lentransparenz und Beziehungs-
klärung.

Der Täter wird mit dem Opfer
konfrontiert und er muss zu ei-
ner persönlichen Wiedergutma-
chung bereit sein.

Der Täter-Opfer-Ausgleich
umfasst:
• Konfliktberatung und/oder

Konfliktschlichtung
• Vereinbarung über die

Wiedergutmachung 
• Berücksichtigung der Täter-

Bemühungen im Strafpro-
zess.

Team Z

Das Team Z wie Zivilcourage ist
ein Modellprojekt der Landes-
zentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg. Ausge-
hend von der Frage, was ver-
mag politische Bildung gegen
Rechtsextremismus, wurden
fünf Thesen erstellt, die poin-
tiert zusammenfassen, was po-
litische Bildung leisten kann
und was sie nicht leisten kann.
Gleichzeitig skizzieren diese
Thesen den Handlungsrahmen,
in dem das Modellprojekt Team
Z anzusiedeln ist. 

Das Team Z ist ein junges,
kompetentes Team, welches in-
tensiv geschult wurde. Es steht
zur Verfügung für Sozialarbei-
ter/innen, Lehrer/innen und
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Personen, die vor Ort mit Ge-
waltbereitschaft konfrontiert
und stark gefordert sind. Sie
erhalten Schulung in Mediation
und Konflikttraining sowie ei-
nen organisierten Erfahrungs-
austausch.

Weitere Informationen bei
Siegfried Frech
Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg
Referat IV/4
Internet: www.lpb.de

Telefonseelsorge

Wer sofort mit einem Menschen
über seine Gefühle und Sorgen
sprechen möchte, kann kosten-
los die Telefon-Seelsorge anru-
fen. Hier kann man jederzeit
und rund um die Uhr im Schutze
der Anonymität eine Gesprächs-
partnerin oder einen Gesprächs-
partner erreichen. Wer es
wünscht, erhält dort auch ein
Beratungsangebot und wird an
kompetente Fachstellen ver-
mittelt.

Katholische Telefon-Seel-
sorge: 
Ruf und Rat (08 00) 111 0 222

Evangelische Telefon-Seel-
sorge: 
Sorgentelefon (08 00) 111 0 111

→Beratung

Theaterpädagogik 

Gewaltpräventive Theaterstü-
cke: 

»TrollToll« – Haudidudi Rum-
pelpumpel (für Grundschulen) –
Internet: www.trolltoll@gmx.de

»Puppenbühne Knirpsen-
land« – Kontakt: Andrea & And-
reas Schulz, Oberhofstr. 19,
88045 Friedrichshafen, E-Mail:
puppenbuehnde@gmx.de

Rhythmiktheater MOBILI 
Ulrike Munz 
Rosenstr. 6, 73770 Denkendorf 
Tel. 07 11 / 3 46 04 40 
Fax 07 11 / 3 45 56 20 
rhythmiktheater@aol.com
www.rhythmiktheater.de

time4teen.de

Ein spezielles Internetangebot
der Polizei Baden-Württemberg
für Kinder und Jugendliche. Mit 
• Infos zu den »Spielregeln«

des Lebens
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• Tipps und Beratungsangebo-
ten für jugendspezifische
Probleme

• einem typischen Fall – und
was dann alles passiert

• aktuellen News und Events
• vielen Infos über die Polizei
• spannenden Quiz und Spie-

len- mit tollen Preisen
• einer Kids- world Ecke
• und vielem mehr

Trauma

Psychische Traumatisierung
lässt sich definieren als unan-
genehmen Spannungszustand
zwischen bedrohlichen Situa-
tionsfaktoren und den indivi-
duellen Bewältigungsmöglich-
keiten, der mit Gefühlen von
Hilflosigkeit und schutzloser
Preisgabe einhergeht und so
eine dauerhafte Erschütterung
von Selbst- und Weltverständ-
nis bewirkt (Fischer und Rides-
ser,1999).

Trauma bezeichnet danach
den Zustand einer psychischen
Krise, wenn diese nicht oder
nur dysfunktional verarbeitet
wurde und sich als stark lebens-
belastend im Alltag erweist
durch traumatische Belastungs-

störungen (Wiederbelebung
des Traumas, dem Vermeiden
traumarelevanter Reize und
den Symptomen eines erhöh-
ten Erregungsniveaus).

Schülern, Eltern und Lehrern,
die ähnliche Ereignisse wie in
Erfurt und Waiblingen erleiden
müssen, werden durch zahlrei-
che Interventionen im Nachfeld
psychologischer Hilfeleistungen
betreut.

Die Hilfsangebote umfassen
Einzelgespräche, Gruppeninter-
ventionen, die helfen sollen, das
Erlebte zu verarbeiten (Debrief-
ing) und eine informelle Diskus-
sionsrunde der Betroffenen, die
ebenfalls das Ziel hat, über Be-
wusstmachung persönlich-
keitsstärkend zu wirken (Defus-
ing).

Schulpsychologen und Schul-
psychologinnen der Oberschul-
ämter helfen den Schulen
(Schülern, Lehrkräften, Eltern)
bei der Bewältigung von Trau-
mata.

→siehe Seite 50, Hilfe für Kin-
der und Jugendliche

→Adressen Schulpsychologi-
sche Beratungsstellen
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Themen-Zentrierte-
Interaktion (TZI)

Die Themen-Zentrierte-Interak-
tion TZI hat ihre Wurzeln in
Psychoanalyse und Humanisti-
scher Psychologie. Ruth Cohn
(1975) fordert für die Arbeit mit
Gruppen, wie z. B. Schulklas-
sen, ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen dem ICH (z. B.
der Lehrerpersönlichkeit mit
subjektiven Interessen und Be-
dürfnissen), dem WIR (den Mit-
gliedern der Gruppe, z. B. der
Schulklasse) und dem ES (dem
Thema, z. B. dem Unterrichts-
thema). Die Wechselwirkung
zwischen diesen Größen ist
eingebettet in einen Kontext,
den GLOBE (z. B. die sozioöko-
logische Struktur der Schule,
den Lehrplan usw.). Mit be-
stimmten Gesprächsregeln sol-
len Probleme im Gruppenpro-
zess geklärt werden. TZI hat in
der Bundesrepublik Deutsch-
land weite Beachtung gefunden
und zielt auf ein ganzheitliches,
lebendiges Lernen hin.

Fortbildungen in TZI bietet
für Schulleiter/innen und Leh-
rer/innen z. B. die Ev. Akademie
Bad Boll. Info unter: info@ev-
akademie-boll.de oder 
Tel. 0 71 64 / 79-0
Fax 0 71 64 / 79-440

Triple P

Triple P (Positive Parenting Pro-
gramm, positives Erziehungs-
programm) unterstützt Eltern
bei der Erziehung ihrer Kinder
präventiv, aber auch begleitend
bei aktuellen Problemen.

Auf fünf Interventionsebenen
(Information, Selbstanleitungs-
programme, Gruppentraining,
Familientherapie) werden Eltern
für ihre Erziehungsarbeit derart
vorbereitet, dass die Entste-
hung von kindlichen Verhal-
tensproblemen (Ungehorsam,
Wutanfälle, Aggressionen …)
verhindert wird.

Weitere Infos erhalten Sie un-
ter: www.triplep.de
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U
Unentschuldigtes
Fehlen

Kann eine Schülerin bzw. ein
Schüler aus zwingenden Grün-
den (z. B. Krankheit) am Unter-
richt nicht teilnehmen, so ist die
Verhinderung der Schule unter
Angabe von Gründen unver-
züglich anzuzeigen (siehe § 2
der Schulbesuchsverordnung).
Entschuldigt kann mündlich,
schriftlich, fernmündlich und
elektronisch werden. Wobei die
beiden letzteren Formen nur

vorläufigen Charakter haben,
um Missbrauch zu verhindern.
Im Bereich der ersten Klassen
der Grundschule haben viele
Schulen ein mit den Eltern ab-
gestimmtes Informationsver-
fahren eingerichtet, wenn ein
Schüler bzw. eine Schülerin
nicht in der Schule ankommt
und auch keine Entschuldigung
vorliegt. Um der Gefahr einer
Gewalttat gegen Kinder vorzu-
beugen, werden bei den Schu-
len alternative Kontaktadressen
(Verwandte, Nachbarn) griffbe-
reit bereitgehalten, und notfalls
über die Polizei ein Kontakt
hergestellt (Vermisstensuche).

→Schulschwänzen

Für Anrufaktion bei unentschuldigtem Fehlen

Name der Schule:

Schüler/Schülerin: Klasse:

Straße: Wohnort:

Erziehungsberechtigte:

Name: Telefon privat: ……………… geschäftlich ………………

Name: Telefon privat: ……………… geschäftlich ………………

Verwandtschaft: 
(z. B. Großeltern)
Name Telefon privat: ……………… geschäftlich ………………

Nachbarn
Name Telefon privat: ……………… geschäftlich ………………

Geschwister an der Schule: Klasse:



Vandalismus

154

V
Vandalismus

→Sachbeschädigung
→Graffiti

Verbalaggressionen

Beim Menschen wird Aggres-
sion definiert als körperliches
oder verbales Handeln, das mit
der Absicht ausgeführt wird, zu
verletzen oder zu zerstören. Für
aggressives Handeln gibt es
unterschiedliche Erklärungsan-
sätze.

Verbalaggressionen beinhal-
ten verschiedene Ausprägun-
gen von Beschimpfungen, Be-
leidigungen, Diffamierungen …
bis hin zu subtileren Methoden,
wie Zynismus, Ironie des
menschlichen Sprachge-
brauchs. Zur schulischen Bear-
beitung von Verbalaggressio-
nen siehe auch www.leu.bw.
schule.de/allg/gewalt
Projekt Nr. 47 gibt besondere
Hinweise zur Thematik. 

→Körperverletzung
→Mobbing

Verfassungsschutz

→Extremismus

Verhaltensänderung

Verhalten in sozialen Kontexten
ist erlerntes Verhalten. Es tritt
immer dann wieder auf, wenn
mit ihm positive Resultate er-
zielt wurden und erwartet wird,
dass dies auch in Zukunft so
sein wird. Beim jugendlichen
Delinquenten soll mit der Ein-
stellungsänderung das zukünf-
tige Verhalten verändert wer-
den. Es gibt unterschiedliche
sozialpsychologische Strate-
gien, eine Verhaltensänderung
herbei zu führen. So z. B. in
Programmen, in denen bei
Schülern soziale Kompetenzen
»antrainiert« werden, die die
Basis für sachbezogene soziale
Kontakte sind.

Möglichst sollten schon vor
der Verfestigung bestimmter
Verhaltensweisen klare Gren-
zen aufgezeigt werden und ggf.
schnelle Reaktionen erfolgen.

→Anti-Aggressionstraining

Teile davon wie der Heiße
Stuhl sind verhaltenspsycholo-
gische Interventionen, die sehr
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massiv bei den Probanden
(sehr auffällige Jugendliche, die
bereits schwere Straftaten be-
gingen) Verhaltensänderungen
provozieren.

→Heißer Stuhl
→Invas

Visionary 

Visionary ist ein europäisches
Kooperationsprojekt zum
Thema »Gewaltprävention in
der Schule«, das sich vor allem
an Lehrer, Eltern, Experten und
Schüler richtet. In der Link-
sammlung findet man umfang-
reiches Material zu Projekten,
Hilfsangeboten, Materialien für
den Unterricht, Adressen, Bro-
schüren u. v. m. zusammenge-
stellt. 

www.gewalt-in-der-schule.
info/-3

Vorbild

Hartmut von Hentig: »Erzie-
hung ist die Wirkung des Vor-
bilds.« 

Auf das Handlungsfeld
Schule bezogen, bedeutet Vor-
bild sein, dass Lehrerinnen und
Lehrer aufgrund ihrer Persön-
lichkeit und ihrer Handlungen
Orientierungen als auch Mo-
delle für eigenes Denken und
Handeln bieten. Vorbilder stif-
ten Sinn, ermöglichen Identi-
tätsbildungen und sollen Ent-
wicklungen zu einem mündigen
Staatsbürger bewirken.

→Werte
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W
Waffen in der Schule –
was ist zu tun?

Beim Waffenbegriff sind von
den Schulen folgende Fallgrup-
pen zu differenzieren: 

Für den Erwerb, den Besitz
und das Führen von Schuss-
waffen (z.B. Revolver oder Pis-
tolen) ist in aller Regel eine
behördliche Erlaubnis (Waffen-
besitzkarte, Waffenschein) er-
forderlich. Für das Führen von
Reiz- und Schreckschusswaf-
fen bedarf es grundsätzlich ei-
nes sog. Kleinen Waffenscheins.

Beispiel für Waffen, deren Er-
werb und Besitz (nicht aber das
Führen) für Personen über 18
Jahre erlaubnisfrei ist 
– Schreckschusswaffe mit 

Zeichen PTB im Kreis (ohne
Manipulationen)

Beispiele für verbotene Waffen:
– Schlagringe
– Nun-Chakus (Würgehölzer)
– Stahlruten, Totschläger
– Wurfsterne
– Butterflymesser, Faustmes-

ser
– Bestimmte Spring- und Fall-

messer
– Elektroschockgeräte ohne

amtliche Prüfzeichen.

Wurfstern

Würgeholz
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Wenn Schülerinnen/Schüler
solche Waffen in der Schule
mitführen, ist seitens der Lehr-
kräfte einzuschreiten. Es ist
möglichst zu veranlassen, dass
diese Waffen der Polizei über-
lassen werden.

Davon unabhängig besteht
die Möglichkeit, im Rahmen des
Schulgesetzes den Besitz von
gefährlichen Gegenständen,
die nicht unter das Waffenge-
setzt fallen (z. B. Baseballschlä-
ger und Taschenmesser), im
Schulbereich einzuschränken
oder zu untersagen.

Sofern das Mitbringen von
solchen Gegenständen in der
Schulordnung verboten ist,

sollte auch hier bei festgestell-
ten oder zu erwartenden Ver-
stößen durch die Lehrerinnen
und Lehrer konsequent einge-
schritten werden. Werden
durch die Schulordnung verbo-
tene Gegenstände festgestellt,
sollten diese nicht dem/der
minderjährigen Schüler/Schüle-
rin, sondern den Erziehungsbe-
rechtigen übergeben werden.
Volljährigen Schülern ist der
Gegenstand unter Hinweis auf
die schuldisziplinarischen Kon-
sequenzen nach  Unterrichts-
ende wieder auszuhändigen. 

→Durchsuchung von Schüle-
rinnen und Schülern
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Waffengesetz

Das Waffengesetz in der Fas-
sung vom 11. 10. 2002 regelt
den Umgang mit Waffen, insbe-
sondere deren Erwerb, Besitz
und Führen.

Eine umfängliche Abhand-
lung und waffenrechtliche Be-
urteilung über jugendrelevante
Waffen und Gegenstände und
deren rechtliche Einstufung ist
unter: 
www.polizei-bw.de
Jugendthemen, jugendtypische
Waffen, abrufbar.

→Beratung durch die Polizei
→Jugendsachbearbeiter der

Polizei

WEISSER RING e. V.

Der Verein WEISSER RING e. V.
ist ein gemeinnütziger Verein
zur Unterstützung von Krimina-
litätsopfern und zur Verhütung
von Straftaten. Kontakt: 
WEISSER RING e. V. 
Landesbüro Baden-Württem-
berg 

Haußmannstr. 6 
70188 Stuttgart 
Tel. (07 11) 2 15 51 93 
Fax (0711) 2 36 08 40 
E-Mail: weisser-ring-bw@
paritaet-bw.de

→Opfernotruf

Werte
Wertevermittlung findet in der
Schule nur über die Vorbild-
funktion des Lehrers und über
die Beziehung Lehrer–Schüler
in konkreten Situationen statt.
Das Vorbild des Lehrers dient
als Modell und als Orientierung
für eigenes, zukünftiges Han-
deln in allen gesellschaftlichen
Bereichen.

Erziehungswerte, die sich
aus den Menschenrechten und
dem Grundgesetz ableiten,
werden durch Erzieher und
Lehrkräfte auf die Ebene von
Erziehungshandlungen trans-
formiert. In der pädagogischen
Begegnung zwischen Lehrer
und Schüler müssen sich diese
dann im Alltag bewähren. 

→Vorbild
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Z
Zivilcourage

Zivilcourage bedeutet »Helfen,
wenn Hilfe gefragt ist«, denn
Wegsehen ist keine Lösung
und wer nichts tut, macht mit.
Wir alle sind aufgefordert und
in der Lage, in brisanten Situa-
tionen im Rahmen unserer
Möglichkeiten couragiert und
schnell einzugreifen, um so für
ein friedliches Miteinander ein-
zustehen. Dabei verleiht das
Wissen »Wie kann ich schnell
und wirkungsvoll helfen« Hand-
lungssicherheit und unterstützt

umsichtiges Zeugen- und Hel-
ferverhalten.

Dazu wurden sechs
praktische Grundregeln 
entwickelt:
1. Ich helfe, ohne mich selbst in

Gefahr zu bringen. Bieten Sie
Personen, die belästigt oder
angegriffen werden, ihre Hilfe
an. Damit signalisieren Sie,
dass Gewalt keine Privatsa-
che ist. Sprechen Sie laut
und deutlich ohne zu provo-
zieren. Dabei den Täter nicht
duzen, sonst wird von Unbe-
teiligten ein persönlicher
Konflikt vermutet.

2. Ich fordere andere aktiv zur
Mithilfe auf. Einer direkten
Ansprache kann sich nie-
mand entziehen (»Sie, der
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Herr in der grünen Jacke,
helfen Sie mir bitte«)

3. Ich beobachte genau, präge
mir Täter-Merkmale ein

4. Ich organisiere Hilfe unter
Notruf 110

5. Ich kümmere mich um Opfer
6. Ich stelle mich als Zeuge zur

Verfügung.
Mit der »Aktion tu was« wurde

durch das Programm Polizeili-
che Kriminalprävention (ProPK)

ein Medienpaket entwickelt,
das weitergehende Tipps für
ein wirksames Einschreiten bei
Straftaten oder zur Gefahren-
abwehr gibt. Das kostenlose
Medienpaket ist über das Lan-
deskriminalamt erhältlich.

Weitere Informationen unter:
www.aktion-tu-was.de

→Team Z 
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Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport
Schloßplatz 4
70173 Stuttgart

Kontaktbüro
Gewaltprävention
70173 Stuttgart 
Königstr. 19a 
Tel. 07 11 / 2 79-29 12/3 
Fax 07 11 / 2 79-28 77
www.leu.bw.schule.de/allg/
gewalt

Netzwerkpartner

Sozialministerium Baden-
Württemberg
Postfach 10 34 43 
70029 Stuttgart 
Tel. 07 11 / 1 23-0
Fax 07 11 / 1 23-39 99 
www.sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de

Innenministerium Baden-
Württemberg
Dorotheenstr. 6 
70173 Stuttgart 
Tel. 07 11 / 2 31-55 50 
Fax 07 11 / 2 31-55 55 
www.im.baden-wuerttemberg.
de

Landeskriminalamt Baden-
Württemberg
Taubenheimstr. 85 
70372 Stuttgart 
Tel. 07 11 / 54 01-0 
Fax 07 11 / 54 01-33 55 
www.polizei-bw.de

Oberschulämter

70176 Stuttgart
Breitscheidstr. 42 
Tel. 07 11 / 66 70-0 
Fax 07 11 / 66 70-302 
poststelle@osas.kv.bwl.de

76133 Karlsruhe
Hebelstr. 2 
Tel. 07 21 / 9 26-0 
Fax 07 21 / 9 26-40 00 
poststelle@ssa-ka.kv.bwl.de

79098 Freiburg
Eisenbahnstr. 68 
Tel. 07 61 / 28 25-0 
Fax 07 61 / 28 25-106 
poststelle@osaf.kv.bwl.de

Adressen
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72074 Tübingen
Keplerstr. 2 
Tel. 0 70 71 / 2 00-0 
Fax 0 70 71 / 2 00-20 00 
poststelle@osat.kv.bwl.de

Landesinstitut für Erziehung
und Unterricht
70197 Stuttgart 
Rotebühlstr. 131 
Tel. 07 11 / 66 42-0 
Fax 07 11 / 66 42-102

Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg 

76133 Karlsruhe
Moltkestr. 64 
Tel. 07 21 / 88 08-0 
Fax 07 21 / 88 08-68 

70190 Stuttgart
Rotenbergstr. 111 
Tel. 07 11 / 28 50-6 
Fax 07 11 / 28 50-780

Staatliche Schulämter

OSA Bereich Stuttgart

97961 Bad Mergentheim
Johann-Hammer-Str. 24 
Postfach 11 27 
Tel. 0 79 31 / 97 25 10 
Fax 0 79 31 / 97 25-30 
E-Mail: 
poststelle@ssa-mgh.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-mgh.kultus.bwl.de

73012 Göppingen
Grabenstraße 1 
Postfach 12 28 
Tel. 0 71 61 / 9 60 96-0 
Fax 0 71 61 / 6 95 57 
E-Mail: 
poststelle@ssa-gp.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssagp.kultus.bwl.de

74072 Heilbronn
Rollwagenstraße 14 
Tel. 0 71 31 / 64 32 11 
Fax 0 71 31 / 6 43 01 
E-Mail: 
poststelle@ssa-hn.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-hn.kultus.bwl.de
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71638 Ludwigsburg
Mömpelgardstraße 26 
Tel. 0 71 41 / 18 24-0 
Fax 0 71 41 / 18 24-68 
E-Mail: 
poststelle@ssa-lb.kv.bwl.de
Homepage: www.ssa-lb.de
www.ssalb.kultus.bwl.de

72622 Nürtingen
Marktstr. 12 
Tel. 0 70 22 / 2 00-0 
Fax 0 70 22 / 2 00-200 
E-Mail: 
poststelle@ssa-nt.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-nt.kultus.bwl.de

73525 Schwäbisch Gmünd
Lessingstraße 7 
Postfach 19 40 
Tel. 0 71 71 / 6 74 24 
Fax 0 71 71 / 6 74 24 
E-Mail: 
poststelle@sss-gd.kv.bwl.de
Homepage: www.ssa-gd.de
www.ssa-gd.kultus.bwl.de

74523 Schwäbisch Hall
Wilhelm-Meister-Weg 3 
Tel. 07 91 / 52 24 60 
Fax 07 91 / 68 85 
E-Mail: 
poststelle@ssa-sha.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-sha.kultus.bwl.de

71063 Sindelfingen
Corbeil-Essonnes-Platz 6 
Tel. 0 70 31 / 69 90-0 
Fax 0 70 31 / 69 90-69 
E-Mail: 
poststelle@ssa-bb.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-sind.kultus.bwl.de

70193 Stuttgart
Bebelstr. 48 
Tel. 07 11 / 1 65 56-0 
Fax 07 11 / 1 65 56-55 
E-Mail: 
poststelle@ssa-s.kv.bwl.de
Homepage: www.ssa-s.de
www.ssa-s.kultus.bwl.de

71332 Waiblingen
Zeppelinstr. 4 
Tel. 0 71 51 / 9 59 43-0 
Fax 0 71 51 / 5 35 76 
E-Mail: 
poststelle@ssa-wn.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-wn.kultus.bwl.de
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OSA Bereich Karlsruhe

76530 Baden-Baden
Lange Str. 128 
Tel. 0 72 21 / 5 04 49-0 
Fax 0 72 21 / 5 54 91 
E-Mail: 
poststelle@ssa-bad.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-bad.kultus.bwl.de

72250 Freudenstadt
Straßburger Str. 31 
Tel. 0 74 41 / 88 59-0 
Fax 0 74 41 / 88 59-10 
E-Mail: poststelle@ssa-fds.kv.de
Homepage: 
www.ssa.fds.kultus.bwl.de

69115 Heidelberg
Czernyring 42–44 
Tel. 0 62 21 / 98 09-0 
Fax 0 62 21 / 98 09-55 
E-Mail: 
poststelle@ssa-hd.kv.bwl.de
Homepage:
www.ssa.hd.bw.schule.de

76133 Karlsruhe
Sophienstr. 39/41 
Tel. 07 21 / 91 83-0 
Fax 07 21 / 2 15 34 
E-Mail: 
poststelle@ssa-ka-kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-ka.kultus.bwl.de

68165 Mannheim
Augustaanlage 12 
Tel. 06 21 / 2 92-45 01 
Fax 06 21 / 2 92-43 09 
E-Mail: 
poststelle@ssa-ma.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-ma.kultus.bwl.de

74821 Mosbach
Pfalzgraf-Otto-Str. 19 
Tel. 0 62 61 / 9 13 30-0 
Fax 0 62 61 / 9 13 30-16 
E-Mail:
poststelle@ssa-mos.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-mos.kultus.bwl.de

75177 Pforzheim
Kronprinzenstr. 51 
Tel. 0 72 31 / 2 00-40 
Fax 0 72 31 / 2 00-427 
E-Mail:
poststelle@ssa-pf.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-pf.kultus.bwl.de

OSA Bereich Freiburg

79100 Freiburg
Goethestr. 63 
Postfach 5 54 91 
Tel. 07 61 / 7 08 72-0 
Fax 07 61 / 7 08 72-54 
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78462 Konstanz
Konzilstr. 9 
Tel. 0 75 31 / 9 01-150 
Fax 0 75 31 / 9 01-180 
E-Mail: 
poststelle@ssa-kn.kv.bwl.de
Homepage:
www.ssa.kn.bw.schule.de
www.ssa-kn.kultus.bwl.de

79539 Lörrach
Haagener Str. 49 
Tel. 0 76 21 / 40 97-71 
Fax 0 76 21 / 40 97-72 
E-Mail: 
poststelle@ssa-loe.kv.bwl.de
Homepage: 
www.schulamt-loerrach.de
www.ssa-loe.kultus.bwl.de

77652 Offenburg
Freiburger Str. 26 
Tel. 07 81 / 79 06-0 
Fax 07 81 / 79 06-35 
E-Mail: 
poststelle@ssa-of.kv.bwl.de
Homepage:
www.ssa.og.schule-bw.de
www.ssa-og.kultus.bwl.de

78628 Rottweil
Königstr. 29 
Tel. 07 41 / 2 43-26 51 
Fax 07 41 / 2 43-21 45 
E-Mail: 
poststelle@ssa-rw.kv.bwl.de
Homepage: www.ssa-rw.de
www.ssa-rw.kultus.bwl.de

78050 Villingen-Schwenningen
Kronengasse 14 
Tel. 0 77 21 / 84 26-0 
Fax 0 77 21 / 84 26-11 
E-Mail: 
poststelle@ssa-vs.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-vs.kultus.bwl.de

79761 Waldshut-Tiengen
Untere Haspelstr. 32 
Tel. 0 77 51 / 91 74-0 
Fax 0 77 51 / 91 74-11 
E-Mail: 
poststelle@ssa-wt.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-wt.kultus.bwl.de
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OSA Bereich Tübingen 

72336 Balingen
Charlottenstr. 4 
Postfach 10 09 54 
Tel. 0 74 33 / 9 57-201 
Fax 0 74 33 / 9 57-203 
E-Mail: 
poststelle@ssa-bl.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-bl.kultus.bwl.de

88400 Biberach
Ehinger Str. 4 
Tel. 0 73 51 / 50 95-10 
Fax 0 73 51 / 50 95-18 
E-Mail: 
poststelle@ssa-bc.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-bc.kultus.bwl.de

72762 Reutlingen
Herderstr. 2 
Tel. 0 71 21 / 26 88-11 
Fax 0 71 21 / 26 88-50 
E-mail:
poststelle@ssa-rt.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-rt.kultus.bwl.de

72488 Sigmaringen
Antonstr. 11 
Tel. 0 75 71 / 1 01-488 
Fax 0 75 71 / 1 01-496 
E-Mail: 
poststelle@ssa-sig.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-sig.kultus.bwl.de

88064 Tettnang
Neues Schloss 
Tel. 0 75 42 / 5 19-0 
Fax 0 75 42 / 5 19-190 
E-Mail: 
poststelle@ssa-tt.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-tt.kultus.bwl.de

89075 Ulm
Zeppelinstr. 1 
Tel. 07 31 / 9 68 58-0 
Fax 07 31 / 96 85-12 
E-Mail: 
poststelle@ssa-ul.kv.bwl.de
Homepage: 
www.ssa-ul.kultus.bwl.de

Schulpsychologische
Beratungsstellen

(in alphabetischer Reihenfolge)

73430 Aalen
Alfred-Delp-Str. 21 
Tel. 0 73 61 / 95 50-30 
Fax 0 73 61 / 95 50-361
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72336 Balingen
Ölbergstr. 23 
Tel. 0 74 33 / 90 53-40 
Fax 0 74 33 / 90 53-49 

88400 Biberach/Riß
Wetterkreuzstr. 35 
Tel. 0 73 51 / 34 85-30 
Fax 0 73 51 / 34 85-39

73728 Esslingen
Merkelstr. 16 
Tel. 07 11 / 3 96 37-0 
Fax 07 11 / 3 96 37-80

79098 Freiburg
Kaiser-Joseph-Str. 247 
Tel. 07 61 / 29 63 63 
Fax 07 61 / 2 96 36 59

69115 Heidelberg
Sofienstr. 21 
Tel. 0 62 21 / 4 38-50 00 
Fax 0 62 21 / 4 38-50 13

74072 Heilbronn
Allee 29 
Tel. 0 71 31 / 99 11 10 
Fax 0 71 31 / 96 36 51

76133 Karlsruhe
Hirschstr. 71 
Tel. 07 21 / 9 26-51 00 
Fax 07 21 / 82 16 51

78462 Konstanz
Schützenstr. 22 
Tel. 0 75 31 / 13 15-0 
Fax 0 75 31 / 13 15-13

71638 Ludwigsburg
Wilhelmstr. 61 
Tel. 0 71 41 / 9 71 90-0 
Fax 0 71 41 / 9 71 90-14

68165 Mannheim
Augustaanlage 12 
Tel. 06 21 / 2 92-43 30 
Fax 06 21 / 2 92-43 31

74821 Mosbach
Friedrich-Ebert-Str. 1 
Tel. 0 62 61 / 93 87-0 
Fax 0 62 61 / 93 87-13

77654 Offenburg
Prinz-Eugen-Str. 2 
Tel. 07 81 / 9 23 92 50 
Fax 07 81 / 9 23 92 59

75172 Pforzheim
Gerbelstr. 4 
Tel. 0 72 31 / 1 39-881 
Fax 0 72 31 / 1 39-885

88212 Ravensburg
Marktstr. 57 
Tel. 07 51 / 3 63 60-30 
Fax 07 51 / 3 63 60-33
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74523 Schwäbisch Hall
Ackeranlagen 3 
Tel. 07 91 / 7 52-21 22 
Fax 07 91 / 7 13 20

71063 Sindelfingen
Corbeil-Essonnes-Platz 9 
Tel. 0 70 31 / 70 62-0 
Fax 0 70 31 / 70 62-6

70176 Stuttgart
Breitscheidstr. 65 
Tel. 07 11 / 66 70-463 
Fax 07 11 / 66 70-468

97941 Tauberbischofsheim
Am Bild 27 
Tel. 0 93 41 / 9 29 00-0 
Fax 0 93 41 / 9 29 00-30

72074 Tübingen
Keplerstr. 2 
Tel. 0 70 71 / 2 00-21 97 
Fax 0 70 71 / 2 00-20 02

89073 Ulm
Kronengasse 12 
Tel. 07 31 / 96 88 50 
Fax 07 31 / 9 68 85 20

78048 Villingen-Schwenningen
Schillerstr. 8 
Tel. 0 77 21 / 9 99 89-0 
Fax 0 77 21 / 9 99 89-20

71332 Waiblingen
Ludwigsburger Str. 1 
Tel. 0 71 51 / 95 98 40 
Fax 0 71 51 / 5 45 38 

79761 Waldshut-Tiengen
Bogenstr. 4 
Tel. 0 77 51 / 10 71 
Fax 0 77 51 / 7 06 98

Landeswohlfahrts-
verbände

Landeswohlfahrtsverband
Württemberg-Hohenzollern
70176 Stuttgart  
Lindenspürstr. 39 
Tel. 07 11 / 63 75-0 
Fax 07 11 / 63 75-449

Landeswohlfahrtsverband
Baden
76135 Karlsruhe 
Ernst-Frey-Str. 9 
Tel. 07 21 / 81 07-0 
Fax 07 21 / 81 07-435





Erziehungshilfe

Hausrecht

Deeskalation

Netzwerke

Runde Tische

Streitschlichtung

Waffen


